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A GRUNDLAGE UND AUFBAU

1. NAME UND ZWECK

1.1 Unter dem Namen «GEMINI Sammelstiftung» (nachfol-
gend Stiftung genannt) besteht eine registrierte Vorsorgeein-
richtung im Sinn von Artikel 80 ff. ZGB, 331 OR und 48 BVG.

Im Rahmen der Stiftung bestehen fir jeden ihr angeschlossenen
Arbeitgeber ein oder mehrere separate Vorsorgewerke, die be-
zwecken, die versicherten Personen, Rentenbezliger und deren
Hinterlassene nach den Bestimmungen des Bundesrechts (BVG,
FZG und entsprechende Verordnungen), dieses Reglements so-
wie nach den vereinbarten Vorsorgeplénen gegen die wirt-
schaftlichen Folgen des Erwerbsausfalls im Alter, bei Invaliditat
und Tod zu schiitzen.

1.2 Die Stiftung nimmt an der Durchfihrung der obligatori-
schen Vorsorge teil und hat sich deshalb in das Register fur die
berufliche Vorsorge gemass Artikel 48 BVG eintragen lassen. Sie
garantiert die Mindestleistungen geméss BVG und erfillt dessen
Bestimmungen. Sie untersteht der gesetzlichen Aufsicht.

1.3 Die Stiftung ist dem Sicherheitsfonds BVG angeschlossen
und finanziert diesen mit Beitrédgen pro Vorsorgewerk.

1.4 Die Risiken Invaliditdt und Tod kénnen ganz oder teilwei-
se bei einer unter Aufsicht der schweizerischen FINMA oder der
liechtensteinischen FMA stehenden Lebensversicherungsgesell-
schaft riickgedeckt werden. In diesem Fall ist die Stiftung sowohl
Versicherungsnehmerin als auch einzige Anspruchsberechtigte.

1.5 Die Rechtsverhaltnisse der versicherten Personen, der
Rentenbeziiger und der angeschlossenen Arbeitgeber gegen-
Uber der Stiftung sind durch dieses Rahmenreglement und den
Vorsorgeplan des einzelnen Vorsorgewerks geregelt. Fir die an-
geschlossenen Arbeitgeber gelten ausserdem die Bestimmun-
gen der Anschlussvereinbarung. Die Leistungen der Stiftung ent-
sprechen den vereinbarten Bestimmungen des Vorsorgeplans,
mindestens jedoch den Vorschriften des BVG.

2. AUFBAU DER VORSORGE

2.1 Die Stiftung fUhrt fur jeden ihr angeschlossenen Arbeitge-
ber ein oder mehrere separate Vorsorgewerke mit mindestens
einem Vorsorgeplan.

2.2 Fur jedes Vorsorgewerk wird eine aus Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern paritdtisch zusammengesetzte Vorsor-
gekommission eingesetzt sowie eine eigene Jahresrechnung
(Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) erstellt.

2.3 Die Stiftung fihrt neben den Vorsorgewerken der einzel-
nen Arbeitgeber die zwei Vorsorgewerke Renten 1 und Renten 2.
Im Vorsorgewerk Renten 1 werden die Altersrenten, Pensionier-
ten- Kinderrenten, Invalidenrenten und Hinterlassenenrenten
jener angeschlossenen Arbeitgeber gefihrt, die diese Renten
nicht innerhalb ihres eigenen Vorsorgewerks abwickeln. Zudem
werden dort libergangsweise einzelne Renten ohne aktiven Arbeit-
geber gefihrt. Im Vorsorgewerk Renten 2 werden die Renten
definitiv ohne aktiven Arbeitgeber gefihrt.

Fir die Vorsorgewerke Renten 1 und 2 werden eigene Jahres-
rechnungen (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) erstellt.

2.4  Die Altersrenten, Pensionierten-Kinderrenten und Hinter-
lassenenrenten mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2005 sind
bei einer konzessionierten Lebensversicherungsgesellschaft kon-
gruent riickgedeckt.

Die Alters-, Pensionierten-Kinder- und Hinterlassenenrenten von
Bezligern einer Altersrente mit Rentenbeginn ab dem 1. Januar
2005 werden im Vorsorgewerk Renten 1 gefihrt, ausser die An-
schlussvereinbarung sieht eine Fihrung im Vorsorgewerk des
angeschlossenen Arbeitgebers vor.

Die Sparkapitalien der Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvali-

denrente werden im jeweiligen Vorsorgewerk des angeschlosse-
nen Arbeitgebers gefihrt.
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A GRUNDLAGE UND AUFBAU

3. ANSCHLUSS AN DIE STIFTUNG

3.1 Der Anschluss eines Arbeitgebers erfolgt mit der Gegen-
zeichnung der Anschlussvereinbarung durch die Stiftung, fri-
hestens jedoch auf den darin bestimmten Zeitpunkt. In dieser
Vereinbarung sind die Rechte und Pflichten der Vertragspartner
geregelt.

Dabei hat der sich anschliessende Arbeitgeber die folgenden

Wahlmaoglichkeiten:

— Samtliche Destinatére (versicherte Personen und Rentenbezi-
ger) werden innerhalb des Vorsorgewerks gefiihrt.

— Nur die versicherten Personen (inklusive Sparkapitalien der
Beziiger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente) werden im
Vorsorgewerk geflhrt.

3.2 Der Anschluss eines Arbeitgebers erlischt mit der ordentli-
chen Kiindigung nach den Bestimmungen der Anschlussverein-
barung. Die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer sind in
der Anschlussvereinbarung geregelt.

4. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RUCKSTELLUNGEN

4.1 Zur Sicherstellung der Finanzierung und zum Ausgleich
von Schwankungen im versicherungstechnischen Risikoverlauf
werden versicherungstechnische Rickstellungen gebildet. Die-
se kénnen auf Stufe Stiftung und/oder auf Stufe Vorsorgewerk
errichtet werden.

4.2 Zweck und Aufbau der versicherungstechnischen Rick-
stellungen sind im Reglement zur Bildung von Rickstellungen
und Reserven festgelegt.

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement
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A GRUNDLAGE UND AUFBAU

5. VERSICHERTE PERSONEN,
AUFNAHMEBEDINGUNGEN

5.1 Dem Vorsorgewerk eines angeschlossenen Arbeitgebers
muissen mit Antritt des Arbeitsverhéltnisses alle Arbeitnehmer
beitreten, deren Aufnahme im entsprechenden Vorsorgeplan
vorgesehen ist.

5.2 Nichtin das Vorsorgewerk aufgenommen werden:

— Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr noch nicht vollendet
haben

— Arbeitnehmer, die das Referenzalter bereits erreicht oder Uber-
schritten haben

— Arbeitnehmer, deren Jahreslohn den im Vorsorgeplan als
Eintrittsschwelle festgesetzten Betrag nicht Ubersteigt. Fur
teilinvalide Personen wird dieser Betrag entsprechend der
Rentenberechtigung reduziert.

— Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag auf hochstens drei Mona-
te abgeschlossen wurde. Wird das Arbeitsverhéltnis tber die
Dauer von drei Monaten hinaus verlangert, sind die Arbeitneh-
mer von dem Zeitpunkt an versichert, an dem die Verldngerung
vereinbart wurde (vorbehalten bleibt Ziffer 5.3).

— Arbeitnehmer, die nebenberuflich tatig und bereits fir eine
hauptberufliche Erwerbstatigkeit obligatorisch versichert sind
oder im Hauptberuf eine selbststandige Erwerbstatigkeit aus-
tben

— Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhéltnis ohne Rentenanspruch
aufgeldst wurde (externe Versicherung)

— Personen, die im Sinn der IV zu mindestens 70% invalid sind

— Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in
der Schweiz tatig und im Ausland gentigend versichert sind,
sofern sie die Befreiung von der Aufnahme in die Stiftung be-
antragen

— Personen, die gemass Artikel 26a BVG provisorisch bei ihrer
bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleiben

5.3 Arbeitnehmer mit befristeten Vertragen werden in das

Vorsorgewerk aufgenommen, wenn:

— das Arbeitsverhéltnis ohne Unterbruch Uber die Dauer von
drei Monaten hinaus verlangert wird: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an versichert, an dem die
Verlangerung vereinbart wurde.

— mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen
Arbeitgeber oder Einsétze fur das gleiche verleihende Unter-
nehmen insgesamt ldnger als drei Monate dauern und kein
Unterbruch drei Monate Ubersteigt: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeits-
monats versichert. Wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt
vereinbart, dass die Anstellungs- oder Einsatzdauer insgesamt
drei Monate Ubersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn
des Arbeitsverhaltnisses versichert.

5.4  Sinkt der Jahreslohn unter die im Vorsorgeplan als Aufnah-
megrenze eingesetzte Eintrittsschwelle und ist eine Person dem-
zufolge nicht mehr obligatorisch zu versichern, wird eine Aus-
trittsleistung fallig.

5.5 Die Stiftung fihrt keine freiwilligen Versicherungen von
teilbeschéftigten Arbeitnehmern fir denjenigen Lohnteil, den
diese bei anderen Arbeitgebern beziehen.

5.6 Bei unbezahltem Urlaub bleibt die Versicherung unver-
andert in Kraft, falls die Beitrége (des Arbeitnehmers und des
Arbeitgebers) vom Arbeitnehmer wahrend der Dauer des
Urlaubs ungeschmalert geleistet werden. Fallen dagegen die
Beitrdge aus, endet der Versicherungsschutz einen Monat nach
Beendigung der Beitragszahlung (Nachdeckungsfrist). Der
Arbeitnehmer kann auch nur die Risikovorsorge weiterflihren
und die Sparbeitrdge aussetzen, wobei das Sparkapital wei-
terhin verzinst wird. Die Dauer des unbezahlten Urlaubs ist auf
maximal zwei Jahre begrenzt. Der Vorsorgeplan kann die Einzel-
heiten regeln.

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement 6


Text ersetzt�
Text
[Alt]: "B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN" 
[Neu]: "A GRUNDLAGE UND AUFBAU"

Schriftfarbe geändert.


B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

6. GESUNDHEITSPRUFUNG, LEISTUNGSVORBEHALT

6.1 Fur die aufzunehmenden Arbeitnehmer ist eine Gesund-
heitserklarung abzugeben.

Ist der Arbeitnehmer nicht voll arbeitsféhig, bezieht er eine
Rente der IV oder ergibt sich fir den Arbeitnehmer eine Risiko-
summe, welche die vom Stiftungsrat festgelegte Obergrenze
Uberschreitet, kann die Geschéftsstelle der Stiftung verlangen,
dass sich der Arbeitnehmer auf Kosten der Stiftung einer arztli-
chen Untersuchung durch den Vertrauensarzt der Stiftung unter-
zieht und dass zuhanden der Stiftung ein Gesundheitszeugnis
ausgestellt wird.

6.2 Wenn die versicherte Person die Fragen falsch oder nicht
beantwortet oder Gefahrtatsachen oder indizierende Umstande,
die sie kannte oder kennen musste, verschweigt, so ist die Stif-
tung befugt, innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit Kennt-
nis von der Anzeigepflichtverletzung, den Uberobligatorischen
Vorsorgevertrag zu kiindigen und den Leistungsanspruch (ein-
schliesslich anwartschaftlicher Leistungen) lebenslang auf die
BVG-Mindestleistungen zu beschranken.

6.3 Zeigt die Untersuchung, dass ein erhohtes Risiko vorliegt,
kann die Geschéftsstelle auf Empfehlung des Vertrauensarztes
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Erhalt des arztlichen
Untersuchungsberichts auf dem Uberobligatorischen Teil einen
Gesundheitsvorbehalt fur die Risikoleistungen aussprechen, der
jedoch héchstens funf Jahre dauert, gerechnet ab Eintritt in die
Vorsorgeeinrichtung. Tritt innerhalb dieser Vorbehaltsdauer ein
Ereignis ein (Tod oder Arbeitsunfahigkeit, die zu einer spateren
Invaliditat oder zum Tod fihrt), flir dessen Ursache ein Vorbehalt
bestand, werden die von der Vorsorgeeinrichtung auszurichten-
den Risikoleistungen lebenslang gekurzt.

6.4 Auf den gesetzlichen Mindestleistungen sowie auf den mit
der eingebrachten Austritts-/Freizligigkeitsleistung erworbenen
Vorsorgeleistungen wird kein Gesundheitsvorbehalt ausgespro-
chen, ausser in der friiheren Vorsorgeeinrichtung habe bereits
ein Vorbehalt bestanden. Fir diesen Vorbehalt ist die in der fri-
heren Vorsorgeeinrichtung bereits abgelaufene Dauer des Vor-
behalts anzurechnen.

6.5 Tritt ein Ereignis (Tod oder Arbeitsunfahigkeit, die zu ei-
ner spateren Invaliditat oder zum Tod fihrt) vor Abschluss der
Gesundheitsprifung ein, ist die Vorsorgeeinrichtung berechtigt,
allfallige Risikoleistungen auf die BVG-Minimalleistungen zu be-
schrénken. Dies dann, wenn sich das Ereignis aus Krankheiten
oder Unfallfolgen ergibt, an denen der Arbeitnehmer schon vor
Aufnahme in das Vorsorgewerk litt oder fur die er infolge frithe-
rer Leiden anfallig ist, aber auch bei bestehenden Leiden und
Gebrechen.

7. ALTER, RUCKTRITTSALTER, REFERENZALTER

7.1 Das Alter fur die Festsetzung der Sparbeitrége entspricht
der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

7.2 Das Rucktrittsalter ist im Vorsorgeplan definiert. Am Mo-
natsersten nach Erreichen des Riicktrittsalters entsteht der
Anspruch auf die gemdass Vorsorgeplan versicherten Alters-
leistungen. Als ordentliches Ricktrittsalter gilt das Referenzalter
gemass BVG.

7.3 Eine vorzeitige Pensionierung ist frihestens ab dem Ers-
ten des Monats nach dem 58. Geburtstag moglich. Es gelten die
Bestimmungen in Ziffer 18.3.

7.4 Ein Aufschub der Ausrichtung der Altersleistungen oder

eine Weiterfihrung der Vorsorge ist bei der Fortsetzung des

Arbeitsverhaltnisses langstens fur funf Jahre Uber das Referenz-

alter hinaus méglich:

a. Aufschub der Pensionierung: Wéhrend des Aufschubs der
Pensionierung werden keine Spar- und Risikobeitrdage mehr
erhoben.

b. Weiterfihrung der Vorsorge: Bis zur effektiven Pensionierung
sind vom Arbeitgeber und der versicherten Person weiterhin
Sparbeitrage sowie allfallige Sanierungsbeitrége zu entrich-
ten.

7.5 Die versicherte Person hat der Stiftung spatestens einen
Monat vor dem Rucktrittsalter schriftlich mitzuteilen, welche der
vorgéngig erwahnten Varianten umgesetzt werden soll. Die Wahl
der Variante kann bis zur effektiven Pensionierung nicht mehr
verandert werden. Ohne eine Mitteilung erfolgt die ordentliche
Pensionierung gemass Ziffer 7.2.
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B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

8. BEGINN UND ENDE DER VERSICHERUNG

8.1 Die in die Versicherung aufgenommenen Personen wer-
den ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres fir die
Risiken Tod und Invaliditdt und — sofern im Vorsorgeplan nichts
anderes festgehalten wird — ab 1. Januar nach Vollendung des
24. Altersjahres zusétzlich fur das Alter versichert.

8.2 Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das Ar-
beitsverhéltnis anfangt oder erstmals Lohnanspruch besteht, in
jedem Fall aber im Zeitpunkt, da der Arbeitnehmer sich auf den
Weg zur Arbeit begibt. Bei Personen, die gemaéss Artikel 26a
BVG provisorisch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung weiter
versichert waren, entsteht das Vorsorgeverhéltnis am ersten Tag
nach Ablauf der provisorischen Weiterversicherung.

8.3  Die Aufnahme erfolgt frihestens am Tag, an dem die Ver-
sicherungsvoraussetzungen erfullt sind.

8.4  Die Versicherung endet bei Auflésung des Arbeitsverhalt-
nisses (vorbehalten bleibt Ziffer 9) oder wenn der Jahreslohn bei
bestehendem Arbeitsverhéltnis unter die im Vorsorgeplan fest-
gelegte Eintrittsschwelle sinkt.

8.5  Fuir die Risiken Tod und Invaliditat bleibt die versicherte
Person wahrend eines Monats nach Auflésung des Vorsorgever-
haltnisses versichert. Tritt sie vorher in ein neues Vorsorgever-
haltnis ein, ist die neue Vorsorgeeinrichtung ab dem Datum des
Eintritts zustandig (vorbehalten bleibt Ziffer 9).

9. WEITERVERSICHERUNG GEMASS ARTIKEL 47A BVG

9.1 Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58. Al-
tersjahres aus der reglementarischen Versicherung ausscheidet,
weil das Arbeitsverhéltnis vom Arbeitgeber aufgeldst wurde,
kann die Weiterfiihrung ihres Versicherungsschutzes im bishe-
rigen Vorsorgewerk und im bisherigen Umfang verlangen, so-
fern sie auch in der AHV weiter versichert ist. Sie sollte dies der
Stiftung innerhalb eines Monats nach Auflésung des Arbeits-
verhiltnisses schriftlich@nelden. Verlangt sie die Weiterversi-
cherung, hat sie sich gleichzeitig zu entscheiden, ob das Spar-
kapital durch Sparbeitrage weiter aufgebaut werden soll oder
nicht. Wahrend der Weiterversicherung gilt sie als versicherte
Person im Sinn dieses Reglements. Die festgelegte Verzinsung
der Sparkapitalien gemaéss Ziffer 15 gilt auch fur die freiwillige
Weiterversicherung. Die Weiterversicherung ist bei Vorsorge-
werken, die ausschliesslich Uberobligatorische Leistungen er-
bringen, nicht maglich. Ein Transfer der Austrittsleistung von
einem komplementaren Vorsorgewerk (Zusatzplan mit rein Gber-

obligatorischen Leistungen, der Altersrenten vorsieht) auf das
Basis-Vorsorgewerk (Basisplan inkl. BVG) innerhalb der Stiftung
ist jedoch zulassig.

9.2  Die Weiterversicherung kann durch die versicherte Person

jederzeit, durch die Stiftung nur bei Vorliegen von Beitragsaus-

stdnden gekindigt werden. Die Weiterversicherung endet spa-

testens:

= bei Authebung der Anschlussvereinbarung mit dem Arbeitge-
ber (z.B. wegen Geschaftsaufgabe, Fusion oder Auflésung des
Unternehmens) oder

— bei Erreichen des Referenzalters oder

- wenn die versicherte Person nicht mehr in der AHV versichert
ist (z.B. infolge Wegzugs ins Ausland) oder

— bei Eintritt des Risikos Tod oder Invaliditat (bei Teilinvaliditat
[duft die Versicherung fur den aktiven Teil weiter) oder

— bei Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung, falls mehr als
zwei Drittel der Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrich-
tung Ubertragen werden.

Endet die Weiterversicherung nach Vollendung des 58. Altersjah-
res, werden Altersleistungen féllig (vorbehalten bleibt Ziffer 30.3).

9.3 Die versicherte Person hat der Stiftung den Risiko- und
Verwaltungskostenbeitrag des Arbeitnehmers und des Arbeit-
gebers zu entrichten. Wahlt sie die Weiterdufnung des Spar-
kapitals, hat sie auch die Sparbeitrége des Arbeitnehmers und
des Arbeitgebers zu entrichten.

9.4 Der versicherte Lohn in der Weiterversicherung entspricht
dem versicherten Lohn basierend auf dem zuletzt gemelde-
ten Jahreslohn vor der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses.
Die versicherte Person hat aber die Méglichkeit, zu Beginn der
Weiterversicherung einen tieferen versicherten Lohn fur die ge-
samte Vorsorge zu wahlen. Die Beitrdge werden der versicherten
Person von der Stiftung direkt in Rechnung gestellt.

9.5  Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrich-
tung ein, wird ihre Austrittsleistung in dem Umfang an die neue
Vorsorgeeinrichtung Uberwiesen, als sie fir den Einkauf in die
vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann.
Die Austrittsleistung wird geméss Ziffer 31 berechnet.

— Werden fiir den Einkauf maximal zwei Drittel der Austritts|eis-
tung bendtigt und kann oder will die versicherte Person den
Rest nicht transferieren, verbleibt die restliche Austrittsleistung
in der Stiftung und die Weiterversicherung wird in reduziertem
Umfang gefihrt. Der fir die Weiterversicherung massgeben-
de versicherte Lohn wird im Verhaltnis der Ubertragenen Aus-
trittsleistung zur gesamten Austrittsleistung gekdirzt.
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"– bei Aufhebung der Anschlussvereinbarung mit dem Arbeitgeber (z.B. wegen Geschäftsaufgabe, Fusion oder Auflösung des Unternehmens) oder"

Text eingefügt�
Text
"– wenn die versicherte Person nicht mehr in der AHV versichert ist (z.B. infolge Wegzugs ins Ausland) oder"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Austrittsleistung" 
[Neu]: "Austrittsleis tung"

Schriftfarbe geändert.


B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

— Werden fir den Einkauf mehr als zwei Drittel der Austritts-
leistung bendtigt und kann oder will die versicherte Person
den Rest nicht transferieren, endet die Weiterversicherung.
Es werden, sofern die versicherte Person das Mindestalter fir
den Bezug von Altersleistungen gemass Vorsorgeplan erreicht
hat, Altersleistungen féllig. Andernfalls wird die restliche Aus-
trittsleistung gemass Ziffer 32 verwendet.

10.  VERSICHERTER JAHRESLOHN

10.1 Der zu meldende Jahreslohn entspricht dem AHV-Lohn. Er

umfasst grundsétzlich:

— alle vertraglich vereinbarten fixen sowie variablen Lohnbe-
standteile und

— alle fur geleistete Arbeit regelmassig ausgezahlten Entgelte
und

— vertraglich zugesicherte oder regelmassig ausgerichtete
Bonuszahlungen, Prémien und Gratifikationen und

— Entgelt fur bereits zu Beginn des Versicherungsjahres mit der

— versicherten Person vereinbarte aussergewdhnliche Arbeits-
pensen (wie beispielsweise Uberzeit- und Nachtarbeit) und
andere vertraglich zugesicherte oder regelméssig ausgerich-
tete Lohnnebenleistungen, die zum massgebenden AHV-
Lohn z&hlen. Bei Berufen, in denen der Beschaftigungsgrad
oder die Hohe des Lohns stark schwanken, kann der Jahres-
lohn pauschal nach dem Durchschnittslohn der jeweiligen
Berufsgruppe festgesetzt werden.

10.2  Nicht zum gemeldeten Jahreslohn gehdren grundsétzlich

Lohnbestandteile, die nur gelegentlich anfallen, insbesondere:

— Dienstaltersgeschenke und dergleichen und

— vertraglich nicht zugesicherte und kumulativ nur unregel-
maéssig ausgerichtete Bonuszahlungen, Préamien oder Gratifi-
kationen und

— Entgelt fur vertraglich nicht zum Voraus vereinbarte oder nur
unregelmassig anfallende aussergewohnliche Arbeitspensen
oder Uberzeit und andere vertraglich nicht zugesicherte oder
nur unregelmaéssig ausgerichtete Lohnnebenleistungen. Der
Vorsorgeplan regelt die Einzelheiten.

10.3 Bei der ausserobligatorischen Vorsorge kann der gemel-
dete Jahreslohn vom AHV-Jahreslohn abweichen, jedoch darf er
diesen nicht Uberschreiten. Der Vorsorgeplan regelt die Einzel-
heiten.

10.4 Das Maximum des versicherbaren Jahreslohns inklusive
Bonus ist im Vorsorgeplan festgelegt. Es darf den Betrag der
30-fachen maximalen AHV-Altersrente nicht Gbersteigen.

10.5 Zur Koordination der Vorsorgeleistungen mit denjenigen
der AHV/IV kann ein Koordinationsbetrag eingefiihrt werden.
Dieser ist im Vorsorgeplan festgelegt.

10.6 Der versicherte Jahreslohn ist im Vorsorgeplan umschrie-
ben und gilt als Berechnungsgrundlage fir die Leistungen der
Risikovorsorge vor der Pensionierung sowie die Beitrage.

Im Vorsorgeplan kann vorgesehen werden, dass das Maximum
des versicherbaren Jahreslohns und der Koordinationsbetrag
von teilzeitbeschaftigten Personen dem Beschaftigungsgrad an-
gepasst werden.

10.7 Bei unterjéhrigem Eintritt wird der gemeldete Lohn auf ein
Jahr umgerechnet.

10.8 Der versicherte Jahreslohn von ganz oder teilweise ar-
beitsunfdhigen Personen darf ab Beginn der Arbeitsunfahigkeit
lediglich noch auf dem aktiven Teil angepasst werden.

10.9 Bei teilinvaliden Personen werden das Maximum des ver-
sicherbaren Jahreslohns, der Koordinationsbetrag und der Min-
destlohn der Rentenberechtigung angepasst.

10.10 Bei Personen, die im Sinn von Ziffer 22 eine Teilrente be-
ziehen, wird der versicherte Jahreslohn aufgeteilt in einen der
Rentenberechtigung entsprechenden invaliden (passiven) Teil,
fur den keine Lohnanpassungen vorgenommen werden, und ei-
nen dazu komplementéren aktiven Teil.

10.11 Bei einer Lohnreduktion gemass Art. 33a BVG kann der
zuletzt beim Vorsorgewerk versicherte Lohn bis langstens zum
Referenzalter beibehalten werden, wenn die versicherte Person
mindestens 58 Jahre alt ist, der Lohn hochstens um die Halfte
reduziert wurde und die versicherte Person fir die Differenz zwi-
schen dem bisherigen und dem neuen Lohn sowohl ihre Beitra-
ge als auch die des Arbeitgebers Gbernimmt. Eine allfallige Be-
teiligung des Arbeitgebers wird im Vorsorgeplan geregelt.

Die Weiterversicherung muss durch die versicherte Person bis
spatestens einen Monat nach der Lohnreduktion bei der Stiftung
verlangt werden. Die unterzeichnete Vereinbarung muss spétes-
tens einen Monat nach der Lohnreduktion vorliegen.
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Text ersetzt�
Text
[Alt]: "Austrittsleistung" 
[Neu]: "Austritts leistung"

Schriftfarbe geändert.

Text eingefügt�
Text
"gemäss Art. 33a BVG"

Text eingefügt�
Text
"Die Weiterversicherung muss durch die versicherte Person bis spätestens einen Monat nach der Lohnreduktion bei der Stiftung verlangt werden. Die unterzeichnete Vereinbarung muss spätestens einen Monat nach der Lohnreduktion vorliegen."


C FINANZIERUNG

11.  BEITRAGE, BEFREIUNG VON DER BEITRAGSZAHLUNG

11.1 Die Beitragspflicht fir den Arbeitgeber und die versicherte
Person beginnt mit dem Tag der Aufnahme in das Vorsorgewerk.

11.2 Die Beitragspflicht endet mit der Auflésung des Arbeits-
verhéltnisses beziehungsweise im Todesfall am Ende des Todes-
monats oder wenn die versicherte Person aus anderen Griinden
nicht mehr der reglementarischen Versicherung unterstellt ist.

11.3 Die Beitragspflicht entfallt wéhrend der Beitragsbefreiung
bei Arbeitsunfahigkeit beziehungsweise Erwerbsunféhigkeit ge-
mass Ziffer 11.10.

11.4 Der Gesamtbeitrag setzt sich aus den folgenden Kompo-
nenten zusammen:

— Sparbeitrag

— Zusatzbeitrag

11.5 Die Sparbeitrage dienen zur Bildung des Sparkapitals. Ist
im Vorsorgeplan eine Wahl zwischen verschiedenen Sparvarian-
ten vorgesehen (maximal drei Sparvarianten zuldssig), so kann
die versicherte Person jeweils auf den 1.1. des néchsten Jahres
zwischen den Sparvarianten gemass der Definition im Vorsorge-
plan wéhlen (bei Neueintritt in die Stiftung bis maximal 90 Tage
riickwirkend). Die Anderung kann einmal im Jahr bis zum 31.12.
eines Jahres fUr das Folgejahr vorgenommen werden. Ein Wech-
sel kann Uber das Portal Connect erfasst werden. Erfolgt keine
Mitteilung, bleibt die bisher gewahlte Sparvariante in Kraft.

11.6 Die Zusatzbeitrdge werden verwendet zur Finanzierung:

— des Sterbe-, Invaliditéts- und Langleberisikos

— des PensionierungsverlustsQ

— von AHV-Uberbriickungsrenten, sofern die Finanzierung
gemass Regelung im Vorsorgeplan kollektiv erfolgt

— der Beitrdge an den Sicherheitsfonds

— der VerwaltungskostenQ

— eines gemass Vorsorgeplan vom Anhang 1 dieses Regle-
ments abweichenden Umwandlungssatzes

11.7 Die Hohe des Zusatzbeitrags kann vom Stiftungsrat oder
von der Vorsorgekommission den verénderten Gegebenhei-
ten angepasst werden. Zur (teilweisen) Ausfinanzierung allfalli-
ger ungedeckter Kosten kann der Stiftungsrat einen jahrlichen
Beitrag von hochstens 0.2% der Sparkapitalien zulasten der Be-
triebsrechnung der einzelnen Vorsorgewerke beschliessen.

11.8 Die Hohe der Beitrdge des Arbeitgebers und der versi-
cherten Person sind im Vorsorgeplan festgelegt. Dabei kénnen
auf einzelnen versicherten Lohnteilen unterschiedliche Beitrags-
satze festgelegt werden. Die Beitrdge des Arbeitgebers missen

immer mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beitrége
aller versicherten Personen des Vorsorgewerks.

Im Vorsorgeplan kann vorgesehen werden, dass die Beitrége auf
einzelnen Lohnbestandteilen in Form von Einmalzahlungen er-
hoben werden.

11.9 Der Arbeitgeber schuldet der Stiftung den Gesamtbei-
trag. Er zieht der versicherten Person deren Anteil vom Lohn ab.
Die Beitrdge sind gemass der Regelung in der Anschlussverein-
barung zu bezahlen. Kommt der Arbeitgeber in Verzug, verlangt
die Stiftung einen Verzugszins geméss Artikel 104 OR in Héhe
von 5% zuzlglich Mahnkosten. Der Arbeitgeber erbringt seine
Beitrage aus eigenen Mitteln oder aus dafir gedufneten Arbeit-
geberbeitragsreserven.

11.10 Ist eine versicherte Person ununterbrochen zu mindestens
40% arbeitsunféhig, so tritt nach Ablauf der im Vorsorgeplan
festgelegten Wartefrist die Beitragsbefreiung ein. Sie entspricht
der Rentenberechtigung gemass Ziffer 22.3. Fir die Beitragsbe-
freiung sind die Taggeldabrechnungen massgebend. Die Stif-
tung fuhrt das Sparguthaben auf der Basis des vor Eintritt der
Arbeitsunfahigkeit versicherten Lohns und gemass der damals
massgebenden Sparvariante beitragsfrei so lange weiter, als die
Arbeitsunfahigkeit (und die Versicherung geméss Ziffer 8.4) be-
ziehungsweise der Invalidenrentenanspruch besteht, maximal
jedoch bis zum Referenzalter.

11.11 Fur die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der
Arbeitsunfahigkeit zusammengezahlt, es sei denn, der Unter-
bruch zwischen zwei Arbeitsunfahigkeiten dauere langer als 30
aufeinanderfolgende Tage. Bei einem solchen Unterbruch gilt
der Beginn der zweiten Arbeitsunfahigkeit als relevanter Arbeits-
unféhigkeitsbeginn. Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch
auf Beitragsbefreiung, wenn die versicherte Person bereits fri-
her Anspruch auf Beitragsbefreiung hatte, in der Zwischenzeit
nicht langer als zwdlf Monate voll arbeitsfahig war und die neue
Arbeitsunfahigkeit auf der gleichen Ursache beruht.

11.12 Fur die Beitrage wahrend der freiwilligen Weiterversiche-

rung gemass Artikel 47a BVG sind die Bestimmungen in Ziffer 9
massgebend.
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Text ersetzt�
Text
[Alt]: "vorgesehen," 
[Neu]: "vorgesehen (maximal drei Sparvarianten zulässig),"

Schriftfarbe geändert.

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "beim Eintritt in die Stiftung oder auf den Anfang eines Kalenderjahres, jedoch nicht rückwirkend zwischen den Sparvarianten gemäss der Regelung im Vorsorgeplan wählen. Es sind maximal drei Sparvarianten möglich." 
[Neu]: "auf den 1.1. des nächsten Jahres zwischen den Sparvarianten gemäss der Definition im Vorsorgeplan wählen (bei Neueintritt in die Stiftung bis maximal 90 Tage rückwirkend). Die Änderung kann einmal im Jahr bis zum 31.12. eines Jahres für das Folgejahr vorgenommen werden. Ein Wechsel kann über das Portal Connect erfasst werden. Erfolgt keine Mitteilung, bleibt die bisher gewählte Sparvariante in Kraft."

Schriftfarbe geändert.

Text gelöscht�
Text
"(entspricht einem Drittel der gesamten Zusatzbeiträge und geht zulasten des Arbeitgebers)"

Text gelöscht�
Text
"und der übrigen Kosten"

Text eingefügt�
Text
"Zur (teilweisen) Ausfinanzierung allfälliger ungedeckter Kosten kann der Stiftungsrat einen jährlichen Beitrag von höchstens 0.2% der Sparkapitalien zulasten der Betriebsrechnung der einzelnen Vorsorgewerke beschliessen."


C FINANZIERUNG

12. SPARKAPITAL

12.1 Fur jede versicherte Person wird ein Sparkapital gedufnet,

das sich wie folgt zusammensetzt:

— Sparbeitrdge der versicherten Person und des Arbeitgebers

— aus friheren Vorsorgeverhaltnissen eingebrachte Austritts-/
Freizligigkeitsleistungen

— Einzahlungen flr den Einkauf in die vollen reglementarischen
Leistungen

- Bezlige beziehungsweise Riickzahlungen fir Wohneigentum,
Wiedereinkauf nach Scheidung sowie Ausgleichszahlungen
infolge Scheidung

— Zinsen

13. AUSSERORDENTLICHES SPARKAPITAL

13.1 Versicherte kdnnen ein ausserordentliches Sparkapital duf-
nen, das aus folgenden Bestandteilen besteht:

— Konto «Auskauf fiir vorzeitige Pensionierung»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

- Konto «Bonuszahlungen»

13.2 Dem Konto «Auskauf fir vorzeitige Pensionierung» wer-

den gutgeschrieben:

— Einlagen der versicherten Person zum Auskauf der
Rentenkirzung bei vorzeitiger Pensionierung

— Zinsen

13.3 Dem Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» wer-

den gutgeschrieben:

— Einlagen der versicherten Person zur Vorfinanzierung der
AHV-Uberbriickungsrente

— Zinsen

13.4 Dem Konto «Bonuszahlungen» werden die im Vorsorge-
plan definierten Bonusbeitrége und die Zinsen gutgeschrieben.

14.  EINLAGEN DES ARBEITGEBERS

14.1 Der Arbeitgeber kann sich an einem Einkauf in die reg-
lementarischen Leistungen, am Auskauf der vorzeitigen Pensio-
nierung oder an der Finanzierung der AHV-Uberbriickungsrente
beteiligen.

14.2 Kindigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhéltnis in einem
Alter, in dem eine vorzeitige Pensionierung maglich ist, kann er
Uber Ziffer 14.1 hinaus eine Einlage bis zur Ausfinanzierung der
Altersrente per Datum Rucktrittsalter tatigen.

15, VERZINSUNG

15.1 Der Zinssatz fur die Verzinsung der Sparkapitalien fir Aus-
tritte und Pensionierungen im laufenden Jahr wird durch den
Stiftungsrat festgesetzt (Austrittszins).

Die Vorsorgekommissionen der angeschlossenen Vorsorge-
werke kénnen fir das (gesamte) Sparkapital einen tieferen,
allenfalls unter dem BVG-Mindestzinssatz liegenden Zinssatz
festlegen oder eine Uber dem Austrittszins liegende Verzinsung
beschliessen, wenn das Vorsorgewerk Uber ausreichende Wert-
schwankungsreserven verfligt. Der Austrittszins sowie eine allfél-
lige Hoherverzinsung gehen zulasten des Vorsorgewerks.

15.2 Die Vorsorgekommission legt jahrlich (Entscheid bis Mitte
Dezember) den Zinssatz fur die Verzinsung der Sparkapitalien der
versicherten Personen sowie der Bezliger einer Invaliden- oder
Teilinvalidenrente im abgelaufenen Geschéftsjahr fest, die am
31. Dezember des abgelaufenen Jahres dem Vorsorgewerk an-
gehorten oder es per 31. Dezember verlassen. Grundlage ist die
finanzielle Lage des Vorsorgewerks per 31. Oktober. Dabei kann
die Vorsorgekommission fiir das (gesamte) Sparkapital einen tie-
feren als den BVG-Mindestzinssatz beschliessen. Eine Héher-
verzinsung ist bei ausreichenden Wertschwankungsreserven
moglich.

15.3 Die Verzinsung der Altersguthaben geméss BVG erfolgt
zum BVG-Zinssatz (unter Vorbehalt einer Null- oder Minderver-
zinsung auf dem gesamten Sparkapital nach dem Anrechnungs-
prinzip). Weist das Vorsorgewerk eine Unterdeckung aus, kénnen
die Sparkapitalien der versicherten Personen sowie der Bezliger
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente mit einem tieferen Satz
verzinst werden, sofern das Sparkapital am Ende des Geschafts-
jahres das mit dem BVG-Zinssatz verzinste Altersguthaben nach
BVG Ubersteigt. Andernfalls ist das individuelle Sparkapital spéa-
testens bei Austritt oder Pensionierung zulasten des Vorsorge-
werks auf die Hohe des BVG-Altersguthabens zu ergénzen.

15.4 Bei unterjdhrigen Ein- oder Auszahlungen auf das person-
liche Konto beziehungsweise vom persénlichen Konto der versi-
cherten Person wird der Zins im betreffenden Jahr pro rata tem-
poris berechnet.
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16.  BELASTUNGEN UND GUTSCHRIFTEN

16.1 Auszahlungen infolge eines WEF-Vorbezugs oder infolge
von Ausgleichszahlungen wegen Scheidung werden im Verhélt-
nis des BVG-Altersguthabens zum tbrigen Sparkapital in folgen-
der Reihenfolge belastet:

— Konto «Auskauf fir vorzeitige Pensionierung»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

- Konto «Bonuszahlungen»

— Sparkapital

Es ist sinngemaéss vorzugehen, wenn die Stiftung zugunsten des
berechtigten geschiedenen Ehegatten einen Rentenanteil (al-
lenfalls in Kapitalform) auszurichten hat.

16.2  Erhalt eine versicherte Person im Rahmen einer Scheidung
eine Austrittsleistung oder einen Rentenanteil (allenfalls auch in
Kapitalform), so wird dieser Betrag bei der Stiftung im Verhalt-
nis, in dem sie in der Vorsorge des verpflichteten geschiedenen
Ehegatten belastet wurde, dem BVG-Altersguthaben und dem
Ubrigen Sparkapital gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt in fol-
gender Reihenfolge:

— Sparkapital

— Konto «Bonuszahlungen»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

— Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»

Die Rickzahlung eines Vorbezugs wird im gleichen Verhaltnis
wie beim Vorbezug dem BVG-Altersguthaben sowie dem ubri-
gen Sparkapital zugeordnet. Wurde der Vorbezug vor dem
1. Januar 2017 getatigt und l3sst sich der Anteil des BVG-Alters-
guthabens am vorbezogenen Betrag nicht mehr ermitteln, so
wird der zurlickbezahlte Betrag dem BVG-Altersguthaben und
dem Ubrigen Sparkapital in dem Verhaltnis zugeordnet, das zwi-
schen diesen beiden Guthaben unmittelbar vor der Rickzah-
lung bestand.

17.  EINTRITTSLEISTUNG,
EINKAUF ZUSATZLICHER LEISTUNGEN

17.1 Austrittsleistungen friherer Vorsorgeeinrichtungen inklu-
sive Gelder aus Freizligigkeitskonten oder Freizligigkeitspolicen
mussen als Eintrittsleistung in die Stiftung eingebracht werden.
Der gesamte Betrag wird per Uberweisungsdatum dem indivi-
duellen Sparkapital gutgeschrieben. Die Stiftung kann von der
versicherten Person eine Bestatigung Uber die vollstandige
Uberweisung samtlicher Austritts-/Freiziigigkeitsleistungen ver-
langen.

17.2 Die eingebrachten Austritts-/Freiziigigkeitsleistungen wer-
den zum Einkauf in die Vorsorgeleistungen verwendet.

17.3 Eine versicherte Person, die nicht die maximalen Alters-
leistungen erreicht, kann unter Beachtung von Ziffer 17.8 und
17.10 vor Eintritt eines Leistungsfalls jederzeit zusatzliche Vor-
sorgeleistungen einkaufen. Die maximal mégliche Einkaufssum-
me ergibt sich aus der Einkaufstabelle geméss Vorsorgeplan.

17.4 Beieinem Weiterflhren der Vorsorge tber das Referenzal-
ter hinaus entspricht die maximal mogliche Einkaufssumme der
Differenz zwischen:

— dem maximal méglichen Sparkapital bei der Pensionierung
im Referenzalter gemass dem dazumal giltigen Vorsorgeplan
sowie dem versicherten Lohn und

— dem effektiven Sparkapital im Zeitpunkt des Einkaufs

17.5 Fuhrt der Einkauf zu hoheren Risikoleistungen, so kann Zif-
fer 6 sinngemass angewendet werden. Ein Leistungsvorbehalt
wird nicht vorgenommen, wenn die versicherte Person die im
Zusammenhang mit einer Ehescheidung entstandene Vorsorge-
licke innerhalb eines Jahres nach der Ehescheidung wieder ein-
kauft.

17.6 Hatsich eine versicherte Person in die vollen reglementari-
schen Leistungen in allen Vorsorgeverhaltnissen mit der Stiftung
eingekauft, kann sie zusétzliche Einlagen zur Ausfinanzierung der
sich aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung ergebenden re-
duzierten Altersleistung leisten. Die Berechnung der moglichen
Auskaufssumme richtet sich nach dem gewlnschten Zeitpunkt
der vorzeitigen Pensionierung und den Tarifen gemass Vorsor-
geplan. Die Einlagen werden dem Konto «Auskauf fur vorzeitige
Pensionierung» gutgeschrieben.

Hat sich eine versicherte Person flr ein bestimmtes Alter voll-
standig in das Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»
eingekauft und arbeitet sie Uber dieses Alter hinaus weiter, darf
das reglementarische Leistungsziel um hochstens 5% Uber-
schritten werden. Sobald diese Grenze erreicht wird, sind keine
Sparbeitrdage mehr zu leisten und sdmtliche Konti der ver-
sicherten Person werden nicht mehr verzinst. Ein allenfalls Gber-
schissiges Kapital wird, soweit méglich, zur Finanzierung der
AHV-Uberbriickungsrente verwendet und fallt im Ubrigen dem
Vorsorgewerk des Arbeitgebers zu. Die AHV-Uberbriickungs-
rente wird frihestens ab dem definitiven Altersriicktritt und
langstens bis zum Erreichen des Referenzalters ausbezahlt.
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17.7 Eine versicherte Person hat die Mdoglichkeit, die AHV-
Uberbriickungsrente oder Teile davon vorzufinanzieren, es sei
denn, im Vorsorgeplan sei eine andere Finanzierung vorgese-
hen. Die Berechnung der méglichen Auskaufssumme richtet sich
nach dem fur die vorzeitige Pensionierung gewlnschten Alter
und den Werten geméass Anhang 3. Die Einlagen werden dem
Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» gutgeschrieben.

17.8 Werden Einkaufe in die Stiftung oder andere Einrichtun-
gen der beruflichen Vorsorge getatigt, durfen die daraus resul-
tierenden Leistungen innerhalb der néchsten drei Jahre nicht in
Kapitalform bezogen werden.

Wurden WEF-Vorbezlige aus der Stiftung oder aus einer ande-
ren Einrichtung der beruflichen Vorsorge getatigt, durfen frei-
willige Einkdufe erst vorgenommen werden, nachdem die Vor-
bezige zuriickbezahlt sind.

Der Hoéchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein
Guthaben in der Saule 3a, soweit dieses die Grenze geméss Art.
60a Abs. 2 BVV 2 Ubersteigt, sowie um allfallige nicht in die Stif-
tung eingebrachte Freizligigkeitsleistungen.

17.9 Fur Personen aus dem Ausland, die noch nie einer Vorsor-
geeinrichtung in der Schweiz angehort haben, darf in den ersten
funf Jahren die jahrliche Einkaufssumme 20% des versicherten
Lohns nicht Gbersteigen.

17.10 Die steuerliche Abzugsféhigkeit des freiwilligen Einkaufs
ist von der versicherten Person bei den zustandigen Behdrden
selber abzukléren.

17.11 Ein Einkauf aufgrund von Ehescheidung im Umfang der
Ubertragenen Austritts-/Freizligigkeitsleistung ist jederzeit bis
zum Eintritt eines Leistungsfalls, spatestens einen Tag vor der
Pensionierung maglich. Dabei erhéhen sich das obligatorische
und das Uberobligatorische individuelle Sparkapital entspre-
chend.

17.12 Bezieht die versicherte Person bereits eine Altersleistung
von einer Vorsorgeeinrichtung oder hat sie diese bezogen, redu-
ziert sich die maximale Einkaufssumme im Umfang dieser Alters-
leistung.
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Text ersetzt�
Text
[Alt]: "es die aufgezinste Summe der jährlichen Beiträge übersteigt, die von einer Person, welche einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, bezahlt werden können." 
[Neu]: "dieses die Grenze gemäss Art. 60a Abs. 2 BVV 2 übersteigt, sowie um allfällige nicht in die Stiftung eingebrachte Freizügigkeitsleistungen."

Schriftfarbe geändert.


D LEISTUNGEN IM ALTER

18.  ALTERSRENTE

18.1 Mit Erreichen des Rucktrittsalters hat die versicherte Per-
son Anspruch auf eine Altersrente der Stiftung, sofern dies im
Vorsorgeplan definiert ist. Der Anspruch auf die Altersleistungen
entsteht am Monatsersten nach Erreichen der Pensionierung.

Versicherte Personen, deren freiwillige Weiterversicherung (vgl.
Ziffer 9) nach Vollendung des 58. Altersjahres endet, haben An-
spruch auf eine Altersrente.

18.2 Die Moglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung ist im
Vorsorgeplan geregelt. Sie ist in jedem Fall frihestens ab dem
vollendeten 58. Altersjahr méglich.

18.3 Ein Teilbezug von Altersleistungen ist frihestens ab Alter

58 moglich. Fur den Teilbezug gilt;

— Die versicherte Person kann die%ltersleistung als Rente oder
in Kapitalform abgestuft in bis qudrei Schritten beziehen. Der
dritte Schritt entspricht zwangslaufig der Restpensionierung.

~ Der Anteil der vorbezogenen Altersleistung darf den Anteil
der Lohnreduktion jeweils nicht Ubersteigen.

— Der erste Teilbezug muss mindestens 20% der Altersleistung
betragen. Féllt der verbleibende Jahreslohn unter die Eintritts-
schwelle gemass Vorsorgeplan, muss die ganze Altersleistung
bezogen werden.

— Der Teilbezug schliesst die Weiterversicherung des bisherigen
Jahreslohns nach Ziffer 10.11 aus.

— Nach Erreichen des Referenzalters kann die versicherte Per-
son maximal im Umfang der Lohnreduktion teilpensioniert
werden. Die vollsténdige Pensionierung ist jederzeit moglich.

18.4 Setzt die versicherte Person das Arbeitsverhéltnis tiber das
Referenzalter hinaus fort, kann sie den Bezug der Altersleistun-
gen ganz oder teilweise bis zum Zeitpunkt der effektiven Pensi-
onierung, jedoch spéatestens funf Jahre nach dem Referenzalter
beitragsfrei aufschieben oder die Vorsorge mit Beitrédgen wei-
terfihren (vgl. Ziffer 7.4). In diesem Fall werden das vorhandene
Sparkonto und bei der Weiterfliihrung der Vorsorge die beidsei-
tig weiterhin geleisteten Sparbeitrége bis zum Zeitpunkt der ef-
fektiven Pensionierung verzinst. Die Hohe der Altersrente ergibt
sich nach den Vorgaben geméss Ziffer 18.6.

18.5 Wird eine versicherte Person nach der Teilpensionierung,
jedoch vor Erreichen des Referenzalters invalid, besteht An-
spruch auf Invalidenleistungen im Umfang der weitergefiihrten
Erwerbstéatigkeit.

18.6 Die Hohe der jdhrlichen Altersrente wird mit dem Um-
wandlungssatz (Anhang 1) im Zeitpunkt der effektiven Pensio-
nierung aus dem vorhandenen Sparkapital zuzliglich des Kon-
tos «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung» berechnet. Der
Umwandlungssatz gilt fir das obligatorische und/oder Uber-
obligatorische Sparkapital. Im Vorsorgeplan kann ein anderer
Umwandlungssatz festgelegt werden. Altersrenten, die eine
Invalidenrente geméass Reglement und Vorsorgeplan abldsen,
muissen mindestens der Mindestinvalidenrente nach BVG inklu-
sive Teuerungsanpassungen entsprechen.

Der Stiftungsrat kann den Umwandlungssatz jeweils per 1. Ja-
nuar eines Kalenderjahres anpassen. Es besteht somit kein An-
spruch auf die friher mitgeteilten Vorsorgeleistungen.

Die versicherte Person hat im Zeitpunkt der Pensionierung die
Méglichkeit, ihr Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»
ganz oder teilweise auf das Sparkapital oder ihr Konto «Auskauf
fur vorzeitige Pensionierung» zu Ubertragen, soweit sie sich
noch nicht vollsténdig in die reglementarischen Leistungen oder
die vorzeitige Pensionierung eingekauft hat.

18.7 Wird die versicherte Person wéhrend des Aufschubs der
Pensionierung oder der Weiterfihrung der Vorsorge Uber das
Referenzalter hinaus arbeitsunféhig, erfolgt mit Ablauf der Lohn-
fortzahlung des Arbeitgebers die Pensionierung.

18.8 Die versicherte Person kann vor der Pensionierung und
kumulativ vor dem RuUcktrittsalter bestimmen, dass die Anwart-
schaft auf die Ehegattenrente der laufenden Altersrente ent-
sprechen soll. Der Umwandlungssatz wird entsprechend die-
sem Entscheid gemass Anhang 2 angepasst. Die Wah! dieser
Option ist nur zuldssig, sofern die geméss Anhang 2 angepass-
te Altersrente mindestens gleich hoch ist wie die Altersrente
gemass BVG.

19.  ALTERSKAPITAL

19.1 Die versicherte Person sowie die Bezliger einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente kénnen die zur Auszahlung gelangende
Altersrente oder Teile davon in Kapitalform beziehen. Im Vorsor-
geplan kann der Kapitalbezug auf einen bestimmten Prozentsatz
des Sparkapitals und des Kontos «Auskauf fur vorzeitige Pensio-
nierung» beschrankt werden.
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D LEISTUNGEN IM ALTER

Ein Kapitalbezug flhrt zu einer entsprechenden Kirzung der Al-
tersrente und der mitversicherten Leistungen. Mit dem Bezug
des Kapitals sowie des Bonuskapitals werden die reglementari-
schen Ansprliche auf die Altersrente, die Pensionierten-Kinder-
renten, Ehegatten- und Waisenrenten abgegolten beziehungs-
weise entsprechend reduziert.

Bei der Auszahlung eines Alterskapitals wird das Sparguthaben
geméass BVG proportional zur gesamten Auszahlung gekrzt.

Das Guthaben auf dem Konto «Bonuszahlungen» kann in Kapi-
tal- oder Rentenform ausbezahlt werden. Die steuerliche Ab-
zugsfahigkeit bei Auszahlungen in Kapitalform ist von der ver-
sicherten Person bei den zustdndigen Behdrden selbst abzu-
klaren.

Versicherte Personen, die gemass Ziffer 9 mehr als zwei Jahre
freiwillig weiterversichert waren, kénnen die Altersleistungen
ausschliesslich in Rentenform beziehen. Vorbehalten bleiben
planmassige Bestimmungen, die die Ausrichtung der Leistun-
gen nur in Kapitalform vorsehen.

19.2  Ein schriftlicher Antrag muss spatestens bei Erreichen des
Rucktrittsalters beziehungsweise im Zeitpunkt einer allfalligen
vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung eingereicht
werden. Nach diesem Zeitpunkt ist der Antrag unwiderruflich.

19.3 Fur verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft
lebende versicherte Personen sowie Bezliger einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente ist der Antrag nur glltig, wenn der Ehe-
gatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt hat.
Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder eine
andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicherten
Person verlangen. Diese Bestimmung gilt sinngeméss auch fur
Vorsorgepléne mit versicherten Kapitalauszahlungen bei Pensio-
nierung. Die Stiftung schuldet so lange keinen Zins auf der Kapi-
talleistung, als die geforderte Zustimmung des Ehegatten oder
eingetragenen Partners nicht vorliegt.

20. AHV-UBERBRUCKUNGSRENTE

20.1 Versicherte Personen, die sich vorzeitig pensionieren las-
sen, haben Anrecht auf eine AHV-Uberbriickungsrente, sofern
dies im Vorsorgeplan definiert ist.

20.2 Die AHV-Uberbrickungsrente wird vom gleichen Zeit-
punkt an ausgerichtet wie die Altersrente. Sie erlischt mit dem
Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters oder wenn der Be-
ziiger der AHV-Uberbriickungsrente stirbt.

20.3 Die Hohe der AHV-Uberbriickungsrente berechnet sich
auf der Grundlage des Kontos «Auskauf der AHV-Uberbrii-
ckungsrente».

Im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung kann die versicherte
Person einen Teil ihres Sparkapitals oder ihres Kontos «Auskauf
fur vorzeitige Pensionierung» bis zum Maximalbetrag auf das
Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» libertragen las-
sen.

20.4 Beim Tod des Beziigers einer AHV-Uberbriickungsrente
vor Erreichen des AHV-Rentenalters wird der nicht verbrauchte
Teil des Kontos «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» als ein-
malige Kapitalleistung ausbezahlt. Es gilt die Beglinstigtenord-
nung gemass Ziffer 29.2.

20.5 Die laufende AHV-Uberbriickungsrente wird bei einer all-
falligen Erhéhung der AHV-Altersrente nicht erhéht.

20.6 Wird die AHV-Uberbriickungsrente geméss Vorsorgeplan
kollektiv finanziert, so richtet sich die Héhe der AHV-Uberbri-
ckungsrente nach dem Vorsorgeplan.

21.  PENSIONIERTEN-KINDERRENTE

21.17  Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente haben Bezl-
ger einer Altersrente fir jedes Kind, das bei ihrem Tod eine Wai-
senrente gemass Ziffer 28 beanspruchen kénnte.

21.2 Die Pensionierten-Kinderrente wird vom gleichen Zeit-
punkt an ausgerichtet wie die Altersrente. Die Pensionierten-
Kinderrente kann im Vorsorgeplan auf die Minimalleistungen
nach BVG beschrénkt werden. Sie erlischt, wenn die zugrunde-
liegende Altersrente wegféllt, spatestens aber, wenn das Kind
das 18. Altersjahr vollendet hat. Die Pensionierten-Kinderrente
wird nach Vollendung des 18. Altersjahres, langstens aber bis zur
Vollendung des 25. Altersjahres ausbezahlt, wenn sich das Kind
in Ausbildung befindet oder invalid ist.

21.3 Die Pensionierten-Kinderrente betragt 20% der laufenden

Altersrente. Die Summe der Kinderrenten ist begrenzt auf 30%
der laufenden Altersrente.
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E LEISTUNGEN BEI INVALIDITAT (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

22.  INVALIDENRENTE

22.1 Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die im
Sinn der IV zu mindestens 40% invalid sind, sofern sie bei Eintritt
der Arbeitsunféhigkeit, deren Ursache zur Invaliditat gefihrt hat,
in der Stiftung versichert waren.

Tritt die Invaliditét erst nach der Pensionierung oder nach dem
Referenzalter ein, besteht kein Anspruch auf eine Invaliden-
rente.

22.2 Der Grad der Invaliditat entspricht dem von der IV festge-
stellten Invaliditatsgrad.

22.3 Bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 70% besteht
Anspruch auf eine ganze Rente. Bei einem Invaliditdtsgrad von
40% entspricht die Rentenberechtigung 25% einer ganzen Ren-
te. Die Rentenberechtigung steigt um 2,5% fir jedes Prozent,
das den Invaliditatsgrad von 40% Ubersteigt (z.B. Rentenberech-
tigung von 27,5% bei einem Invaliditatsgrad von 41%). Bei einem
Invaliditatsgrad von 50% bis 69% entspricht die Rentenberech-
tigung dem Invaliditdtsgrad (z.B. Rentenberechtigung von 52%
bei einem Invaliditadtsgrad von 52%).

22.4  Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht nach Ablauf
der Wartefrist, frihestens jedoch mit dem Anspruch einer Rente
der IV. Der Vorsorgeplan regelt die Dauer der Wartefrist sowie
die Folgen einer Verkiirzung wegen Auflésung des Arbeitsver-
haltnisses. Die Auszahlung der Rente kann bis zum Ablauf der
Lohnfortzahlung oder bis zur Erschépfung von Kranken- oder
Unfallversicherungstaggeldern aufgeschoben werden, sofern
diese mindestens 80% des Lohns abdecken und mindestens zur
Halfte durch den Arbeitgeber finanziert werden.

22.5 Der Anspruch auf eine Invalidenrente erlischt (vorbehalten
bleibt Artikel 26a BVG), wenn der Beziiger einer Invalidenrente:
— die Erwerbsféhigkeit wiedererlangt oder
— stirbt oder
— das Rucktrittsalter erreicht.
Danach 16sen die Altersleistungen geméss Ziffer 18 und 19 die
Invalidenrente ab.

22.6 Die Héhe der Invalidenrente ist im Vorsorgeplan festge-
legt.

22.7 Bei Rentenbezigern mit Jahrgang 1967 und jinger, deren
Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist, bleibt
der bisherige Rentenanspruch bestehen, bis der von der IV-
Stelle festgelegte Invaliditdtsgrad um mindestens 5% andert. Bei
Rentenbeziigern mit Jahrgang 1992 und jinger wird der Renten-
anspruch spéatestens per 1. Januar 2032 an die aktuelle Regelung
angepasst.

Rentenbeziiger mit Jahrgang 1966 und élter haben bis zum Er-
reichen des AHV-Rentenalters Anspruch auf Invaliditatsleistun-
gen nach dem bis 31. Dezember 2021 geltenden Recht.

22.8 Fur das Sparkapital von Personen, die eine Teilrente der

Stiftung beziehen, gilt Folgendes:

a) Per Beginn der massgebenden Arbeitsunfahigkeit, deren
Ursache zur Invaliditdt gefihrt hat, wird die Versicherung
entsprechend der Rentenberechtigung und konkreten Leis-
tungsberechtigung gemass Ziffer 22.1 in einen passiven Teil
und einen aktiven Teil aufgeteilt.

c

Die Aufteilung erstreckt sich im nach lit. a) massgebenden
Verhaltnis sowohl auf den dem BVG-Altersguthaben entspre-
chenden Teil als auch auf den Uber das BVG-Altersguthaben
hinausgehenden Teil des individuellen Sparkapitals.

c) Der aktive Teil wird analog der Versicherung eines Voller-
werbstatigen gefuhrt, sofern der Bezliger einer Teilinvaliden-
rente weiter aktiv versichert ist. Die Grenzwerte werden ent-
sprechend angepasst. Im passiven Teil wird das individuelle
Sparkapital gemass Ziffer 11.10 beitragsfrei weitergefihrt.

23.  INVALIDEN-KINDERRENTE

23.1 Anspruch auf Invaliden-Kinderrenten haben Bezliger einer
Invalidenrente fur jedes Kind, das bei ihrem Tod eine Waisenren-
te geméss Ziffer 28 beanspruchen kénnte.

23.2 Die Invaliden-Kinderrente wird vom gleichen Zeitpunkt an
ausgerichtet wie die Invalidenrente. Sie erlischt, wenn die zu-
grundeliegende Invalidenrente endet, spatestens aber, wenn
kein Anspruch gemass Ziffer 23.1 mehr besteht.

23.3 Die Hohe der Invaliden-Kinderrente ist im Vorsorgeplan

festgelegt. Bei teilweiser Invaliditat bemisst sich der Umfang der
Invaliden-Kinderrente nach Ziffer 22.3.
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F LEISTUNGEN IM TODESFALL (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

24. EHEGATTENRENTE

24.1 Der Ehegatte einer verstorbenen versicherten Person oder
eines Rentenbezligers hat Anspruch auf eine Ehegattenrente.

24.2 Der Anspruch auf die Ehegattenrente beginnt mit dem
Tod der versicherten Person, frihestens aber nach dem Tag,
an dem der Anspruch der verstorbenen Person auf Lohn, Lohn-
nachgenuss, Alters- oder Invalidenrente endet. Der Anspruch
erlischt mit dem Tod des Uberlebenden Ehegatten. Im Fall der
Wiederverheiratung vor Vollendung des 45. Altersjahres erlischt
die Rente und es besteht Anspruch auf eine Kapitalabfindung in
Hoéhe von drei Ehegatten-Jahresrenten.

24.3 Die Hohe der Ehegattenrente beim Tod einer versicher-
ten Person vor der Pensionierung ist im Vorsorgeplan festgelegt.
Beim Tod eines Bezligers einer Altersrente entspricht die Ehe-
gattenrente 60% der laufenden Altersrente. Vorbehalten bleibt
die Wahrnehmung des Optionsrechts der versicherten Personen
gemass Ziffer 18.8.

24.4  Stirbt die versicherte Person wahrend des Aufschubs der
Pensionierung Uber das Referenzalter hinaus, werden die Hinter-
lassenenrenten so bestimmt, als ob die Altersleistungen im Zeit-
punkt des Todes fallig gewesen wéren.

24.5 Wurde bei der Pensionierung ein Teil der Altersrente in
Kapitalform bezogen, wird nur auf dem verbleibenden Ren-
tenteil eine entsprechende Ehegattenrente fallig.

24.6 Beim Tod einer versicherten Person oder eines Bezligers
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente vor der Pensionierung
und kumulativ vor Erreichen des Referenzalters kann die Ehe-
gattenrente auch in Kapitalform bezogen werden, wenn der ent-
sprechende Antrag vor der ersten Rentenzahlung gestellt wird.
Der einmalige Kapitalbetrag entspricht fir Ehegatten, die beim
Tod der versicherten Person oder des Bezligers einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente das 45. Altersjahr vollendet haben, dem
unter Berlcksichtigung des Alters des Uberlebenden Ehegat-
ten berechneten Deckungskapital. Hat der Ehegatte das 45. Al-
tersjahr noch nicht vollendet, wird das Deckungskapital um 3%
fur jedes ganze oder angebrochene Jahr gekirzt, um das der
Ehegatte beim Tod der versicherten Person jinger als 45 Jahre
ist. Der minimale Kapitalbetrag betrégt jedoch mindestens vier
Jahresrenten. Bereits ausbezahlte Renten werden beim Kapital-
bezug angerechnet. Mit dem Kapitalbezug sind alle reglemen-
tarischen Anspriiche — mit Ausnahme des Anspruchs auf Waisen-
renten — abgegolten.

Der Vorsorgeplan kann vorsehen, dass die Leistung an den Ehe-
gatten — soweit sie auf dem Uberobligatorischen Sparkapital
beruht — als Todesfallkapital ausgerichtet wird.

24.7 st der Uberlebende Ehegatte mehr als zehn Jahre jlinger
als die versicherte Person beziehungsweise der Rentenbezlger,
wird die Ehegattenrente fur jedes die Differenz von zehn Jahren
Ubersteigende ganze oder angebrochene Jahr um je 1% ihres
Betrags gekdirzt.

Erfolgt die Eheschliessung nach dem Referenzalter, wird die
allenfalls gemass den vorstehenden Bestimmungen bereits ge-
kirzte Ehegattenrente auf folgenden Prozentsatz herabgesetzt:
— Eheschliessung wahrend des 66. Altersjahres: 80%
— Eheschliessung wahrend des 67. Altersjahres: 60%
— Eheschliessung wahrend des 68. Altersjahres: 40%
— Eheschliessung wahrend des 69. Altersjahres: 20%

Erfolgt die Eheschliessung nach Vollendung des 69. Altersjah-
res, so wird eine Ehegattenrente gemass BVG ausgerichtet.

Lebten die Ehegatten unmittelbar vor der Eheschliessung in
einer Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung, so
gilt der Beginn dieser Lebensgemeinschaft als Eheschliessung
im Sinn der vorstehenden Kirzungsregelung.

25.  HINTERLASSENE EINGETRAGENE PARTNER

25.17 Hinterlassene eingetragene Partner haben dieselbe

Rechtsstellung wie hinterlassene Ehegatten.
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F LEISTUNGEN IM TODESFALL (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

26. LEBENSPARTNERRENTE

26.1 Unter den sinngemass gleichen Voraussetzungen und
Kirzungsbestimmungen wie fur die Ehegattenrente hat der
Lebenspartner (verschiedenen oder gleichen Geschlechts) An-
spruch auf eine Lebenspartnerrente. Der Lebenspartner hat An-
spruch auf eine Lebenspartnerrente in der Héhe der versicher-
ten Ehegattenrente, sofern:
— der Partner und die versicherte Person beziehungsweise der
Rentenbezliger nicht verheiratet sind (weder miteinander noch
mit einer Drittperson) und keine Ehehindernisse bestehen
— der Partner und die versicherte Person beziehungsweise der
Rentenbezliger nicht in einer eingetragenen Partnerschaft
verbunden sind (weder miteinander noch mit einer Drittper-
son)
— der Partner keine Witwenrente, Witwerrente oder Lebenspart-
nerrente einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Sule bezieht
— der Partner mit der verstorbenen versicherten Person
— unmittelbar vor deren Ableben nachweisbar mindestens
funf Jahre in einer Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer
Haushaltung (massgebend ist der gemeinsame amtlich be-
statigte Wohnsitz) gelebt hat oder

— im Zeitpunkt des Todes im selben Haushalt gelebt und eine
Lebensgemeinschaft gefihrt hat sowie fir den Unterhalt
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommt, die
gemass Reglement Anspruch auf eine Waisenrente haben

26.2 Die Lebenspartnerschaft muss vor der Pensionierung und
kumulativ vor dem Ricktrittsalter begriindet worden sein. Der
Anspruch auf Lebenspartnerrente muss innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Todesfall bei der Stiftung schriftlich geltend
gemacht werden, andernfalls ist der Anspruch hinfallig. Die Ge-
schaftsstelle prift im Leistungsfall, ob die Anspruchsvorausset-
zungen fir eine Lebenspartnerrente bestehen.

26.3 Die Lebenspartnerrente endet mit der Verheiratung, dem
Eintritt in eine neue Lebenspartnerschaft oder mit dem Tod des
Rentenbezligers.

27. RENTE AN DEN GESCHIEDENEN EHEGATTEN

27.1 Der geschiedene Ehegatte ist dem Ehegatten gleichge-
stellt, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und
dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente
nach Artikel 124e Absatz 1 ZGB oder Artikel 126 Absatz 1 ZGB
zugesprochen wurde. Der Anspruch ist jedoch auf den Mini-
malanspruch geméss BVG beschrankt. Die Leistungen der Stif-
tung werden um jenen Betrag gekirzt, um den sie zusammen
mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus
dem Scheidungsurteil Ubersteigen. Hinterlassenenrenten der
AHV werden dabei nur so weit angerechnet, als sie héher sind
als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente der IV oder eine
Altersrente der AHV.

28.  WAISENRENTE

28.1 Die Kinder einer verstorbenen versicherten Person oder
eines Rentenbezligers haben Anspruch auf eine Waisenrente,
sofern dies der Vorsorgeplan vorsieht; Pflege- und Stiefkinder
nur, wenn die verstorbene versicherte Person fir ihren Unterhalt
aufzukommen hatte. Der Anspruch auf die Waisenrente nach
BVG ist in jedem Fall gewéhrleistet.

28.2 Der Anspruch entsteht mit dem Tod der versicherten Per-
son oder des Rentenbezligers, frihestens jedoch mit der Been-
digung der Lohnfortzahlung. Er erlischt mit dem Tod oder mit
dem im Vorsorgeplan definierten Alter der Waise.

28.3 Waisenrenten werden auch nach Vollendung des im Vor-

sorgeplan definierten Alters, langstens aber bis zur Vollendung

des 25. Altersjahres ausbezahlt an:

— Kinder, die noch in Ausbildung stehen

— Kinder, die bei Vollendung des im Vorsorgeplan definierten
Schlussalters fur die Ausrichtung der Waisenrente invalid sind,
bis zur Erlangung der Erwerbsféhigkeit, hochstens aber bis zur
Vollendung des 25. Altersjahres

28.4 Die Hohe der Waisenrente beim Tod einer versicherten
Person oder eines Bezligers einer Invaliden- oder Teilinvaliden-
rente vor der Pensionierung ist im Vorsorgeplan festgelegt.

Beim Tod eines Bezligers einer Altersrente entspricht die Wai-

senrente 20% der laufenden Altersrente beziehungsweise bei
Aufschub der Pensionierung 20% der erworbenen Altersrente.
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F LEISTUNGEN IM TODESFALL (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

29. TODESFALLKAPITAL

29.1 Stirbt eine versicherte Person oder der Beziiger einer In-
validen- oder Teilinvalidenrente vor der Pensionierung, besteht
Anspruch auf ein Todesfallkapital.

29.2  Anspruchsberechtigt sind im Todesfall vor der Pensio-

nierung unabhangig vom Erbrecht folgende hinterbliebene Per-

sonen:

a) Ehegatte, bei dessen Fehlen

b) natlrliche Personen, die von der versicherten Person in er-
heblichem Mass unterstitzt worden sind, oder die Person,
die mit der versicherten Person in den letzten funf Jahren
bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft mit
gemeinsamer Haushaltung geflihrt hat oder die im Zeit-
punkt des Todes eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer
Haushaltung gefihrt hat sowie fir den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder autkommen muss, die gemass
Reglement Anspruch auf eine Waisenrente haben, bei deren
Fehlen

c) die Kinder beziehungsweise Pflege- und Stiefkinder der
verstorbenen Person, bei deren Fehlen die Eltern, bei deren
Fehlen die Geschwister, bei deren Fehlen

d) die Ubrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Ge-
meinwesens

29.3 Personen nach Ziffer 29.2 lit. b) sind nur anspruchsberech-
tigt, wenn sie von der versicherten Person oder dem Bezlger
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente der Stiftung zu Lebzei-
ten schriftlich gemeldet worden sind. Die versicherte Person und
der Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente kénnen die
Reihenfolge der beginstigten Personen nach Ziffer 29.2 lit. c)
dndern oder die beginstigten Personen nach lit. ¢) ganz oder
teilweise zusammenfassen. Dazu kdnnen sie vor dem Riicktritts-
alter zuhanden der Geschéaftsstelle schriftlich festlegen, welche
von mehreren Personen innerhalb einer anspruchsberechtigten
Gruppe zu begiinstigen sind und mit welchen Teilbetrégen die-
se Anspruch auf das Todesfallkapital haben. Ohne eine solche
Erklarung erfolgt die Aufteilung des Todesfallkapitals zu glei-
chen Teilen.

29.4 Die Hohe des Todesfallkapitals entspricht fur anspruchs-
berechtigte Personen nach Ziffer 29.2 lit. a) bis ¢) dem vorhan-
denen Sparkapital exklusive aller Einzahlungen fir den Einkauf
in die vollen reglementarischen Leistungen, abzlglich des Bar-
werts aller durch den Tod ausgel&sten Rentenleistungen.

29.5 Fir anspruchsberechtigte Personen nach Ziffer 29.2 lit. d)
entspricht das Todesfallkapital den von der versicherten Person
einbezahlten Beitrdgen exklusive aller Einzahlungen fir den Ein-
kauf in die vollen reglementarischen Leistungen, abzlglich der
WEF-Vorbezlige und der scheidungsrechtlichen Auszahlungen.
Es entspricht aber mindestens der Hélfte des den anderen an-
spruchsberechtigten Personen zustehenden Todesfallkapitals
gemass Ziffer 29.4.

29.6 Alle Anspruchsberechtigten erhalten zudem die Einzah-
lungen fir den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistun-
gen.

29.7 Beiden Ziffern 29.4, 29.5 und 29.6 werden neben den Ein-
kaufen bei der Stiftung auch diejenigen bei einem Vorversiche-
rer berlcksichtigt, sofern der Vorversicherer oder die versicherte
Person diese Einkaufe der Stiftung zu Lebzeiten schriftlich ange-
zeigt und dokumentiert haben. Keine Berlcksichtigung finden
Einkdufe vor einer spateren Barauszahlung der Freizligigkeits-
leistung.

29.8 Wahrend des Aufschubs der Pensionierung entspricht
das Todesfallkapital dem vorhandenen Sparkapital inklusive al-
ler Einzahlungen fir den Einkauf in die vollen reglementarischen
Leistungen, abziglich des versicherungstechnischen Barwerts
aller durch den Tod ausgelsten Rentenleistungen (vgl. dazu Zif-
fern 24.4 und 28.4). Es besteht kein Anspruch auf allfallige Ein-
zahlungen flr den Einkauf in die vollen reglementarischen Leis-
tungen gemass Ziffer 29.6.

29.9 Ein allfallig versichertes zusétzliches Todesfallkapital ist im
Vorsorgeplan geregelt.
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G LEISTUNGEN BEI AUSTRITT

30. FALLIGKEIT DER AUSTRITTSLEISTUNG

30.1 Versicherte Personen, welche die Vorsorgeeinrichtung
verlassen, bevor ein Vorsorgefall (Alter, Tod, Invaliditat) eintritt,
haben Anspruch auf eine Austrittsleistung. Bei versicherten
Personen, deren Rente der IV infolge Wiederaufnahme der Er-
werbstatigkeit, Erhohung des Beschéftigungsgrads oder nach
Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Arti-
kel 8a IVG herabgesetzt oder aufgehoben wurde, entsteht am
Ende der provisorischen Weiterversicherung nach Artikel 26a
Absatz 1 und 2 BVG ein Anspruch auf die Austrittsleistung.

30.2 Ab dem ersten Tag nach Ausscheiden aus dem Vorsor-
gewerk ist die Austrittsleistung mit dem BVG-Zinssatz zu ver-
zinsen. Uberweist die Stiftung die fallige Austrittsleistung nicht
innerhalb von 30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Uberwei-
sungsinstruktionen erhalten hat, ist ab Ende dieser Frist der Ver-
zugszins gemass FZG fallig.

30.3 Tritt die versicherte Person nach Vollendung des 58. Al-
tersjahres aus der Stiftung aus, kann sie die Austrittsleistung ver-
langen.

31.  HOHE DER AUSTRITTSLEISTUNG

31.1 Die Austrittsleistung wird gemass Artikel 15, 17 und 18
FZG berechnet. Die Austrittsleistung entspricht dem hochsten
Betrag, der sich aus dem Vergleich der nachfolgenden Berech-
nungsarten ergibt (vorbehalten bleibt Ziffer 47.5).

31.2 Das Sparkapital geméss Artikel 15 FZG entspricht dem
am Austrittsdatum vorhandenen individuellen Sparkapital sowie
dem ausserordentlichen Sparkapital.

31.3 Der Mindestbetrag gemass Artikel 17 FZG entspricht der

Summe aus:

- den eingebrachten Eintrittsleistungen und Einkaufssummen
mit Zins. Der Zinssatz entspricht dem BVG-Zinssatz. Vorbehal-
ten bleibt Ziffer 47.5.

— den von der versicherten Person geleisteten Sparbeitrédgen
inklusive Zins, samt einem Zuschlag von 4% pro Altersjahr ab
Alter 20, hochstens aber von 100%. Fur die Beitrdge nach
Ziffer 9 wird kein Zuschlag von 4% pro Altersjahr ab dem
20. Altersjahr berechnet.

31.4 Das BVG-Altersguthaben gemass Artikel 18 FZG ent-
spricht dem am Austrittsdatum gemass BVG erworbenen Alters-
guthaben.

31.5 Ein vom Arbeitgeber Gbernommener Teil einer Einkaufs-
summe kann bei Austritt von der Austrittsleistung in Abzug ge-
bracht werden, sofern dies der Vorsorgeplan vorsieht. Der Ab-
zug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um einen Zehntel
des entsprechenden Betrags. Ein verbleibender Anteil fallt an
die Arbeitgeberbeitragsreserve.
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G LEISTUNGEN BEI AUSTRITT

32. VERWENDUNG DER AUSTRITTSLEISTUNG

32.1 Die Austrittsleistung wird der Vorsorgeeinrichtung des
neuen Arbeitgebers Uberwiesen.

32.2 Versicherte Personen, die nicht in eine neue Vorsorgeein-
richtung eintreten, haben der Geschéftsstelle mitzuteilen, in wel-
cher Form sie den Vorsorgeschutz erhalten mdchten:

— Eréffnung eines Freizligigkeitskontos

— Errichtung einer Freiziigigkeitspolice

32.3 Bleibt die Mitteilung der versicherten Person Uber die Ver-
wendung ihrer Austrittsleistung aus, wird frihestens nach sechs
Monaten und spétestens nach Ablauf von zwei Jahren, gerech-
net ab dem Freizligigkeitsfall, die Austrittsleistung samt Zinsen
der Auffangeinrichtung Uberwiesen.

324 Auf Begehren der austretenden Person wird die Austritts-

leistung bar ausbezahlt, wenn:

— sie die Schweiz endgliltig verlasst

- sie eine selbststandige Erwerbstatigkeit aufnimmt und der
obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstellt ist

— die Austrittsleistung kleiner ist als ihr Jahresbeitrag

32.5 Die Barauszahlung ist unzuléssig, wenn eine versicher-
te Person die Schweiz endglltig verlasst und in Liechtenstein
wohnt. Versicherte Personen kénnen die Barauszahlung im Um-
fang des vorhandenen BVG-Altersguthabens nicht mehr verlan-
gen, wenn sie nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
der Européischen Union oder nach den islandischen oder nor-
wegischen Rechtsvorschriften fir die Risiken Alter, Tod und Inva-
liditat weiterhin obligatorisch versichert bleiben.

32.6 Fir verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft le-
bende Versicherte ist die Barauszahlung nur zul3ssig, wenn der
Ehegatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt
hat. Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder
eine andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicher-
ten Person verlangen. Fir Versicherte, die nicht verheiratet sind
oder nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben, kann die
Geschéftsstelle einen Personenstandsausweis verlangen.

33.  EINTRITT EINES VERSICHERTEN EREIGNISSES
NACH AUSTRITT

33.1 Muss die Stiftung Hinterlassenen- oder Invalidenleistun-
gen erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung Uberwiesen
hat, ist diese so weit zurlickzuerstatten, als dies zur Auszahlung
der Hinterlassenen- und Invalidenleistungen nétig ist.

33.2 Unterbleibt die Rickerstattung, kénnen die Leistungen im
entsprechenden Umfang gekirzt werden.
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H EHESCHEIDUNG UND FINANZIERUNG VON WOHNEIGENTUM

34. EHESCHEIDUNG ODER AUFLOSUNG DER
EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT

34.1 Der Vorsorgeausgleich bei Scheidung richtet sich nach
den einschlagigen Bestimmungen von ZGB, OR, BVG, FZG,
ZPO, IPRG sowie den entsprechenden Verordnungsbestim-
mungen.

34.2 Wird infolge Scheidung eines Bezlgers einer Invaliden-
rente vor dem Ruicktrittsalter ein Anteil der Austrittsleistung zu-
gunsten des geschiedenen Ehegatten Ubertragen, so fihrt dies
zu einer Reduktion der Sparkapitalien gemass Ziffer 16.1 und
entsprechend tieferen Altersleistungen. Demgegeniber blei-
ben die im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens
laufende Invalidenrente sowie allfallige (auch kinftige) Invaliden-
Kinderrenten unverandert. Ist das bei Beginn der Invalidenrente
erworbene Sparkapital reglementarisch in die Berechnung der
Invalidenrente eingeflossen, so wird die Invalidenrente geméss
Artikel 19 Absatz 2 und 3 BVV 2 gekdirzt. Vorbehalten bleiben die
im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bereits
laufenden Invaliden-Kinderrenten.

34.3 Wird infolge Scheidung eines Bezlgers einer Invaliden-
rente mit lebenslangem Anspruch auf Invalidenleistungen ein
Anteil der Austrittsleistung zugunsten des geschiedenen Ehe-
gatten Ubertragen, so fuhrt dies zu einer Reduktion der Spar-
kapitalien gemass Ziffer 16.1 und einer nach den versicherungs-
technischen Grundlagen von der Stiftung festgelegten Kiirzung
der Invalidenrente. Demgegeniber bleiben die im Zeitpunkt
der Einleitung des Scheidungsverfahrens laufenden Invaliden-
Kinderrenten unverandert.

34.4 Wird infolge Scheidung eines Bezlgers einer Alters- oder
Invalidenrente nach dem Rucktrittsalter ein Rentenanteil dem
berechtigten geschiedenen Ehegatten zugesprochen, reduzieren
sich die Rentenleistungen des Versicherten im entsprechenden
Umfang. Der im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsver-
fahrens laufende Anspruch auf Invaliden- oder Pensionierten-
Kinderrenten bleibt unverandert. Allféllige Anspriche auf Hin-
terlassenenleistungen berechnen sich auf den nach dem Vor-
sorgeausgleich noch effektiv ausgerichteten Rentenleistungen,
unter Vorbehalt einer Waisenrente, die eine vom Vorsorgeaus-
gleich nicht berihrte Kinderrente ablost.

34.5 Der dem berechtigten geschiedenen Ehegatten zuge-
sprochene Rentenanteil 16st keine weiteren Leistungsanspriiche
gegeniber der Stiftung aus. Die jéhrlichen Rentenzahlungen zu-
gunsten der Vorsorge des berechtigten geschiedenen Ehegat-
ten bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres werden mit der
Halfte des Zinssatzes gemass Ziffer 15.1 verzinst. Die Stiftung
des verpflichteten geschiedenen Ehegatten und der berechtigte
geschiedene Ehegatte kénnen anstelle der Rentenlbertragung
eine Uberweisung in Kapitalform vereinbaren. Wechselt der
rentenberechtigte geschiedene Ehegatte die Vorsorge- oder
Freizligigkeitseinrichtung, so hat er die Stiftung bis spatestens
15. November des betreffenden Jahres dariiber zu informieren.

34.6 Hat der rentenberechtigte geschiedene Ehegatte An-
spruch auf eine volle Invalidenrente oder hat er das Mindestalter
fur eine vorzeitige Pensionierung erreicht, so kann er die Aus-
zahlung der lebenslangen Rente verlangen. Hat er das Referenz-
alter erreicht, so wird ihm die lebenslange Rente ausgerichtet.
Er kann deren Uberweisung in seine Vorsorgeeinrichtung verlan-
gen, wenn er sich nach deren Reglement noch einkaufen kann.

34.7 Wenn die versicherte Person wahrend des Scheidungsver-
fahrens in Pension geht oder ein Bezliger einer Invalidenrente
das Rucktrittsalter erreicht, so kirzt die Stiftung den zu Uber-
tragenden Teil der Austrittsleistung und die Rente um den ge-
mass Artikel 19g FZV maximal méglichen Betrag.

34.8 Der Versicherte kann sich im Rahmen der Ubertragenen
Austrittsleistung bei der Stiftung wieder einkaufen. Die wieder
einbezahlten Betrdge werden im gleichen Verhaltnis wie bei der
Belastung geméss Ziffer 16.1 zugeordnet. Kein Anspruch auf
Wiedereinkauf besteht im Fall der Scheidung eines Bezlgers
einer Invalidenrente. Bei einer Teilinvaliditat kann ein Wieder-
einkauf nur auf dem aktiven Teil der Vorsorge erfolgen (vgl. dazu
Ziffer 10.10).

34.9 Bei gerichtlicher Auflésung der eingetragenen Partner-

schaft werden die Bestimmungen von Ziffer 34.1 bis 34.8 sinn-
gemass angewendet.
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35.  VORBEZUG ODER VERPFANDUNG ZUR
FINANZIERUNG VON WOHNEIGENTUM (WEF)

35.1 Eine versicherte Person kann alle funf Jahre bis drei Jahre
vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen gemass Vor-
sorgeplan einen Betrag (mindestens CHF 20 000) fur Wohnei-
gentum zum eigenen Bedarf (Erwerb und Erstellung von Wohn-
eigentum, Beteiligung an Wohneigentum oder Rickzahlung von
Hypothekardarlehen) geltend machen. Der Mindestbetrag gilt
nicht fur den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbaugenossen-
schaften und von dhnlichen Beteiligungen sowie fir Anspriiche
gegeniber Freiziigigkeitseinrichtungen. Als Eigenbedarf gilt die
Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder
an ihrem gewdhnlichen Aufenthaltsort. Sie kann aber auch fur
denselben Zweck diesen Betrag oder ihren Anspruch auf Vor-
sorgeleistung verpfanden.

35.2 Die versicherte Person darf bis zum 50. Altersjahr einen
Betrag bis zur Hohe ihrer Austrittsleistung beziehen oder ver-
pfanden. Hat sie das 50. Altersjahr Gberschritten, darf sie hochs-
tens die Austrittsleistung in Anspruch nehmen, auf die sie im 50.
Altersjahr Anspruch gehabt hatte, oder die Halfte der Austritts-
leistung im Zeitpunkt des Bezugs.

35.3 Die versicherte Person kann schriftlich Auskunft verlangen
Uber den Betrag, der ihr fir Wohneigentum zur Verfligung steht,
und die Leistungskiirzung, die mit einem solchen Bezug verbun-
den ist. Die Geschéaftsstelle macht die versicherte Person auf
die Moglichkeit zur Risikodeckung der entstehenden Vorsorge-
licken und auf die Steuerpflicht aufmerksam.

35.4 Macht die versicherte Person vom Vorbezug oder von der
Verpfandung Gebrauch, hat sie alle erforderlichen Unterlagen
vorzulegen, die den Erwerb oder die Erstellung von Wohneigen-
tum, die Beteiligung an Wohneigentum oder die Rickzahlung
von Hypothekardarlehen in rechtsgenligender Weise belegen.

35.5 Fir verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft
lebende Versicherte ist der Vorbezug nur zuldssig, wenn der
Ehegatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt
hat. Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder
eine andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicher-
ten Person verlangen. Fir Versicherte, die nicht verheiratet oder
nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben, kann die Ge-
schéaftsstelle einen Personenstandsausweis verlangen.

35.6 Eine versicherte Person kann bis zum Erreichen des Refe-
renzalter, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls (Invaliditat,
Tod) oder bis zur Barauszahlung der Freiziigigkeitsleistung den
vorbezogenen Betrag oder Teile davon zurilickbezahlen (Min-
destbetrag CHF 10 000).

35.7 Wird das Wohneigentum verdussert oder werden Rech-
te an diesem eingerdumt, die wirtschaftlich einer Verausserung
gleichkommen oder wird beim Tod des Versicherten keine Vor-
sorgeleistung féllig, muss der Vorbezug von der versicherten
Person zurlickbezahlt werden. Die Riickzahlungspflicht gilt bis
zum Rucktrittsalter.

35.8 Wird die Liquiditéat der Stiftung durch Vorbeziige gefahr-
det, kann die Stiftung die Erledigung der Gesuche aufschieben.
Die Stiftung legt im Rahmen der Gesetzgebung eine Prioritaten-
ordnung fur die Behandlung der Gesuche fest.

35.9 Das Vorsorgewerk kann bei Unterdeckung die Auszahlung
des Vorbezugs zeitlich und betragsmassig einschrénken oder
ganz verweigern, wenn der Vorbezug der Riickzahlung von Hy-
pothekardarlehen dient. Sie informiert die versicherte Person
Uber die Dauer und das Ausmass der Massnahme.

35.10 Ein Vorbezug oder eine Pfandverwertung fihren zu einer
Reduktion des Sparkapitals beziehungsweise des ausserordent-
lichen Sparkapitals gemass Ziffer 16.1 und gegebenenfalls auch
zu einer Reduktion des BVG-Altersguthabens und der Risikoleis-
tungen (zum Beispiel der Ehegattenrente). Auf Wunsch der ver-
sicherten Person vermittelt die Geschaftsstelle eine Zusatzversi-
cherung zur Deckung der entstandenen Vorsorgeliicke.

35.11 Versicherte Personen, die seit mehr als zwei Jahren ge-
mass Ziffer 9 freiwillig weiterversichert sind, kdnnen die Austritts-
leistung weder fur selbstgenutztes Wohneigentum vorbeziehen
noch verpfanden.
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36.  KOORDINATION DER VORSORGELEISTUNGEN

36.1 Treffen Leistungen nach diesem Rahmenreglement mit
gleichartigen Leistungen anderer Sozialversicherungen zusam-
men, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG Anwendung.

Fur die Vorleistungspflicht gelten Artikel 70 und 71 ATSG. Bei
einer Vorleistungspflicht beschranken sich die Leistungen der
Stiftung auf diejenigen gemass BVG.

36.2 Die Leistungen gemass diesem Rahmenreglement wer-
den herabgesetzt, soweit sie zusammen mit anderen anrechen-
baren Einklnften 90% des mutmasslich entgangenen Verdiens-
tes Ubersteigen. Nach dem Referenzalter gilt als mutmasslich
entgangener Verdienst dasjenige Einkommen, das die versicher-
te Person ohne Gesundheitsschaden unmittelbar vor Erreichen
des Referenzalters erzielt hatte.

36.3 Als anrechenbare Einkiinfte gelten alle Leistungen, die im

Zeitpunkt der Kirzungsfrage zur Auszahlung gelangen, insbe-

sondere Leistungen:

— der AHV und IV (mit Ausnahme von
Hilflosenentschadigungen)

— der Unfallversicherung

— der Militarversicherung

— in- und auslandischer Sozialversicherungen

— Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese
mindestens zur Halfte vom Arbeitgeber finanziert worden
sind

— von Vorsorgeeinrichtungen

Wird infolge Scheidung eine Invaliden- oder Altersrente geteilt,
so wird der Rentenanteil, der dem berechtigten geschiedenen
Ehegatten zugesprochen wurde, in der Uberentschadigungsbe-
rechnung der versicherten Person angerechnet.

Das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Er-
werbs- oder Ersatzeinkommen von invaliden Personen wird bis
zu einem Invaliditdtsgrad von 70% angerechnet.

Invalidenleistungen, die im Rahmen der provisorischen Weiter-
versicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs
nach Artikel 26a BVG ausgerichtet werden, kénnen gekirzt wer-
den, sofern die Rentenkirzung durch ein entsprechendes Zu-
satzeinkommen ausgeglichen wird.

36.4 Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Wit-
wer oder an die Uberlebende eingetragene Partnerin oder den
Uberlebenden eingetragenen Partner und an die Waisen werden
zusammengerechnet.

36.5 Einmalige Abfindungen beziehungsweise Kapitalzahlun-
gen (ohne ein allféllig versichertes zusétzliches Todesfallkapital)
werden in versicherungstechnisch gleichwertige Renten umge-
wandelt.

36.6 Die Stiftung kann die Voraussetzungen und den Umfang
des Anspruchs sowie die Hohe der Zahlung (Koordination) jeder-
zeit prifen und ihre Leistungen anpassen, wenn sich die Verhélt-
nisse wesentlich andern.

36.7 Die Stiftung tritt gegentber Dritten, die fir den Versiche-
rungsfall haften, im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Hohe
der BVG-Leistungen in die Ansprliche der versicherten Person,
ihrer Hinterlassenen und der weiteren Beglinstigten gemass die-
sem Reglement ein. Die Einzelheiten sind in Artikel 27ff. BV 2
geregelt. Uber die Subrogation hinausgehende Anspriiche ge-
gen haftpflichtige Dritte sind der Stiftung abzutreten. Unter-
bleibt die Abtretung, so kann die Stiftung ihre Leistungen im
Umfang der entgangenen Regressanspriiche kiirzen.

36.8 Die Stiftung kann ihre Leistungen im entsprechenden Um-
fang kirzen, wenn die AHV/IV eine Leistung kirzt, entzieht oder
verweigert, weil die Anspruchsberechtigten den Tod oder die In-
validitét durch schweres Verschulden herbeigefihrt haben oder
sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzen. Zudem
hat die Stiftung die Kirzung anderer Leistungen, insbesonde-
re diejenigen der Unfall- oder Militarversicherung durch eigenes
Verschulden oder bei Erreichen des ordentlichen Ricktrittsal-
ters, nicht auszugleichen.

36.9 Steht die Zusténdigkeit einer Vorsorgeeinrichtung nicht
fest, ist jene Vorsorgeeinrichtung gemass Artikel 22 und Artikel
26, je Absatz 4, BVG vorleistungspflichtig, der die versicherte
Person zuletzt angehdrt hat. Steht die leistungspflichtige Vorsor-
geeinrichtung spater fest, kann die vorleistungspflichtige Vor-
sorgeeinrichtung auf diese Riickgriff nehmen. Die Vorleistungs-
pflicht beschréankt sich auf die BVG-Minimalleistungen.

36.10 Unrechtmassig bezogene Leistungen kénnen zuriickgefor-
dert werden. Der Rickforderungsanspruch erlischt drei Jahre,
nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat,
spatestens aber mit Ablauf von finf Jahren seit der Auszahlung
der Leistung. Wird der Rickforderungsanspruch aus einer straf-
baren Handlung hergeleitet, fir die das Strafrecht eine langere
Verjahrungsfrist festsetzt, ist diese Frist massgebend.

Bei gutem Glauben und Vorliegen einer grossen Harte kann der
Stiftungsrat die Rickforderung erlassen.

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement 24


Text eingefügt�
Text
"(ohne ein allfällig versichertes zusätzliches Todesfallkapital)"


WEITERE BESTIMMUNGEN UBER DIE LEISTUNGEN

37.  ABTRETUNG, VERPFANDUNG UND VERRECHNUNG

37.1 Der Leistungsanspruch kann vor Félligkeit weder verpfan-
det noch abgetreten werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 35.

37.2 Rentenzahlungen und Nachleistungen dirfen mit Vor-
leistungen des Arbeitgebers verrechnet werden, wenn die Ver-
rechenbarkeit zwischen Arbeitgeber und versicherter Person
schriftlich festgehalten wird.

38. TEUERUNGSANPASSUNG DER LAUFENDEN RENTEN

38.1 Eine allfallige Anpassung der laufenden Renten an die
Teuerung wird vom Stiftungsrat unter Berlicksichtigung der fi-
nanziellen Mittel des jeweiligen Vorsorgewerks Renten 1 oder 2
periodisch gepruft. Fur die laufenden Renten, die innerhalb eines
Vorsorgewerks gefihrt werden, obliegt die Prifung der Vorsor-
gekommission.

38.2 Die BVG-Invaliden-und-Hinterlassenenrenten, deren Lauf-
zeit drei Jahre Uberschritten hat, werden bis zum Referenz-
alter nach Anordnung des Bundesrats der Preisentwicklung
angepasst. Die Anpassung der BVG-Leistungen Uber das Re-
ferenzalter hinaus regelt der Stiftungsrat nach Massgabe der
hierfir verfigbaren finanziellen Mittel. In jedem Fall gilt die
Teuerungsanpassung als abgegolten, wenn und solange die
Leistungen nach diesem Reglement die BVG-Leistungen Uber-
steigen.

38.3 Die Stiftung erlautert in ihrer Jahresrechnung oder in ih-
rem Jahresbericht die Beschlisse nach Ziffer 38.1.

39.  GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
39.1 Die Auszahlung der Renten erfolgt in monatlichen Raten.

39.2 Erlischt die Rentenberechtigung, wird die Rente fur den
laufenden Monat voll ausbezahlt.

39.3 Kapitalleistungen werden fallig, wenn die Stiftung Kennt-
nis von der/den anspruchsberechtigten Person/en sowie der
Zahladresse hat. Uberweist die Stiftung die féllige Kapitalleis-
tung nicht innert 30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Anga-
ben und Unterlagen hat, ist ab Ende dieser Frist ein Verzugszins
zu zahlen.

39.4 Der Verzugszins auf den Renten- und Kapitalleistungen
(vorbehalten bleibt Ziffer 30.2) entspricht dem BVG-Mindestzins-
satz.

39.5 Eine Rente wird durch eine gleichwertige Kapitalabfin-
dung (Kapitalisierung der Rente) abgel6st, wenn die Alters- oder
Invalidenrente weniger als 10%, die Ehegatten- beziehungswei-
se Lebenspartnerrente weniger als 6% und die Kinderrente we-
niger als 2% der minimalen AHV-Altersrente entspricht.

39.6 Die Anspriche auf das Rentenstammrecht verjahren nicht.
Forderungen auf periodische Beitrdge und Leistungen verjéhren
nach flinf, andere nach zehn Jahren. Artikel 129 bis 142 OR sind
anwendbar.

39.7 Die Stiftung erfillt ihre Verpflichtungen (Zahlung von
Vorsorgeleistungen) durch die Uberweisung auf das Konto ei-
ner Bank in der Schweiz oder im Ausland. Erfillungsort ist der
schweizerische Wohnsitz der anspruchsberechtigten Person.
Mangels eines solchen ist der Erfillungsort der Sitz der Stiftung.
Anderslautende staatsvertragliche Regelungen bleiben vorbe-
halten.

40.  LUCKEN IM REGLEMENT, STREITIGKEITEN
40.1 Massgebend ist der deutsche Text des Reglements.

40.2 Der Stiftungsrat trifft in all jenen Einzelféllen eine dem Stif-
tungszweck und dem Gesetz entsprechende Regelung, wo die-
ses Reglement dazu keine Bestimmungen enthalt.

40.3 Differenzen lUber die Auslegung oder die Anwendung die-
ses Reglements werden durch das zustédndige Gericht entschie-
den. Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz der Stiftung oder
Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebs, bei dem der
Versicherte angestellt wurde.

41.  VORRANG DES BVG, GARANTIE

41.1 Die BVG-Vorschriften gehen den Bestimmungen dieses
Reglements vor. Konnte jedoch die Stiftung guten Glaubens da-
von ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmun-
gen im Einklang mit dem Gesetz stehe, ist das Gesetz nicht riick-
wirkend anwendbar.
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WEITERE BESTIMMUNGEN UBER DIE LEISTUNGEN

42, LIQUIDATION, AUFLOSUNG EINER
ANSCHLUSSVEREINBARUNG

42.1 Stellt ein angeschlossener Arbeitgeber seine Geschaftsta-
tigkeit ganz oder teilweise ein, hat dies der Arbeitgeber oder die
Vorsorgekommission der Stiftung unverziglich mitzuteilen.

42.2 Die Voraussetzungen und die Durchfiihrungsmodalitaten
der dadurch ausgeldsten Teilliquidation sind in einem separaten
Teilliquidationsreglement geregelt.

42.3 Sofern anschlussvertraglich nichts anderes geregelt ist,
sind von der Auflésung des Anschlussvertrags alle aktiven und
rentenberechtigten (einschliesslich der arbeitsunfahigen) Perso-
nen betroffen.

42.4 Wird die Anschlussvereinbarung aufgelést, entscheidet
die Stiftung, wann das gesamte Vorsorgevermdgen oder Teile
davon als Liquiditat auf einem Kontokorrent zur Verfigung ge-
stellt wird. Das Vorsorgevermdgen des Vorsorgewerks entspricht
der Liquiditét auf dem Kontokorrent. Eine gegeniiber einer neu-
en Vorsorgeeinrichtung geschuldete Verzinsung muss aus dem
gesamten Vorsorgevermdgen des Vorsorgewerks finanziert wer-
den.

42.5 Die Auflésung der Anschlussvereinbarung ist nicht még-
lich, wenn die BVG-Altersguthaben nicht gedeckt sind (vorbe-
halten bleibt Artikel 53f BVG).
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J ORGANISATION, VERWALTUNG UND KONTROLLE

43. ORGANE DER STIFTUNG

43.1 Oberstes Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat, der nach
dem gultigen Wahlreglement bestimmt wird.

43.2 Jedes Vorsorgewerk wird von einer eigenen Vorsorgekom-
mission betreut, deren Mitglieder sich je zur Halfte aus Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertretern des entsprechenden Unter-
nehmens zusammensetzen. Die Vorsorgewerke Renten 1 und
Renten 2 verfligen Uber keine eigenen Vorsorgekommissionen.
Der Stiftungsrat Gbernimmt deren Aufgaben.

43.3 Der Stiftungsrat wahlt einen Anlageausschuss fur die Be-
treuung und das Controlling der Vermdgensverwaltung.

43.4 Der Stiftungsrat beauftragt eine Revisionsstelle mit der
jéhrlichen Prifung der Geschaftsfiihrung, des Rechnungswesens
und der Vermégensanlage. Diese berichtet schriftlich Uber das
Ergebnis ihrer Prifung.

43.5 Der Stiftungsrat lasst die Stiftung jahrlich durch einen an-
erkannten Experten fur berufliche Vorsorge tUberprifen.

43.6 Der Stiftungsrat erlasst ein Organisationsreglement, in
dem die Tatigkeiten und Kompetenzen der mit der Beratung
und Verwaltung der Stiftung verantwortlichen Personen und Or-
gane umschrieben sind.

44.  GESCHAFTSFUHRER, GESCHAFTSSTELLE,
GESCHAFTSJAHR

44.1 Die laufenden Geschéfte werden unter Aufsicht des Stif-
tungsrats durch den Geschaftsfihrer besorgt. Die Geschafts-
stelle erledigt die technische Verwaltung, die Stiftungsbuch-
haltung und unterstltzt den Geschéftsfihrer bei seinen Aufga-
ben.

44.2 Die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. Dezember
abgeschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

45, INFORMATIONS- UND AUSKUNFTSPFLICHT

45.1 Die anspruchsberechtigten Personen haben der Ge-
schaftsstelle wahrheitsgetreu, unaufgefordert und unverziiglich
Uber ihre fur die Versicherung und die Bemessung der Leistun-
gen massgebenden Verhltnisse sowie tber allfallige Anderun-
gen Auskunft zu erteilen und auf eigene Kosten die einverlang-
ten Unterlagen einzureichen.

45.2 Die Stiftung orientiert die versicherten Personen jahrlich
Uber die Leistungsanspriiche, den versicherten Jahreslohn, die
Beitrdge, den Stand des Sparkapitals und des ausserordentli-
chen Sparkapitals, die Organisation und die Finanzierung der
Stiftung sowie Uber die Zusammensetzung des Stiftungsrats.

45.3 Den versicherten Personen sind auf Anfrage hin die Jah-
resrechnung und der Jahresbericht auszuhandigen sowie Infor-
mationen Uber den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen
Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalbe-
rechnung, die Reservebildung und den Deckungsgrad abzu-
geben. Den versicherten Personen steht jederzeit das Recht
zu, dem Stiftungsrat mindlich oder schriftlich Anregungen,
Vorschlage und Antrdge zu unterbreiten, welche die Stiftung
betreffen.

46.  SCHWEIGEPFLICHT

46.1 Die Mitglieder des Stiftungsrats, der Vorsorgekommission
sowie die mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten Personen
sind zu strengstem Stillschweigen tber die ihnen in Austibung
ihrer Tatigkeit fur die Stiftung zur Kenntnis gelangenden Infor-
mationen verpflichtet. Insbesondere erstreckt sich diese Pflicht
auf die personlichen, arbeitsvertraglichen und finanziellen Ver-
haltnisse der versicherten Personen, ihrer Angehdrigen sowie
des Arbeitgebers.

46.2 Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Ausscheiden

aus dem Amt beziehungsweise nach Abschluss der Tatigkeit wei-
ter.
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J ORGANISATION, VERWALTUNG UND KONTROLLE

47.  FINANZIELLES GLEICHGEWICHT,
SANIERUNGSMASSNAHMEN

47.1 Ergibt die versicherungstechnische Uberpriifung einen
Fehlbetrag und ist keine unmittelbare Besserung dieser Situa-
tion zu erwarten, ist das finanzielle Gleichgewicht der Stiftung
und der Vorsorgewerke durch geeignete Massnahmen (Leis-
tungskiirzungen oder Beitragserhohungen) wiederherzustellen.

47.2 Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung ist zuldssig, wenn
die Stiftung beziehungsweise das Vorsorgewerk Massnahmen
ergreift, um die Unterdeckung in einer angemessenen Frist zu
beheben.

47.3 Bei einer Unterdeckung der Stiftung muss der Stiftungsrat
die Aufsichtsbehorde, die versicherten Personen, die Rentenbe-
zliger und die Arbeitgeber informieren und lber die ergriffenen
Massnahmen Auskunft erteilen.

47.4 Bei einer Unterdeckung eines Vorsorgewerks informiert
die Vorsorgekommission in Zusammenarbeit mit dem Stiftungs-
rat die Versicherten, die Rentenbezlger (sofern diese dem Vor-
sorgewerk angegliedert sind), den Arbeitgeber sowie die Auf-
sichtsbehérde Uber die Unterdeckung und die ergriffenen
Massnahmen.

Bei einer Unterdeckung des Vorsorgewerks Renten 1 oder 2 wird
die Informationspflicht vom Stiftungsrat wahrgenommen.

47.5 Die Stiftung beziehungsweise die Vorsorgewerke missen
die Unterdeckung selbst beheben, wobei die Massnahmen dem
Grad der Unterdeckung und dem Risikoprofil der Stiftung und
des Vorsorgewerks Rechnung tragen missen. Folgende Mass-
nahmen stehen grundsétzlich im gesetzlich zuléssigen Rahmen
zur Verfligung, insbesondere:

— Sanierungsbeitrdge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der
Beitrag des Arbeitgebers muss dabei mindestens gleich hoch
sein wie die Gesamtbeitrdge der Arbeitnehmer.

— Sanierungsbeitrége der Rentenbezlger

— Minder- oder Nullverzinsung der Sparkonten nach dem An-
rechnungsprinzip oder die Unterschreitung des Mindestzins-
satzes gemass Artikel 65d Absatz 4 BVG

— Sanierungseinlagen des Arbeitgebers oder die Bildung einer
Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht

— Kirzung kinftiger Leistungen (Anwartschaften)

Die Sanierungsbeitrdge des Arbeitnehmers werden bei der Be-
rechnung des Mindestbetrags gemass Artikel 17 FZG nicht be-
ricksichtigt. Wéhrend der Dauer einer Unterdeckung kann der
Zinssatz zur Berechnung der Austrittsleistung gemass Ziffer 31.3
(Mindestbetrag) auf den Zinssatz reduziert werden, mit dem die
Sparkapitalien verzinst werden.

47.6 BeiVorsorgewerken mit weniger als zehn versicherten Per-
sonen gelten zuséatzliche Sanierungsmassnahmen, wenn sich
eine bestehende Unterdeckung infolge eines Schadenereignis-
ses (Pensionierung oder Todesfall) vergrossert. In einem solchen
Fall werden die folgenden Sanierungsmassnahmen zusétzlich zu
den oben erwdhnten Bestimmungen durchgefihrt:

a) Der Sanierungsbetrag entspricht der Differenz zwischen 100%
und dem Deckungsgrad des betroffenen Vorsorgewerks (per
31. Dezember, der dem Schadenereignis vorangeht), multipli-
ziert mit dem Kapitalwert der félligen Todesfall- oder Alters-
leistungen.

o

Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber beteiligen sich an der
Sanierung, wobei der Anteil der Arbeitgeber am Sanierungs-
betrag mindestens die Hélfte ausmacht.

@)
FR3

Wahrend der freiwilligen Weiterversicherung gemass Ziffer 9
erbringt die versicherte Person die Sanierungsbeitrédge des
Arbeitnehmers.

o

Der Sanierungsbetrag des Arbeitnehmers wird durch eine
entsprechende Kirzung der Todesfall- oder Altersleistungen
abgegolten. Die Kirzung betrégt 50% des Betrags gemass a).
Die BVG-Leistungen werden nicht gekdrzt.

o

Der Arbeitgeber finanziert im Zeitpunkt der Leistungsfallig-
keit 50% des Sanierungsbetrags geméss a) sowie allféllige
nicht kiirzbare BVG-Leistungen gemass c).

47.7 Verbleiben Rentenbezliger nach Auflésung der Anschluss-
vereinbarung nach Austritt aller aktiven Versicherten bei der
Stiftung, so bleibt fir diese Rentenbezlger die Anschlussver-
einbarung (einschliesslich sédmtlicher Reglemente sowie kinfti-
ger Anderungen) mit samtlichen Rechten und Pflichten des Ar-
beitgebers bestehen. Insbesondere hat der Arbeitgeber im Fall
einer Unterdeckung der Vorsorgewerke Renten 1 und Renten 2
allféllige vom Stiftungsrat beschlossene Beitrage zur Behebung
der Unterdeckung zu leisten
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K UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

48. DATENSCHUTZ

48.1 Die Stiftung gibt die versicherungsbezogenen Daten ih-
rer versicherten Personen und Rentenbeziiger — soweit dies fur
die Zweckerfillung in der gesetzlichen beruflichen Vorsorge er-
forderlich ist — an andere Vorsorge- und Versicherungseinrichtun-
gen weiter. Die Stiftung kann die Bearbeitung der Daten durch
Vereinbarung Dritten im In- und Ausland tbertragen, sofern ge-
setzliche Datenschutzregeln einen angemessenen Schutz der
Daten gewahrleisten und die Drittbearbeitenden der gesetzli-
chen Schweigepflicht unterstehen oder sich zu deren Einhaltung
verpflichten.

48.2 Die Stiftung ist berechtigt, aggregierte Daten tber die De-
stinatére an den Arbeitgeber herauszugeben. Aus diesen aggre-
gierten Daten sind keinerlei Riickschlisse auf einzelne Versicher-
te oder Rentenbeziiger moglich.

48.3 Es gelten insbesondere die Bestimmungen des BVG be-
treffend die Bearbeitung von Personendaten, die Akteneinsicht,
die Schweigepflicht, die Datenbekanntgabe sowie die Amts-
und Verwaltungshilfe. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (DSG).

49 INKRAFTTRETEN, ANDERUNGEN

49.1 Das vorliegende Rahmenreglement tritt auf den 1. Januar
2026 in Kraft. Es ersetzt alle bisherigen Reglemente samt allfalli-
gen Nachtrégen.

49.2 Das Rahmenreglement kann jederzeit im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften und des Stiftungszwecks vom Stiftungs-
rat gedndert werden. Die wohlerworbenen Anspriiche der versi-
cherten Personen und der Rentenbezliger werden in jedem Fall
gewahrt. Der Stiftungsrat legt das Rahmenreglement mit den
Anderungen der zustindigen Aufsichtsbehérde zur Kenntnis-
nahme vor.

49.3 Die Vorsorgekommission kann den Vorsorgeplan im Rah-
men des Rahmenreglements unter Vorbehalt der Zustimmung
des Stiftungsrats, der Bestimmungen der Stiftungsurkunde
und des Gesetzes jederzeit — unter Wahrung der wohlerworbe-
nen Rechte — dndern, erganzen oder aufheben. Beschlisse der
Vorsorgekommission fiir Anderungen des Vorsorgeplans per
1. Januar des Folgejahres mussen bis 15. November bei der Ge-
schaftsstelle eingegangen sein.

494  Anderungen des Vorsorgeplans aufgrund neuer Bestim-
mungen des Rahmenreglements missen von der zustédndigen
Vorsorgekommission genehmigt werden.

50. UBERGANGSBESTIMMUNGEN

50.1 Leistungsanspriiche, die vor dem Inkrafttreten dieses Rah-
menreglements eingetreten sind, werden unter Vorbehalt der
Leistungskoordination sowie von Ziffer 50.3 unverdndert weiter
ausbezahlt.

Fir die Hinterlassenenleistungen eines Bezligers einer Alters-,
Invaliden- oder Teilinvalidenrente sind die im Zeitpunkt des To-
des gliltigen Bestimmungen des Reglements und des Vorsorge-
plans massgebend. Bei der Pensionierung sind ebenfalls die im
Zeitpunkt der Pensionierung glltigen Bestimmungen massge-
bend.

Fir die Berechnung von Invaliden- und Teilinvalidenrenten sind
das Reglement und der Vorsorgeplan massgebend, die bei Be-
ginn der Arbeitsunfahigkeit, die zur Invaliditat gefihrt hat, gultig
waren.

Die Prifung des Vorliegens einer Uberentschadigung (Leis-
tungskoordination) wird auch dann nach dem aktuellen Regle-
ment vorgenommen, wenn der Leistungsanspruch vor dessen
Inkrafttreten entstanden ist. Fir Anspriche, die nach dem
Inkrafttreten dieses Reglements eingetreten sind, sind das vor-
liegende Rahmenreglement und der Vorsorgeplan anwendbar.

50.2 Bei Leistungserhdhungen, die sich gegeniiber dem bis-
herigen Rahmenreglement ergeben, gelten die Bestimmungen
Uber eine moégliche Gesundheitsprifung und einen Leistungs-
vorbehalt bei Aufnahme in die Stiftung sinngemass.

50.3 Enden die Invaliditatsleistungen infolge Erreichens des
Referenzalters, das bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit im Vorsor-
geplan definiert war, setzen die Altersleistungen ein. Bei Frauen,
fur die bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit im Vorsorgeplan das
Referenzalter 64 definiert war, gilt die folgende Ubergangsbe-
stimmung fir das Ende der Invaliditdtsleistungen infolge Errei-
chens des Referenzalters: Fiir Frauen mit Jahrgang 1960 und &l-
ter wird das Referenzalter mit dem Ersten des Monats nach dem
64. Geburtstag erreicht. Fir Frauen mit den Jahrgédngen 1961 bis
1963 wird das Referenzalter schrittweise um drei Monate ange-
hoben. Fir Frauen mit Jahrgang 1964 und jiinger wird das Refe-
renzalter mit dem Ersten des Monats nach dem 65. Geburtstag
erreicht.

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement 29


Text ersetzt�
Text
[Alt]: "zur" 
[Neu]: "für die"

Schriftfarbe geändert.

Text eingefügt�
Text
"gesetzlichen"

Text ersetzt�
Text
[Alt]: "2025" 
[Neu]: "2026"

Schriftfarbe geändert.


L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

BEZEICHNUNGEN

Altersguthaben gemass BVG
Entspricht dem gesetzlichen Mindestguthaben gemass Artikel
15 BVG und ist Teil des Sparkapitals

Alterskapital
Uber die Jahre gedufnetes (oder angespartes) Sparkapital zum
Zeitpunkt der Pensionierung

Altersvorsorge

Im Rahmen der aufgeschobenen Vorsorge sind die versicherten
Leistungen auf Leistungen im Alter beschrénkt, Leistungen ana-
log Bezliger einer Altersrente.

Arbeitgeber (Arbeitgeberin)
Angeschlossenes Unternehmen

Arbeitnehmer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Arbeitgebers

Ausserobligatorische Vorsorge
Uber- oder unterobligatorische Leistungen ausserhalb der ge-
setzlichen Mindestleistungen

Austrittsleistung

Freizlgigkeitsleistung gemass FZG. Anspruch eines Versicher-
ten, der die Stiftung verlasst, bevor ein Leistungsfall eingetreten
ist.

Besché&ftigungsgrad
Angabe des Verhéltnisses der tatsachlichen zur méglichen Be-
schaftigung in Prozenten

Beziiger einer Altersrente

Personen, die gemass Reglement und Vorsorgeplan Anspruch
auf eine Altersrente der Stiftung haben, ungeachtet davon, ob
die Leistung gekuirzt oder die Zahlung aufgeschoben ist.

Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente

Personen, die gemass Reglement und Vorsorgeplan Anspruch
auf eine Invalidenrente der Stiftung haben, ungeachtet davon,
ob die Leistung gekiirzt oder die Zahlung aufgeschoben ist. Be-
ginn des Leistungsfalls Invaliditat ist der Beginn des Anspruchs
auf eine Rente der IV.

Destinatéarkreis
Personen mit Anspruch auf Leistungen der Stiftung (versicherte
Personen und Rentenbeziiger)

Gesamtbeitrag
Vom Arbeitgeber geschuldet. Sémtliche Spar- und Zusatzbei-
trége seitens des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers

Geschéftsstelle
Vom Stiftungsrat beauftragte Stelle fur die Durchfihrung der
beruflichen Vorsorge

\%
Eidgendssische Invalidenversicherung

Leistungsfall
In der beruflichen Vorsorge gibt es drei Leistungsfalle: Alter, Tod
und Invaliditat.

Obligatorische Vorsorge
Mindestleistungen nach dem Bundesgesetz liber die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)

Pensionierung
Alterspensionierung, Bezug einer Altersleistung

Referenzalter
Ordentliches (gesetzliches) Referenzalter geméss BVG

Rentenberechtigung
Rentenstaffelung gemass Artikel 28 Absatz 2 IVG und Artikel 24
Absatz 1 BVG

Rentenbeziiger

Als Rentenbezliger gelten Personen ab Anspruch auf eine Rente
gemass dem Reglement der Stiftung sowie dem massgebenden
Vorsorgeplan, ungeachtet davon, ob die Leistung gekirzt oder
die Zahlung aufgeschoben ist.

Riicktrittsalter

Beim Erreichen des ordentlichen Rucktrittsalters haben die Ver-
sicherten Anspruch auf Altersleistungen. Als ordentliches Riick-
trittsalter gilt das gesetzliche Referenzalter geméss BVG. Der
Vorsorgeplan des angeschlossenen Arbeitgebers kann ein ab-
weichendes ordentliches Riicktrittsalter vorsehen.

Sparbeitrag
Der Sparbeitrag dient zur Bildung des Sparkapitals.

Sparkapital/Sparkapitalien

Summe aller Sparbeitrage, aus friheren Vorsorgeverhaltnissen
eingebrachte Austritts-/Freizligigkeitsleistungen sowie Einzah-
lungen fir den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistun-
gen

Stiftung
GEMINI Sammelstiftung mit Sitz in Schwyz

Stiftungsrat
Oberstes Organ der Stiftung
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L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

Versicherter Jahreslohn
Grundlage fir die Berechnung der Leistungen und Beitrédge (ge-
mass Vorsorgeplan)

Versicherter Personenkreis
Alle Arbeitnehmer eines der Stiftung angeschlossenen Arbeit-
gebers

Versicherte Personen
Die zum versicherten Personenkreis gehdrenden Arbeitnehmer

Versicherung
Versicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge, die die
Risiken Alter, Tod und Invaliditat abdeckt

Vorsorgefall
Eintritt eines versicherten Risikos: Invaliditdt, Tod oder Alter
(= Pensionierung)

Vorsorgekommission
Paritatisch zusammengesetztes Gremium eines Vorsorgewerks
(analog dem Stiftungsrat)

Vorsorgeplan

Ergdnzende und/oder vom Rahmenreglement abweichende
Bestimmungen, spezifisch auf ein Vorsorgewerk bezogen.
Die Hohe der Beitrdge und der Leistungen, Lohndefinitionen,
Rucktrittsalter, Einkaufsmaglichkeiten usw. sind im Vorsorgeplan
definiert.

Vorsorgewerk
Vorsorge- und Rechnungseinheit, die innerhalb der Stiftung fur
jeden angeschlossenen Arbeitgeber errichtet wird

Uberobligatorische Vorsorge

Leistungen, welche die obligatorische Vorsorge Ubersteigen,
inklusive obligatorischer Vorsorge («weitergehende» oder «um-
hillende» Vorsorge)

Umwandlungssatz

Zu unterscheiden sind folgende Begriffe:

1) Der versicherungstechnische Umwandlungssatz ist ein Faktor,
mit dem das Sparkapital in eine Rente umgewandelt wird.
Der Faktor ist abhdngig von Alter und Geschlecht, von den
verwendeten technischen Grundlagen (insbesondere von der
Lebenserwartung und vom prozentualen Anteil der Verheira-
teten) sowie vom Tarifzins.

2) Der Umwandlungssatz nach BVG richtet sich jedoch nicht nach
versicherungstechnischen Prinzipien, sondern wird politisch
festgelegt. Formell handelt es sich um einen Parlamentsbe-
schluss, der dem fakultativen Referendum untersteht.

Zusatzbeitrag

Die Zusatzbeitrdge werden verwendet zur Finanzierung des
Sterbe-, Invaliditdts- und Langleberisikos, der Beitrdge an den
Sicherheitsfonds, der Verwaltungskosten und der Gbrigen Kosten
sowie flr gemass Vorsorgeplan zuséatzlich definierte Leistungen.
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L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

ABKURZUNGEN

AHVG
Bundesgesetz Uber die Alters- und Hinterlassenenversicherung

ATSG
Bundesgesetz liber den allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts

BVG
Bundesgesetz Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

BVV 2
Verordnung Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984

FINMA
Eidgendssische Finanzmarktaufsicht

FMA
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

FZG
Bundesgesetz Uber die Freiziigigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

IPRG
Bundesgesetz lber das Internationale Privatrecht

IVG
Bundesgesetz lber die Invalidenversicherung

MVG
Bundesgesetz lber die Militarversicherung

OR
Schweizerisches Obligationenrecht

PartG
Bundesgesetz Uber die eingetragene Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare

UvG
Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung

WEF
Wohneigentumsférderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

ZGB
Schweizerisches Zivilgesetzbuch

ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung
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ANHANG 1

UMWANDLUNGSSATZE GEMASS ZIFFER 18.6

Massgebende Umwandlungssatze zur Berechnung der Altersrente gemass
Ziffer 18.6 (anwartschaftliche Ehegattenrente 60%).

Umwandlungssatz Manner in % (fiir die Jahre 2026-2028)

Alter 2026
58 4,14
59 4,32
60 4,50
61 4,68
62 4,86
63 5,04
64 5,22
65 5,40
66 5,58
67 5,76
68 5,94
69 6,12
70 6,30

Umwandlungssatz Frauen in % (fiir die Jahre 2026-2028)

Alter Jg. 1961 Jg. 1962 Jg. 1963  ab Jg. 1964
58 1,28 4,23 419 4,14
59 Q146 4,41 4,37 4,32
60 Q164 4,59 4,55 4,50
61 Q182 4,77 4,73 4,68
62 5,00 4,95 4,91 4,86
63 .18 5,13 5,09 5,04
64 Q.36 5,31 5,27 5,22
64% .40 5,36 5,31 5,27
64" 5,45 5,40 5,36 5,31
64% @49 5,45 5,40 5,36
65 @54 5,49 5,45 5,40
66 .72 5,67 5,63 5,58
67 .90 5,85 5,81 5,76
68 08 6,03 599 5,94
69 .26 6,21 6,17 6,12
70 @44 6,39 6,35 6,30

Der gemass BVG obligatorische Umwandlungssatz im Referenzalter 65
(Ménner) und 64 (Frauen) betrégt generell 6,8% fir das BVG-Altersguthaben.
Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung gelten die

obigen Umwandlungssétze fur das BVG-Altersguthaben.
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ANHANG 2

UMWANDLUNGSSATZE GEMASS ZIFFER 18.8

Massgebende Umwandlungssatze zur Berechnung der Altersrente gemass
Ziffer 18.8 (anwartschaftliche Ehegattenrente 100%).

Umwandlungssatz Manner in % (fiir die Jahre 2026-2028)

Alter 2026
58 3,14
59 3,32
60 3,50
61 3,68
62 3,86
63 4,04
64 4,22
65 4,40
66 4,58
67 4,76
68 4,94
69 5,12
70 5,30

Umwandlungssatz Frauen in % (fiir die Jahre 2026-2028)

‘:Alter Jg. 1961 Jg. 1962 Jg. 1963 ab Jg. 1964
58 3,28 3,23 3,19 3,14
59 .46 3,41 3,37 3,32
60 .04 3,59 3,55 3,50
61 .82 3,77 3,73 3,68
62 1,00 3,95 391 3,86
63 Q.18 4,13 4,09 4,04
64 .36 4,31 4,27 4,22
64% 1,40 4,36 4,31 4,27
64% Q45 4,40 4,36 4,31
64% .49 4,45 4,40 4,36
65 Q154 4,49 4,45 4,40
66 Q.72 4,67 4,63 4,58
67 .90 4,85 4,81 4,76
68 5,08 5,03 4,99 4,94
69 .26 5,21 517 5,12
70 .44 5,39 5,35 5,30

Der gemass BVG obligatorische Umwandlungssatz im Referenzalter 65
(Ménner) und 64 (Frauen) betrégt generell 6,8% fir das BVG-Altersguthaben.
Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung gelten die
obigen Umwandlungssatze fur das BVG-Altersguthaben.
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ANHANG 3

AUSKAUF DER AHV-UBERBRUCKUNGSRENTE
Die maximal mégliche Einlage auf das Konto «Auskauf der AHV-  len AHV-Altersrente gemass Tabelle, hochstens aber dem ver-
Uberbriickungsrente» entspricht bei gewahltem Alter fiir die  bleibenden Auskaufspotenzial, reduziert um das bereits vorhan-

vorzeitige Pensionierung dem Betrag in Prozenten der maxima-  dene Sparkapital auf dem entsprechenden Konto.

Maximal mégliches Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

Maximal mégliches Sparkapital in % der maximalen AHV-Altersrente

Alter bei Auskauf Gewabhltes Alter fur die vorzeitige Pensionierung

64 63 62 61 60 59 58
25 67,8 136,4 205,6 275,4 346,0 417,3 489,3
26 68,5 137,7 207,6 278,2 349,5 421,5 494,2
27 69,2 139,1 209,7 281,0 353,0 425,7 499,2
28 69,9 140,5 211,8 283,8 356,5 430,0 504,2
29 70,6 141,9 213,9 286,6 360,1 434,3 509,2
30 71,3 143,3 216,0 289,5 363,7 438,6 514,3
31 72,0 144,7 218,2 292,4 367,3 443,0 519,4
32 72,7 146,2 220,4 295,3 371,0 447,4 524,6
3 73,5 147,7 222,6 298,3 374,7 451,9 529,9
34 74,2 149,1 2248 301,3 378,5 456,4 535,2
85 74,9 150,6 2271 304,3 382,2 461,0 540,5
36 75,7 152,1 229,3 307,3 386,1 465,6 545,9
37 76,4 153,6 231,6 310,4 389,9 470,3 551,4
38 77,2 155,2 233,9 313,5 393,8 475,0 556,9
39 78,0 156,7 236,3 316,6 397,8 479,7 562,5
40 78,8 158,3 238,6 319,8 401,7 484,5 568, 1
41 79,5 159,9 241,0 323,0 405,8 4894 573,8
42 80,3 161,5 243,4 326,2 409,8 494,3 579,5
43 81,1 163,1 245,9 329,5 413,9 499,2 585,3
44 82,0 164,7 248,3 332,8 418,1 504,2 591,2
45 82,8 166,4 250,8 336,1 422,2 509,2 5971
46 83,6 168,0 253,3 339,5 426,5 514,3 603,1
47 84,4 169,7 255,9 3429 430,7 519,5 609,1
48 85,3 171,4 258,4 346,3 435,0 524,7 615,2
49 86,1 1731 261,0 349,7 4394 529,9 621,3
50 87,0 174,9 263,6 353,2 443,8 535,2 627,6
51 87,9 176,6 266,2 356,8 448,2 540,6 633,8
52 88,7 178,4 268,9 360,3 452,7 546,0 640,2
58 89,6 180,2 271,6 363,9 457,2 551,4 646,6
54 90,5 182,0 274,3 367,6 461,8 556,9 653,0
55 91,4 183,8 2771 371,3 466,4 562,5 659,6
56 92,3 185,6 279.8 375,0 4711 568,1 666,2
57 93,3 187,5 282,6 378,7 475,8 573,8 672,8
58 94,2 1894 285,4 382,5 480,5 579,5 679.5
59 95,1 191,2 288,3 386,3 485,3 585,3
60 96,1 193,2 291,2 390,2 490,2
61 97.1 195,1 2941 394,1
62 98,0 197,0 297,0
63 99,0 199,0
64 100,0
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A GRUNDLAGE UND AUFBAU

1. NAME UND ZWECK

1.1 Unter dem Namen «GEMINI Sammelstiftung» (nachfol-
gend Stiftung genannt) besteht eine registrierte Vorsorgeein-
richtung im Sinn von Artikel 80 ff. ZGB, 331 OR und 48 BVG.

Im Rahmen der Stiftung bestehen fir jeden ihr angeschlossenen
Arbeitgeber ein oder mehrere separate Vorsorgewerke, die be-
zwecken, die versicherten Personen, Rentenbezliger und deren
Hinterlassene nach den Bestimmungen des Bundesrechts (BVG,
FZG und entsprechende Verordnungen), dieses Reglements so-
wie nach den vereinbarten Vorsorgeplénen gegen die wirt-
schaftlichen Folgen des Erwerbsausfalls im Alter, bei Invaliditat
und Tod zu schiitzen.

1.2 Die Stiftung nimmt an der Durchfiihrung der obligatori-
schen Vorsorge teil und hat sich deshalb in das Register fur die
berufliche Vorsorge gemass Artikel 48 BVG eintragen lassen. Sie
garantiert die Mindestleistungen geméss BVG und erfillt dessen
Bestimmungen. Sie untersteht der gesetzlichen Aufsicht.

1.3 Die Stiftung ist dem Sicherheitsfonds BVG angeschlossen
und finanziert diesen mit Beitrdgen pro Vorsorgewerk.

1.4  Die Risiken Invaliditat und Tod kénnen ganz oder teilwei-
se bei einer unter Aufsicht der schweizerischen FINMA oder der
liechtensteinischen FMA stehenden Lebensversicherungsgesell-
schaft riickgedeckt werden. In diesem Fall ist die Stiftung sowohl
Versicherungsnehmerin als auch einzige Anspruchsberechtigte.

1.5 Die Rechtsverhéltnisse der versicherten Personen, der
Rentenbeziiger und der angeschlossenen Arbeitgeber gegen-
Uber der Stiftung sind durch dieses Rahmenreglement und den
Vorsorgeplan des einzelnen Vorsorgewerks geregelt. Fur die an-
geschlossenen Arbeitgeber gelten ausserdem die Bestimmun-
gen der Anschlussvereinbarung. Die Leistungen der Stiftung ent-
sprechen den vereinbarten Bestimmungen des Vorsorgeplans,
mindestens jedoch den Vorschriften des BVG.

2. AUFBAU DER VORSORGE

2.1 Die Stiftung fuhrt fur jeden ihr angeschlossenen Arbeitge-
ber ein oder mehrere separate Vorsorgewerke mit mindestens
einem Vorsorgeplan.

2.2 Fir jedes Vorsorgewerk wird eine aus Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretern paritdtisch zusammengesetzte Vorsor-
gekommission eingesetzt sowie eine eigene Jahresrechnung
(Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) erstellt.

2.3 Die Stiftung fihrt neben den Vorsorgewerken der einzel-
nen Arbeitgeber die zwei Vorsorgewerke Renten 1 undQ. Im
ersten Vorsorgewerk werden die Altersrenten, Pensionierten-
Kinderrenten und Hinterlassenenrenten derjenigen angeschlos-
senen Arbeitgeber gefihrt, die diese Renten nicht innerhalb ih-
res eigenen Vorsorgewerks flhren (Ziffer 2.4). Im Vorsorgewerk
Renten 2 werden die Renten ohne aktiven Arbeitgeber gefihrt.

Fir die Vorsorgewerke Renten 1 und 2 werden eigene Jahres-
rechnungen (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) erstellt.

2.4  Die Altersrenten, Pensionierten-Kinderrenten und Hinter-
lassenenrenten mit Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2005 sind
Lebensversicherungsgesellschaft

bei einer konzessionierten

kongruent riickgedeckt.

Die Alters-, Pensionierten-Kinder- und Hinterlassenenrenten von
Bezligern einer Altersrente mit Rentenbeginn ab dem 1. Januar
2005 werden im Vorsorgewerk Renten 1 geflhrt, ausser die An-
schlussvereinbarung sieht eine Fihrung im Vorsorgewerk des
angeschlossenen Arbeitgebers vor.

Die Sparkapitalien der Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvali-

denrente werden im jeweiligen Vorsorgewerk des angeschlosse-
nen Arbeitgebers gefiihrt.
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A GRUNDLAGE UND AUFBAU

3. ANSCHLUSS AN DIE STIFTUNG

3.1 Der Anschluss eines Arbeitgebers erfolgt mit der Gegen-
zeichnung der Anschlussvereinbarung durch die Stiftung, fri-
hestens jedoch auf den darin bestimmten Zeitpunkt. In dieser
Vereinbarung sind die Rechte und Pflichten der Vertragspartner
geregelt.

Dabei hat der sich anschliessende Arbeitgeber die folgenden

Wahlmoglichkeiten:

— Samtliche Destinatére (versicherte Personen und Rentenbezi-
ger) werden innerhalb des Vorsorgewerks gefiihrt.

— Nur die versicherten Personen (inklusive Sparkapitalien der
Bezuiger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente) werden im
Vorsorgewerk gefiihrt.

3.2 Der Anschluss eines Arbeitgebers erlischt mit der ordentli-
chen Kiindigung nach den Bestimmungen der Anschlussverein-
barung. Die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer sind in
der Anschlussvereinbarung geregelt.

4. VERSICHERUNGSTECHNISCHE RUCKSTELLUNGEN

4.1 Zur Sicherstellung der Finanzierung und zum Ausgleich
von Schwankungen im versicherungstechnischen Risikoverlauf
werden versicherungstechnische Rickstellungen gebildet. Die-
se kdnnen auf Stufe Stiftung und/oder auf Stufe Vorsorgewerk
errichtet werden.

4.2 Zweck und Aufbau der versicherungstechnischen Rick-
stellungen sind im Reglement zur Bildung von Riickstellungen
und Reserven festgelegt.
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B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

5. VERSICHERTE PERSONEN,
AUFNAHMEBEDINGUNGEN

5.1 Dem Vorsorgewerk eines angeschlossenen Arbeitgebers
mussen mit Antritt des Arbeitsverhéltnisses alle Arbeitnehmer
beitreten, deren Aufnahme im entsprechenden Vorsorgeplan
vorgesehen ist.

5.2 Nichtin das Vorsorgewerk aufgenommen werden:

— Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr noch nicht vollendet
haben

— Arbeitnehmer, die das Referenzalter bereits erreicht oder Uber-
schritten haben

— Arbeitnehmer, deren Jahreslohn den im Vorsorgeplan als
Eintrittsschwelle festgesetzten Betrag nicht Ubersteigt. Fur
teilinvalide Personen wird dieser Betrag entsprechend der
Rentenberechtigung reduziert.

— Arbeitnehmer, deren Arbeitsvertrag auf hdchstens drei Mona-
te abgeschlossen wurde. Wird das Arbeitsverhéltnis Gber die
Dauer von drei Monaten hinaus verlangert, sind die Arbeitneh-
mer von dem Zeitpunkt an versichert, an dem die Verlangerung
vereinbart wurde (vorbehalten bleibt Ziffer 5.3).

— Arbeitnehmer, die nebenberuflich tatig und bereits fir eine
hauptberufliche Erwerbstatigkeit obligatorisch versichert sind
oder im Hauptberuf eine selbststandige Erwerbstatigkeit aus-
tben

— Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhéltnis ohne Rentenanspruch
aufgeldst wurde (externe Versicherung)

— Personen, die im Sinn der IV zu mindestens 70% invalid sind

— Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in
der Schweiz tatig und im Ausland gentigend versichert sind,
sofern sie die Befreiung von der Aufnahme in die Stiftung be-
antragen

— Personen, die gemass Artikel 26a BVG provisorisch bei ihrer
bisherigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleiben

5.3  Arbeitnehmer mit befristeten Vertrégen werden in das

Vorsorgewerk aufgenommen, wenn:

— das Arbeitsverhéltnis ohne Unterbruch Uber die Dauer von
drei Monaten hinaus verlangert wird: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an versichert, an dem die
Verlangerung vereinbart wurde.

— mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen
Arbeitgeber oder Einsatze fur das gleiche verleihende Unter-
nehmen insgesamt ldnger als drei Monate dauern und kein
Unterbruch drei Monate Ubersteigt: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeits-
monats versichert. Wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt
vereinbart, dass die Anstellungs- oder Einsatzdauer insgesamt
drei Monate Ubersteigt, so ist der Arbeitnehmer ab Beginn
des Arbeitsverhaltnisses versichert.

5.4  Sinkt der Jahreslohn unter die im Vorsorgeplan als Aufnah-
megrenze eingesetzte Eintrittsschwelle und ist eine Person dem-
zufolge nicht mehr obligatorisch zu versichern, wird eine Aus-
trittsleistung fallig.

5.5 Die Stiftung fihrt keine freiwilligen Versicherungen von
teilbeschéftigten Arbeitnehmern fir denjenigen Lohnteil, den
diese bei anderen Arbeitgebern beziehen.

5.6 Bei unbezahltem Urlaub bleibt die Versicherung unver-
andert in Kraft, falls die Beitrdge (des Arbeitnehmers und des
Arbeitgebers) vom Arbeitnehmer wahrend der Dauer des
Urlaubs ungeschmalert geleistet werden. Fallen dagegen die
Beitrage aus, endet der Versicherungsschutz einen Monat nach
Beendigung der Beitragszahlung (Nachdeckungsfrist). Der
Arbeitnehmer kann auch nur die Risikovorsorge weiterfiihren
und die Sparbeitrdge aussetzen, wobei das Sparkapital wei-
terhin verzinst wird. Die Dauer des unbezahlten Urlaubs ist auf
maximal zwei Jahre begrenzt. Der Vorsorgeplan kann die Einzel-
heiten regeln.
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN" 
[Neu]: "A GRUNDLAGE UND AUFBAU"

Schriftfarbe geändert.





B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

6. GESUNDHEITSPRUFUNG, LEISTUNGSVORBEHALT

6.1 Fur die aufzunehmenden Arbeitnehmer ist eine Gesund-
heitserklarung abzugeben.

Ist der Arbeitnehmer nicht voll arbeitsféhig, bezieht er eine
Rente der IV oder ergibt sich fir den Arbeitnehmer eine Risiko-
summe, welche die vom Stiftungsrat festgelegte Obergrenze
Uberschreitet, kann die Geschéftsstelle der Stiftung verlangen,
dass sich der Arbeitnehmer auf Kosten der Stiftung einer arztli-
chen Untersuchung durch den Vertrauensarzt der Stiftung unter-
zieht und dass zuhanden der Stiftung ein Gesundheitszeugnis
ausgestellt wird.

6.2 Wenn die versicherte Person die Fragen falsch oder nicht
beantwortet oder Gefahrtatsachen oder indizierende Umstande,
die sie kannte oder kennen musste, verschweigt, so ist die Stif-
tung befugt, innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit Kennt-
nis von der Anzeigepflichtverletzung, den Uberobligatorischen
Vorsorgevertrag zu kiindigen und den Leistungsanspruch (ein-
schliesslich anwartschaftlicher Leistungen) lebenslang auf die
BVG-Mindestleistungen zu beschranken.

6.3 Zeigt die Untersuchung, dass ein erhohtes Risiko vorliegt,
kann die Geschéftsstelle auf Empfehlung des Vertrauensarztes
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Erhalt des &rztlichen
Untersuchungsberichts auf dem Uberobligatorischen Teil einen
Gesundheitsvorbehalt fur die Risikoleistungen aussprechen, der
jedoch hochstens funf Jahre dauert, gerechnet ab Eintritt in die
Vorsorgeeinrichtung. Tritt innerhalb dieser Vorbehaltsdauer ein
Ereignis ein (Tod oder Arbeitsunféhigkeit, die zu einer spateren
Invaliditat oder zum Tod fihrt), fiir dessen Ursache ein Vorbehalt
bestand, werden die von der Vorsorgeeinrichtung auszurichten-
den Risikoleistungen lebenslang gekirzt.

6.4 Auf den gesetzlichen Mindestleistungen sowie auf den mit
der eingebrachten Austritts-/Freizligigkeitsleistung erworbenen
Vorsorgeleistungen wird kein Gesundheitsvorbehalt ausgespro-
chen, ausser in der friiheren Vorsorgeeinrichtung habe bereits
ein Vorbehalt bestanden. Fir diesen Vorbehalt ist die in der fri-
heren Vorsorgeeinrichtung bereits abgelaufene Dauer des Vor-
behalts anzurechnen.

6.5  Tritt ein Ereignis (Tod oder Arbeitsunfahigkeit, die zu ei-
ner spateren Invaliditdt oder zum Tod fihrt) vor Abschluss der
Gesundheitsprifung ein, ist die Vorsorgeeinrichtung berechtigt,
allféllige Risikoleistungen auf die BVG-Minimalleistungen zu be-
schrénken. Dies dann, wenn sich das Ereignis aus Krankheiten
oder Unfallfolgen ergibt, an denen der Arbeitnehmer schon vor
Aufnahme in das Vorsorgewerk litt oder fir die er infolge frihe-
rer Leiden anféllig ist, aber auch bei bestehenden Leiden und
Gebrechen.

7. ALTER, RUCKTRITTSALTER, REFERENZALTER

7.1 Das Alter fur die Festsetzung der Sparbeitrége entspricht
der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

7.2 Das Rucktrittsalter ist im Vorsorgeplan definiert. Am Mo-
natsersten nach Erreichen des Rucktrittsalters entsteht der
Anspruch auf die geméass Vorsorgeplan versicherten Alters-
leistungen. Als ordentliches Ricktrittsalter gilt das Referenzalter
gemass BVG.

7.3 Eine vorzeitige Pensionierung ist frihestens ab dem Ers-
ten des Monats nach dem 58. Geburtstag moglich. Es gelten die
Bestimmungen in Ziffer 18.3.

7.4 Ein Aufschub der Ausrichtung der Altersleistungen oder

eine Weiterfihrung der Vorsorge ist bei der Fortsetzung des

Arbeitsverhéltnisses langstens fur funf Jahre Uber das Referenz-

alter hinaus méglich:

a. Aufschub der Pensionierung: Wéhrend des Aufschubs der
Pensionierung werden keine Spar- und Risikobeitrage mehr
erhoben.

b. Weiterfihrung der Vorsorge: Bis zur effektiven Pensionierung
sind vom Arbeitgeber und der versicherten Person weiterhin
Sparbeitrage sowie allféllige Sanierungsbeitrdge zu entrich-
ten.

7.5 Die versicherte Person hat der Stiftung spatestens einen
Monat vor dem Ruicktrittsalter schriftlich mitzuteilen, welche der
vorgangig erwahnten Varianten umgesetzt werden soll. Die Wahl
der Variante kann bis zur effektiven Pensionierung nicht mehr
veréndert werden. Ohne eine Mitteilung erfolgt die ordentliche
Pensionierung gemass Ziffer 7.2.
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B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

8. BEGINN UND ENDE DER VERSICHERUNG

8.1 Die in die Versicherung aufgenommenen Personen wer-
den ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres fir die
Risiken Tod und Invaliditdt und — sofern im Vorsorgeplan nichts
anderes festgehalten wird — ab 1. Januar nach Vollendung des
24. Altersjahres zusétzlich fur das Alter versichert.

8.2 Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das Ar-
beitsverhéltnis anfangt oder erstmals Lohnanspruch besteht, in
jedem Fall aber im Zeitpunkt, da der Arbeitnehmer sich auf den
Weg zur Arbeit begibt. Bei Personen, die gemass Artikel 26a
BVG provisorisch bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung weiter
versichert waren, entsteht das Vorsorgeverhaltnis am ersten Tag
nach Ablauf der provisorischen Weiterversicherung.

8.3  Die Aufnahme erfolgt frihestens am Tag, an dem die Ver-
sicherungsvoraussetzungen erfullt sind.

8.4  Die Versicherung endet bei Auflésung des Arbeitsverhalt-
nisses (vorbehalten bleibt Ziffer 9) oder wenn der Jahreslohn bei
bestehendem Arbeitsverhéltnis unter die im Vorsorgeplan fest-
gelegte Eintrittsschwelle sinkt.

8.5 Fur die Risiken Tod und Invaliditat bleibt die versicherte
Person wahrend eines Monats nach Auflésung des Vorsorgever-

9. WEITERVERSICHERUNG GEMASS ARTIKEL 47A BVG

9.1 Eine versicherte Person mit Wohnsitz in der Schweiz, die
nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der reglementarischen
Versicherung ausscheidet, weil das Arbeitsverhéltnis vom Arbeit-
geber aufgeldst wurde, kann die Weiterfihrung ihres Versiche-
rungsschutzes im bisherigen Vorsorgewerk und im bisherigen
Umfang verlangen. Sie hat dies der Stiftung innerhalb eines Mo-
nats nach Auflésung des Arbeitsverhaltnisses schriftlich zusmel-
den. Verlangt sie die Weiterversicherung, hat sie sich gleichzeitig
zu entscheiden, ob das Sparkapital durch Sparbeitrage weiter
aufgebaut werden soll oder nicht. Wahrend der Weiterversiche-
rung gilt sie als versicherte Person im Sinn dieses Reglements.
Die festgelegte Verzinsung der Sparkapitalien gemass Ziffer 15
gilt auch fur die freiwillige Weiterversicherung. Die Weiterversi-
cherung ist bei Vorsorgewerken, die ausschliesslich tiberobliga-
torische Leistungen erbringen, nicht méglich. Ein Transfer der
Austrittsleistung von einem komplementaren Vorsorgewerk (Zu-
satzplan mit rein Uberobligatorischen Leistungen, der Altersren-
ten vorsieht) auf das Basis-Vorsorgewerk (Basisplan inkl. BVG)
innerhalb der Stiftung ist jedoch zulassig.

9.2 Die Weiterversicherung kann durch die versicherte Person
jederzeit, durch die Stiftung nur bei Vorliegen von Beitragsaus-
standen gekiindigt werden. Die Weiterversicherung endet spa-
testens:

haltnisses versichert. Tritt sie vorher in ein neues Vorsorgever- QQ— bei Erreichen des Referenzalters oder

haltnis ein, ist die neue Vorsorgeeinrichtung ab dem Datum des
Eintritts zustandig (vorbehalten bleibt Ziffer 9).

— bei Eintritt des Risikos Tod oder Invaliditat (bei Teilinvaliditat
l&uft die Versicherung fir den aktiven Teil weiter) oder

— bei Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung, falls mehr als
zwei Drittel der Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrich-
tung Ubertragen werden.

Endet die Weiterversicherung nach Vollendung des 58. Alters-
jahres, werden Altersleistungen féllig (vorbehalten bleibt Ziffer
30.3).

9.3  Die versicherte Person hat der Stiftung den Risiko- und
Verwaltungskostenbeitrag des Arbeitnehmers und des Arbeit-
gebers zu entrichten. Wahlt sie die Weiterdufnung des Spar-
kapitals, hat sie auch die Sparbeitrdge des Arbeitnehmers und
des Arbeitgebers zu entrichten.

9.4 Der versicherte Lohn in der Weiterversicherung entspricht
dem versicherten Lohn basierend auf dem zuletzt gemelde-
ten Jahreslohn vor der Beendigung des Arbeitsverhéltnisses.
Die versicherte Person hat aber die Moglichkeit, zu Beginn der
Weiterversicherung einen tieferen versicherten Lohn fir die ge-
samte Vorsorge zu wahlen. Die Beitrdge werden der versicherten
Person von der Stiftung direkt in Rechnung gestellt.
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Person mit Wohnsitz in der Schweiz," 
[Neu]: "Person,"

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "verlangen. Sie hat" 
[Neu]: "verlangen, sofern sie auch in der AHV weiter versichert ist. Sie sollte"

Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"zu"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "überobligatorischen" 
[Neu]: "über- obligatorischen"

Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"– bei Aufhebung der Anschlussvereinbarung mit dem Arbeitgeber (z.B. wegen Geschäftsaufgabe, Fusion oder Auflösung des Unternehmens) oder"



Text eingefügt�

Text

"– wenn die versicherte Person nicht mehr in der AHV versichert ist (z.B. infolge Wegzugs ins Ausland) oder"





B ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

9.5  Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrich-
tung ein, wird ihre Austrittsleistung in dem Umfang an die neue
Vorsorgeeinrichtung Uberwiesen, als sie fir den Einkauf in die
vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann.
Die Austrittsleistung wird gemass Ziffer 31 berechnet.

— Werden fur den Einkauf maximal zwei Drittel der Austrittsleis-
tung bendtigt und kann oder will die versicherte Person den
Rest nicht transferieren, verbleibt die restliche Austrittsleistung
in der Stiftung und die Weiterversicherung wird in reduziertem
Umfang gefiihrt. Der fir die Weiterversicherung massgeben-
de versicherte Lohn wird im Verhéltnis der Gbertragenen Aus-
trittsleistung zur gesamten Austrittsleistung gekdrzt.

— Werden fir den Einkauf mehr als zwei Drittel der Austrittsleis-
tung bendtigt und kann oder will die versicherte Person den
Rest nicht transferieren, endet die Weiterversicherung. Es wer-
den, sofern die versicherte Person das Mindestalter fir den
Bezug von Altersleistungen geméss Vorsorgeplan erreicht hat,
Altersleistungen féllig. Andernfalls wird die restliche Austritts-
leistung gemass Ziffer 32 verwendet.

10.  VERSICHERTER JAHRESLOHN

10.1 Der zu meldende Jahreslohn entspricht dem AHV-Lohn. Er

umfasst grundsétzlich:

— alle vertraglich vereinbarten fixen sowie variablen Lohnbe-
standteile und

— alle fur geleistete Arbeit regelmassig ausgezahlten Entgelte
und

— vertraglich zugesicherte oder regelmassig ausgerichtete
Bonuszahlungen, Prémien und Gratifikationen und

— Entgelt fur bereits zu Beginn des Versicherungsjahres mit der

— versicherten Person vereinbarte aussergewdhnliche Arbeits-
pensen (wie beispielsweise Uberzeit- und Nachtarbeit) und
andere vertraglich zugesicherte oder regelmassig ausgerich-
tete Lohnnebenleistungen, die zum massgebenden AHV-
Lohn z&hlen. Bei Berufen, in denen der Beschaftigungsgrad
oder die Hohe des Lohns stark schwanken, kann der Jahres-
lohn pauschal nach dem Durchschnittslohn der jeweiligen
Berufsgruppe festgesetzt werden.

10.2  Nicht zum gemeldeten Jahreslohn gehdren grundséatzlich

Lohnbestandteile, die nur gelegentlich anfallen, insbesondere:

— Dienstaltersgeschenke und dergleichen und

— vertraglich nicht zugesicherte und kumulativ nur unregel-
méssig ausgerichtete Bonuszahlungen, Préamien oder Gratifi-
kationen und

— Entgelt flr vertraglich nicht zum Voraus vereinbarte oder nur
unregelmassig anfallende aussergewdhnliche Arbeitspensen
oder Uberzeit und andere vertraglich nicht zugesicherte oder
nur unregelmassig ausgerichtete Lohnnebenleistungen. Der
Vorsorgeplan regelt die Einzelheiten.

10.3 Bei der ausserobligatorischen Vorsorge kann der gemel-
dete Jahreslohn vom AHV-Jahreslohn abweichen, jedoch darf er
diesen nicht tiberschreiten. Der Vorsorgeplan regelt die Einzel-
heiten.

10.4 Das Maximum des versicherbaren Jahreslohns inklusive
Bonus ist im Vorsorgeplan festgelegt. Es darf den Betrag der
30-fachen maximalen AHV-Altersrente nicht Gbersteigen.

10.5 Zur Koordination der Vorsorgeleistungen mit denjenigen
der AHV/IV kann ein Koordinationsbetrag eingefiihrt werden.
Dieser ist im Vorsorgeplan festgelegt.

10.6 Der versicherte Jahreslohn ist im Vorsorgeplan umschrie-
ben und gilt als Berechnungsgrundlage fur die Leistungen der
Risikovorsorge vor der Pensionierung sowie die Beitrage.

Im Vorsorgeplan kann vorgesehen werden, dass das Maximum
des versicherbaren Jahreslohns und der Koordinationsbetrag
von teilzeitbeschaftigten Personen dem Beschaftigungsgrad an-
gepasst werden.

10.7 Bei unterjéhrigem Eintritt wird der gemeldete Lohn auf ein
Jahr umgerechnet.

10.8 Der versicherte Jahreslohn von ganz oder teilweise ar-
beitsunfdhigen Personen darf ab Beginn der Arbeitsunfahigkeit
lediglich noch auf dem aktiven Teil angepasst werden.

10.9 Bei teilinvaliden Personen werden das Maximum des ver-
sicherbaren Jahreslohns, der Koordinationsbetrag und der Min-
destlohn der Rentenberechtigung angepasst.

10.10 Bei Personen, die im Sinn von Ziffer 22 eine Teilrente be-
ziehen, wird der versicherte Jahreslohn aufgeteilt in einen der
Rentenberechtigung entsprechenden invaliden (passiven) Teil,
fur den keine Lohnanpassungen vorgenommen werden, und ei-
nen dazu komplementéren aktiven Teil.

10.11 Bei einer Lohnreduktiorfkann der zuletzt beim Vorsorge-
werk versicherte Lohn bis langstens zum Referenzalter beibehal-
ten werden, wenn die versicherte Person mindestens 58 Jahre
alt ist, der Lohn hochstens um die Hélfte reduziert wurde und
die versicherte Person fir die Differenz zwischen dem bisherigen
und dem neuen Lohn sowohl ihre Beitrdge als auch die des Ar-
beitgebers Ubemimmt@

Eine allfallige Beteiligung des Arbeitgebers wird im Vorsorge-
plan geregelt.
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Austrittsleistung" 
[Neu]: "Austrittsleis tung"

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Austrittsleistung" 
[Neu]: "Austritts leistung"

Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"gemäss Art. 33a BVG"



Text eingefügt�

Text

"Die Weiterversicherung muss durch die versicherte Person bis spätestens einen Monat nach der Lohnreduktion bei der Stiftung verlangt werden. Die unterzeichnete Vereinbarung muss spätestens einen Monat nach der Lohnreduktion vorliegen."





C FINANZIERUNG

11.  BEITRAGE, BEFREIUNG VON DER BEITRAGSZAHLUNG

11.1 Die Beitragspflicht fir den Arbeitgeber und die versicherte
Person beginnt mit dem Tag der Aufnahme in das Vorsorgewerk.

11.2 Die Beitragspflicht endet mit der Auflésung des Arbeits-
verhéltnisses beziehungsweise im Todesfall am Ende des Todes-
monats oder wenn die versicherte Person aus anderen Griinden
nicht mehr der reglementarischen Versicherung unterstellt ist.

11.3 Die Beitragspflicht entféllt wéhrend der Beitragsbefreiung
bei Arbeitsunfahigkeit beziehungsweise Erwerbsunfahigkeit ge-
mass Ziffer 11.10.

11.4 Der Gesamtbeitrag setzt sich aus den folgenden Kompo-
nenten zusammen:

— Sparbeitrag

— Zusatzbeitrag

11.5 Die Sparbeitrage dienen zur Bildung des Sparkapitals. Ist
im Vorsorgeplan eine Wahl zwischen verschiedenen Sparvarian-
ten vorgesehen, so kann die versicherte Person jeweils beim Ein-
tritt in die Stiftung oder auf den Anfang eines Kalenderjahres, je-
doch nicht rickwirkend zwischen den Sparvarianten geméss der
Regelung im Vorsorgeplan wahlen. Es sind maximal drei Spar-
varianten méglich.

11.6 Die Zusatzbeitrage werden verwendet zur Finanzierung:

— des Sterbe-, Invaliditéats- und Langleberisikos

— des Pensionierungsverlusts (entspricht einem Drittel der ge=
samten Zusatzbeitrdge und geht zulasten des Arbeitgebers)

— von AHV-Uberbriickungsrenten, sofern die Finanzierung
geméss Regelung im Vorsorgeplan kollektiv erfolgt

— der Beitrédge an den Sicherheitsfonds

— der Verwaltungskosten und der tibrigen Kosten

— eines gemass Vorsorgeplan vom Anhang 1 dieses
Reglements abweichenden Umwandlungssatzes

11.7 Die Hohe des Zusatzbeitrags kann vom Stiftungsrat oder
von der Vorsorgechnission den verénderten Gegebenheiten
angepasst werden.

11.8 Die Hohe der Beitrdge des Arbeitgebers und der versi-
cherten Person sind im Vorsorgeplan festgelegt. Dabei kénnen
auf einzelnen versicherten Lohnteilen unterschiedliche Beitrags-
satze festgelegt werden. Die Beitrége des Arbeitgebers missen
immer mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beitréage
aller versicherten Personen des Vorsorgewerks.

Im Vorsorgeplan kann vorgesehen werden, dass die Beitrage auf
einzelnen Lohnbestandteilen in Form von Einmalzahlungen er-
hoben werden.

11.9 Der Arbeitgeber schuldet der Stiftung den Gesamtbei-
trag. Er zieht der versicherten Person deren Anteil vom Lohn ab.
Die Beitrdge sind gemass der Regelung in der Anschlussverein-
barung zu bezahlen. Kommt der Arbeitgeber in Verzug, verlangt
die Stiftung einen Verzugszins gemaéss Artikel 104 OR in Hohe
von 5% zuzliglich Mahnkosten. Der Arbeitgeber erbringt seine
Beitrdge aus eigenen Mitteln oder aus dafir gedufneten Arbeit-
geberbeitragsreserven.

11.10 Ist eine versicherte Person ununterbrochen zu mindestens
40% arbeitsunféhig, so tritt nach Ablauf der im Vorsorgeplan
festgelegten Wartefrist die Beitragsbefreiung ein. Sie entspricht
der Rentenberechtigung gemass Ziffer 22.3. Fur die Beitragsbe-
freiung sind die Taggeldabrechnungen massgebend. Die Stif-
tung flhrt das Sparguthaben auf der Basis des vor Eintritt der
Arbeitsunfahigkeit versicherten Lohns und gemaéss der damals
massgebenden Sparvariante beitragsfrei so lange weiter, als die
Arbeitsunfahigkeit (und die Versicherung gemass Ziffer 8.4) be-
ziehungsweise der Invalidenrentenanspruch besteht, maximal
jedoch bis zum Referenzalter.

11.11 Fur die Berechnung der Wartefrist werden Perioden der
Arbeitsunfahigkeit zusammengezéhlt, es sei denn, der Unter-
bruch zwischen zwei Arbeitsunfahigkeiten dauere langer als 30
aufeinanderfolgende Tage. Bei einem solchen Unterbruch gilt
der Beginn der zweiten Arbeitsunfahigkeit als relevanter Arbeits-
unféhigkeitsbeginn. Es besteht ohne neue Wartefrist Anspruch
auf Beitragsbefreiung, wenn die versicherte Person bereits fri-
her Anspruch auf Beitragsbefreiung hatte, in der Zwischenzeit
nicht langer als zwolf Monate voll arbeitsféhig war und die neue
Arbeitsunfahigkeit auf der gleichen Ursache beruht.

11.12 Fur die Beitrage wahrend der freiwilligen Weiterversiche-

rung gemass Artikel 47a BVG sind die Bestimmungen in Ziffer 9
massgebend.
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Text ersetzt�

Text

[Alt]: "vorgesehen," 
[Neu]: "vorgesehen (maximal drei Sparvarianten zulässig),"

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "beim Eintritt in die Stiftung oder auf den Anfang eines Kalenderjahres, jedoch nicht rückwirkend zwischen den Sparvarianten gemäss der Regelung im Vorsorgeplan wählen. Es sind maximal drei Sparvarianten möglich." 
[Neu]: "auf den 1.1. des nächsten Jahres zwischen den Sparvarianten gemäss der Definition im Vorsorgeplan wählen (bei Neueintritt in die Stiftung bis maximal 90 Tage rückwirkend). Die Änderung kann einmal im Jahr bis zum 31.12. eines Jahres für das Folgejahr vorgenommen werden. Ein Wechsel kann über das Portal Connect erfasst werden. Erfolgt keine Mitteilung, bleibt die bisher gewählte Sparvariante in Kraft."

Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"(entspricht einem Drittel der gesamten Zusatzbeiträge und geht zulasten des Arbeitgebers)"



Text gelöscht�

Text

"und der übrigen Kosten"



Text eingefügt�

Text

"Zur (teilweisen) Ausfinanzierung allfälliger ungedeckter Kosten kann der Stiftungsrat einen jährlichen Beitrag von höchstens 0.2% der Sparkapitalien zulasten der Betriebsrechnung der einzelnen Vorsorgewerke beschliessen."





C FINANZIERUNG

12. SPARKAPITAL

12.1 Fur jede versicherte Person wird ein Sparkapital gedufnet,

das sich wie folgt zusammensetzt:

— Sparbeitradge der versicherten Person und des Arbeitgebers

— aus friheren Vorsorgeverhaltnissen eingebrachte Austritts-/
Freizligigkeitsleistungen

— Einzahlungen flr den Einkauf in die vollen reglementarischen
Leistungen

- Bezlige beziehungsweise Riickzahlungen fir Wohneigentum,
Wiedereinkauf nach Scheidung sowie Ausgleichszahlungen
infolge Scheidung

— Zinsen

13. AUSSERORDENTLICHES SPARKAPITAL

13.1 Versicherte kénnen ein ausserordentliches Sparkapital auf-
nen, das aus folgenden Bestandteilen besteht:

— Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

- Konto «Bonuszahlungen»

13.2 Dem Konto «Auskauf fir vorzeitige Pensionierung» wer-

den gutgeschrieben:

— Einlagen der versicherten Person zum Auskauf der
Rentenkiirzung bei vorzeitiger Pensionierung

— Zinsen

13.3 Dem Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» wer-

den gutgeschrieben:

— Einlagen der versicherten Person zur Vorfinanzierung der
AHV-Uberbriickungsrente

— Zinsen

13.4 Dem Konto «Bonuszahlungen» werden die im Vorsorge-
plan definierten Bonusbeitrége und die Zinsen gutgeschrieben.

14.  EINLAGEN DES ARBEITGEBERS

14.1 Der Arbeitgeber kann sich an einem Einkauf in die reg-
lementarischen Leistungen, am Auskauf der vorzeitigen Pensio-
nierung oder an der Finanzierung der AHV-Uberbriickungsrente
beteiligen.

14.2 Kindigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis in einem
Alter, in dem eine vorzeitige Pensionierung moglich ist, kann er
Uber Ziffer 14.1 hinaus eine Einlage bis zur Ausfinanzierung der
Altersrente per Datum Rucktrittsalter tatigen.

15. VERZINSUNG

15.1 Der Zinssatz fur die Verzinsung der Sparkapitalien fir Aus-
tritte und Pensionierungen im laufenden Jahr wird durch den
Stiftungsrat festgesetzt (Austrittszins).

Die Vorsorgekommissionen der angeschlossenen Vorsorge-
werke konnen fur das (gesamte) Sparkapital einen tieferen,
allenfalls unter dem BVG-Mindestzinssatz liegenden Zinssatz
festlegen oder eine Uber dem Austrittszins liegende Verzinsung
beschliessen, wenn das Vorsorgewerk Uber ausreichende Wert-
schwankungsreserven verfligt. Der Austrittszins sowie eine allfal-
lige Hoherverzinsung gehen zulasten des Vorsorgewerks.

15.2 Die Vorsorgekommission legt jahrlich (Entscheid bis Mitte
Dezember) den Zinssatz furr die Verzinsung der Sparkapitalien der
versicherten Personen sowie der Bezliger einer Invaliden- oder
Teilinvalidenrente im abgelaufenen Geschéftsjahr fest, die am
31. Dezember des abgelaufenen Jahres dem Vorsorgewerk an-
gehorten oder es per 31. Dezember verlassen. Grundlage ist die
finanzielle Lage des Vorsorgewerks per 31. Oktober. Dabei kann
die Vorsorgekommission fiir das (gesamte) Sparkapital einen tie-
feren als den BVG-Mindestzinssatz beschliessen. Eine Hoher-
verzinsung ist bei ausreichenden Wertschwankungsreserven
maoglich.

15.3 Die Verzinsung der Altersguthaben geméss BVG erfolgt
zum BVG-Zinssatz (unter Vorbehalt einer Null- oder Minderver-
zinsung auf dem gesamten Sparkapital nach dem Anrechnungs-
prinzip). Weist das Vorsorgewerk eine Unterdeckung aus, kénnen
die Sparkapitalien der versicherten Personen sowie der Bezliger
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente mit einem tieferen Satz
verzinst werden, sofern das Sparkapital am Ende des Geschafts-
jahres das mit dem BVG-Zinssatz verzinste Altersguthaben nach
BVG Ubersteigt. Andernfalls ist das individuelle Sparkapital spé&-
testens bei Austritt oder Pensionierung zulasten des Vorsorge-
werks auf die Héhe des BVG-Altersguthabens zu ergénzen.

15.4 Bei unterjahrigen Ein- oder Auszahlungen auf das persén-
liche Konto beziehungsweise vom persénlichen Konto der versi-
cherten Person wird der Zins im betreffenden Jahr pro rata tem-
poris berechnet.
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16.  BELASTUNGEN UND GUTSCHRIFTEN

16.1 Auszahlungen infolge eines WEF-Vorbezugs oder infolge
von Ausgleichszahlungen wegen Scheidung werden im Verhalt-
nis des BVG-Altersguthabens zum tbrigen Sparkapital in folgen-
der Reihenfolge belastet:

— Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

- Konto «Bonuszahlungen»

— Sparkapital

Es ist sinngeméss vorzugehen, wenn die Stiftung zugunsten des
berechtigten geschiedenen Ehegatten einen Rentenanteil (al-
lenfalls in Kapitalform) auszurichten hat.

16.2  Erhalt eine versicherte Person im Rahmen einer Scheidung
eine Austrittsleistung oder einen Rentenanteil (allenfalls auch in
Kapitalform), so wird dieser Betrag bei der Stiftung im Verhalt-
nis, in dem sie in der Vorsorge des verpflichteten geschiedenen
Ehegatten belastet wurde, dem BVG-Altersguthaben und dem
Ubrigen Sparkapital gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt in fol-
gender Reihenfolge:

— Sparkapital

- Konto «Bonuszahlungen»

— Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

— Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»

Die Riickzahlung eines Vorbezugs wird im gleichen Verhaltnis
wie beim Vorbezug dem BVG-Altersguthaben sowie dem ubri-
gen Sparkapital zugeordnet. Wurde der Vorbezug vor dem
1. Januar 2017 getatigt und lasst sich der Anteil des BVG-Alters-
guthabens am vorbezogenen Betrag nicht mehr ermitteln, so
wird der zurlickbezahlte Betrag dem BVG-Altersguthaben und
dem Ubrigen Sparkapital in dem Verhaltnis zugeordnet, das zwi-
schen diesen beiden Guthaben unmittelbar vor der Rickzah-
lung bestand.

17.  EINTRITTSLEISTUNG,
EINKAUF ZUSATZLICHER LEISTUNGEN

17.1 Austrittsleistungen friherer Vorsorgeeinrichtungen inklu-
sive Gelder aus Freizigigkeitskonten oder Freiztigigkeitspolicen
mussen als Eintrittsleistung in die Stiftung eingebracht werden.
Der gesamte Betrag wird per Uberweisungsdatum dem indivi-
duellen Sparkapital gutgeschrieben. Die Stiftung kann von der
versicherten Person eine Bestatigung Uber die vollstandige
Uberweisung samtlicher Austritts-/Freizligigkeitsleistungen ver-
langen.

17.2 Die eingebrachten Austritts-/Freiziigigkeitsleistungen wer-
den zum Einkauf in die Vorsorgeleistungen verwendet.

17.3 Eine versicherte Person, die nicht die maximalen Alters-
leistungen erreicht, kann unter Beachtung von Ziffer 17.8 und
17.10 vor Eintritt eines Leistungsfalls jederzeit zusatzliche Vor-
sorgeleistungen einkaufen. Die maximal mégliche Einkaufssum-
me ergibt sich aus der Einkaufstabelle geméss Vorsorgeplan.

17.4 Bei einem Weiterflhren der Vorsorge Uber das Referenzal-
ter hinaus entspricht die maximal mogliche Einkaufssumme der
Differenz zwischen:

— dem maximal mdéglichen Sparkapital bei der Pensionierung
im Referenzalter geméss dem dazumal giltigen Vorsorgeplan
sowie dem versicherten Lohn und

— dem effektiven Sparkapital im Zeitpunkt des Einkaufs

17.5 Fuhrt der Einkauf zu hdheren Risikoleistungen, so kann Zif-
fer 6 sinngeméass angewendet werden. Ein Leistungsvorbehalt
wird nicht vorgenommen, wenn die versicherte Person die im
Zusammenhang mit einer Ehescheidung entstandene Vorsorge-
llicke innerhalb eines Jahres nach der Ehescheidung wieder ein-
kauft.

17.6 Hatsich eine versicherte Person in die vollen reglementari-
schen Leistungen in allen Vorsorgeverhaltnissen mit der Stiftung
eingekauft, kann sie zusétzliche Einlagen zur Ausfinanzierung der
sich aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung ergebenden re-
duzierten Altersleistung leisten. Die Berechnung der méglichen
Auskaufssumme richtet sich nach dem gewiinschten Zeitpunkt
der vorzeitigen Pensionierung und den Tarifen gemass Vorsor-
geplan. Die Einlagen werden dem Konto «Auskauf fur vorzeitige
Pensionierung» gutgeschrieben.

Hat sich eine versicherte Person fir ein bestimmtes Alter voll-
standig in das Konto «Auskauf fur vorzeitige Pensionierung»
eingekauft und arbeitet sie Uber dieses Alter hinaus weiter, darf
das reglementarische Leistungsziel um hochstens 5% Uber-
schritten werden. Sobald diese Grenze erreicht wird, sind keine
Sparbeitrdage mehr zu leisten und sdmtliche Konti der ver-
sicherten Person werden nicht mehr verzinst. Ein allenfalls Gber-
schiissiges Kapital wird, soweit moglich, zur Finanzierung der
AHV-Uberbriickungsrente verwendet und fallt im Ubrigen dem
Vorsorgewerk des Arbeitgebers zu. Die AHV-Uberbriickungs-
rente wird frihestens ab dem definitiven Altersriicktritt und
langstens bis zum Erreichen des Referenzalters ausbezahlt.
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17.7 Eine versicherte Person hat die Moglichkeit, die AHV-
Uberbriickungsrente oder Teile davon vorzufinanzieren, es sei
denn, im Vorsorgeplan sei eine andere Finanzierung vorgese-
hen. Die Berechnung der mdglichen Auskaufssumme richtet sich
nach dem fur die vorzeitige Pensionierung gewlnschten Alter
und den Werten geméass Anhang 3. Die Einlagen werden dem
Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» gutgeschrieben.

17.8 Werden Einkaufe in die Stiftung oder andere Einrichtun-
gen der beruflichen Vorsorge getatigt, durfen die daraus resul-
tierenden Leistungen innerhalb der néchsten drei Jahre nicht in
Kapitalform bezogen werden.

Wurden WEF-Vorbeziige aus der Stiftung oder aus einer ande-
ren Einrichtung der beruflichen Vorsorge getatigt, durfen frei-
willige Einkdufe erst vorgenommen werden, nachdem die Vor-
bezige zuriickbezahlt sind.

Der Hoéchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein
Guthaben in der Saule 3a, soweit es die aufgezinste Summe der
jahrlichen Beitrédge Ubersteigt, die von einer Person, welche
einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, bezahlt werden
kénnen.

17.9 Fur Personen aus dem Ausland, die noch nie einer Vorsor-
geeinrichtung in der Schweiz angehort haben, darf in den ersten
finf Jahren die jahrliche Einkaufssumme 20% des versicherten
Lohns nicht Gbersteigen.

17.10 Die steuerliche Abzugsféhigkeit des freiwilligen Einkaufs
ist von der versicherten Person bei den zustandigen Behdrden
selber abzuklaren.

17.11 Ein Einkauf aufgrund von Ehescheidung im Umfang der
Ubertragenen Austritts-/Freiziigigkeitsleistung ist jederzeit bis
zum Eintritt eines Leistungsfalls, spétestens einen Tag vor der
Pensionierung moglich. Dabei erhdhen sich das obligatorische
und das Uberobligatorische individuelle Sparkapital entspre-
chend.

17.12 Bezieht die versicherte Person bereits eine Altersleistung
von einer Vorsorgeeinrichtung oder hat sie diese bezogen, redu-
ziert sich die maximale Einkaufssumme im Umfang dieser Alters-
leistung.

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement

13



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "es die aufgezinste Summe der jährlichen Beiträge übersteigt, die von einer Person, welche einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, bezahlt werden können." 
[Neu]: "dieses die Grenze gemäss Art. 60a Abs. 2 BVV 2 übersteigt, sowie um allfällige nicht in die Stiftung eingebrachte Freizügigkeitsleistungen."

Schriftfarbe geändert.





D LEISTUNGEN IM ALTER

18.  ALTERSRENTE

18.1 Mit Erreichen des Rucktrittsalters hat die versicherte Per-
son Anspruch auf eine Altersrente der Stiftung, sofern dies im
Vorsorgeplan definiert ist. Der Anspruch auf die Altersleistungen
entsteht am Monatsersten nach Erreichen der Pensionierung.

Versicherte Personen, deren freiwillige Weiterversicherung (vgl.
Ziffer 9) nach Vollendung des 58. Altersjahres endet, haben An-
spruch auf eine Altersrente.

18.2 Die Moglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung ist im
Vorsorgeplan geregelt. Sie ist in jedem Fall frihestens ab dem
vollendeten 58. Altersjahr méglich.

18.3 Ein Teilbezug von Altersleistungen ist frihestens ab Alter

58 mdéglich. Fir den Teilbezug gilt;,,

= Der Anteil der vorbezogenen ﬁtersleistung darf den Anteil
der Lohnreduktion jeweils nicht Gbersteigen.

— Der erste Teilbezug muss mindestens 20% der Altersleistung
betragen.

— Erlaubt sind héchstens drei Teilpensionierungsschritte, der

dritte Schritt entspricht zwangslaufig der Restpensionierung.,,

~'Die versicherte Person kann bei jedem Teilpensionierungi
schritt wahlen, welchen Anteil sie als Altersrente und welchen
sie als Alterskapital beziehen méchte.

— Der Teilbezug ist nur méglich bei einer vollen Arbeitsfahigkeit.

— Der Teilbezug schliesst die Weiterversicherung des bisherigen
Jahreslohns nach Ziffer 10.11 aus.

— Nach erfolgter Teilpensionierung werden allfallige Erhéhun-
gen des Beschéaftigungsgrads nicht mehr bericksichtigt.

18.4 Setzt die versicherte Person das Arbeitsverhéltnis Gber das
Referenzalter hinaus fort, kann sie den Bezug der Altersleistun-
gen ganz oder teilweise bis zum Zeitpunkt der effektiven Pensi-
onierung, jedoch spéatestens funf Jahre nach dem Referenzalter
beitragsfrei aufschieben oder die Vorsorge mit Beitrédgen wei-
terflhren (vgl. Ziffer 7.4). In diesem Fall werden das vorhandene
Sparkonto und bei der Weiterfiihrung der Vorsorge die beidsei-
tig weiterhin geleisteten Sparbeitrége bis zum Zeitpunkt der ef-
fektiven Pensionierung verzinst. Die Hohe der Altersrente ergibt
sich nach den Vorgaben geméss Ziffer 18.6.

18.5 Wird eine versicherte Person nach der Teilpensionierung,
jedoch vor Erreichen des Referenzalters invalid, besteht An-
spruch auf Invalidenleistungen im Umfang der weitergefiihrten
Erwerbstatigkeit.

18.6 Die Hohe der jahrlichen Altersrente wird mit dem Um-
wandlungssatz (Anhang 1) im Zeitpunkt der effektiven Pensio-
nierung aus dem vorhandenen Sparkapital zuziiglich des Kon-

tos «Auskauf flr vorzeitige Pensionierung» berechnet. Der
Umwandlungssatz gilt fir das obligatorische und/oder tber-
obligatorische Sparkapital. Im Vorsorgeplan kann ein anderer
Umwandlungssatz festgelegt werden. Altersrenten, die eine
Invalidenrente geméss Reglement und Vorsorgeplan abldsen,
muissen mindestens der Mindestinvalidenrente nach BVG inklu-
sive Teuerungsanpassungen entsprechen.

Der Stiftungsrat kann den Umwandlungssatz jeweils per 1. Ja-
nuar eines Kalenderjahres anpassen. Es besteht somit kein An-
spruch auf die friher mitgeteilten Vorsorgeleistungen.

Die versicherte Person hat im Zeitpunkt der Pensionierung die
Maglichkeit, ihr Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»
ganz oder teilweise auf das Sparkapital oder ihr Konto «Auskauf
fur vorzeitige Pensionierung» zu Ubertragen, soweit sie sich
noch nicht vollsténdig in die reglementarischen Leistungen oder
die vorzeitige Pensionierung eingekauft hat.

18.7 Wird die versicherte Person wahrend des Aufschubs der
Pensionierung oder der Weiterflihrung der Vorsorge Uber das
Referenzalter hinaus arbeitsunfahig, erfolgt auf den Ersten des
Monats nach dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit die Pensionie-
rung.

18.8 Die versicherte Person kann vor der Pensionierung und
kumulativ vor dem RuUcktrittsalter bestimmen, dass die Anwart-
schaft auf die Ehegattenrente der laufenden Altersrente ent-
sprechen soll. Der Umwandlungssatz wird entsprechend die-
sem Entscheid gemass Anhang 2 angepasst. Die Wahl dieser
Option ist nur zuldssig, sofern die geméss Anhang 2 angepass-
te Altersrente mindestens gleich hoch ist wie die Altersrente
gemass BVG.

19.  ALTERSKAPITAL

19.1 Die versicherte Person sowie die Bezliger einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente kénnen die zur Auszahlung gelangende
Altersrente oder Teile davon in Kapitalform beziehen. Im Vorsor-
geplan kann der Kapitalbezug auf einen bestimmten Prozentsatz
des Sparkapitals und des Kontos «Auskauf fur vorzeitige Pensio-
nierung» beschrankt werden.

Ein Kapitalbezug flhrt zu einer entsprechenden Kirzung der Al-
tersrente und der mitversicherten Leistungen. Mit dem Bezug
des Kapitals sowie des Bonuskapitals werden die reglementari-
schen Ansprliche auf die Altersrente, die Pensionierten-Kinder-
renten, Ehegatten- und Waisenrenten abgegolten beziehungs-
weise entsprechend reduziert.
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Text gelöscht�

Text

"– Der Anteil der vorbezogenen Altersleistung darf den Anteil der Lohnreduktion jeweils nicht übersteigen."



Text eingefügt�

Text

"Die versicherte Person kann die Altersleistung als Rente oder in Kapitalform abgestuft in bis zu"



Text gelöscht�

Text

"Der erste Teilbezug muss mindestens 20% der Altersleistung betragen."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "– Erlaubt sind höchstens drei Teilpensionierungsschritte, der" 
[Neu]: "drei Schritten beziehen. Der"

Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"– Der Anteil der vorbezogenen Altersleistung darf den Anteil der Lohnreduktion jeweils nicht übersteigen."



Text eingefügt�

Text

"Der erste Teilbezug muss mindestens 20% der Altersleistung betragen."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Die versicherte Person kann bei jedem Teilpensionierungsschritt wählen, welchen Anteil sie als Altersrente und welchen sie als Alterskapital beziehen möchte. – Der Teilbezug ist nur möglich bei einer vollen Arbeitsfähigkeit." 
[Neu]: "Fällt der verbleibende Jahreslohn unter die Eintrittsschwelle gemäss Vorsorgeplan, muss die ganze Altersleistung bezogen werden."

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "erfolgter Teilpensionierung werden allfällige Erhöhungen des Beschäftigungsgrads nicht mehr berücksichtigt." 
[Neu]: "Erreichen des Referenzalters kann die versicherte Person maximal im Umfang der Lohnreduktion teilpensioniert werden. Die vollständige Pensionierung ist jederzeit möglich."

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Kon tos" 
[Neu]: "Kontos"

Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "auf den Ersten des Monats nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit" 
[Neu]: "mit Ablauf der Lohnfortzahlung des Arbeitgebers"

Schriftfarbe geändert.





D LEISTUNGEN IM ALTER

Bei der Auszahlung eines Alterskapitals wird das Sparguthaben
gemass BVG proportional zur gesamten Auszahlung gekdirzt.

Das Guthaben auf dem Konto «Bonuszahlungen» kann in Kapi-
tal- oder Rentenform ausbezahlt werden. Die steuerliche Ab-
zugsfahigkeit bei Auszahlungen in Kapitalform ist von der ver-
sicherten Person bei den zustdndigen Behdrden selbst abzu-
klaren.

Versicherte Personen, die gemass Ziffer 9 mehr als zwei Jahre
freiwillig weiterversichert waren, kénnen die Altersleistungen
ausschliesslich in Rentenform beziehen. Vorbehalten bleiben
planmassige Bestimmungen, die die Ausrichtung der Leistun-
gen nur in Kapitalform vorsehen.

19.2  Ein schriftlicher Antrag muss spéatestens bei Erreichen des
Rucktrittsalters beziehungsweise im Zeitpunkt einer allfalligen
vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung eingereicht
werden. Nach diesem Zeitpunkt ist der Antrag unwiderruflich.

19.3 Fur verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft
lebende versicherte Personen sowie Bezliger einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente ist der Antrag nur glltig, wenn der Ehe-
gatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt hat.
Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder eine
andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicherten
Person verlangen. Diese Bestimmung gilt sinngeméss auch fur
Vorsorgepléne mit versicherten Kapitalauszahlungen bei Pensio-
nierung. Die Stiftung schuldet so lange keinen Zins auf der Kapi-
talleistung, als die geforderte Zustimmung des Ehegatten oder
eingetragenen Partners nicht vorliegt.

20.  AHV-UBERBRUCKUNGSRENTE

20.1 Versicherte Personen, die sich vorzeitig pensionieren las-
sen, haben Anrecht auf eine AHV-Uberbriickungsrente, sofern
dies im Vorsorgeplan definiert ist.

20.2 Die AHV-Uberbriickungsrente wird vom gleichen Zeit-
punkt an ausgerichtet wie die Altersrente. Sie erlischt mit dem
Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters oder wenn der Be-
zliger der AHV-Uberbriickungsrente stirbt.

20.3 Die Hohe der AHV-Uberbriickungsrente berechnet sich
auf der Grundlage des Kontos «Auskauf der AHV-Uberbrii-
ckungsrente».

Im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung kann die versicherte
Person einen Teil ihres Sparkapitals oder ihres Kontos «Auskauf
fur vorzeitige Pensionierung» bis zum Maximalbetrag auf das
Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» libertragen las-
sen.

20.4 Beim Tod des Beziigers einer AHV-Uberbriickungsrente
vor Erreichen des AHV-Rentenalters wird der nicht verbrauchte
Teil des Kontos «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente» als ein-
malige Kapitalleistung ausbezahlt. Es gilt die Beglinstigtenord-
nung gemass Ziffer 29.2.

20.5 Die laufende AHV-Uberbriickungsrente wird bei einer all-
félligen Erhdhung der AHV-Altersrente nicht erhdht.

20.6 Wird die AHV-Uberbriickungsrente gemass Vorsorgeplan
kollektiv finanziert, so richtet sich die Héhe der AHV-Uberbrii-
ckungsrente nach dem Vorsorgeplan.

21.  PENSIONIERTEN-KINDERRENTE

21.1  Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente haben Bezu-
ger einer Altersrente fur jedes Kind, das bei ihrem Tod eine Wai-
senrente gemass Ziffer 28 beanspruchen kénnte.

21.2 Die Pensionierten-Kinderrente wird vom gleichen Zeit-
punkt an ausgerichtet wie die Altersrente. Die Pensionierten-
Kinderrente kann im Vorsorgeplan auf die Minimalleistungen
nach BVG beschrankt werden. Sie erlischt, wenn die zugrunde-
liegende Altersrente wegféllt, spatestens aber, wenn das Kind
das 18. Altersjahr vollendet hat. Die Pensionierten-Kinderrente
wird nach Vollendung des 18. Altersjahres, langstens aber bis zur
Vollendung des 25. Altersjahres ausbezahlt, wenn sich das Kind
in Ausbildung befindet oder invalid ist.

21.3 Die Pensionierten-Kinderrente betrédgt 20% der laufenden

Altersrente. Die Summe der Kinderrenten ist begrenzt auf 30%
der laufenden Altersrente.
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E LEISTUNGEN BEI INVALIDITAT (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

22.  INVALIDENRENTE

22.1 Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die im
Sinn der IV zu mindestens 40% invalid sind, sofern sie bei Eintritt
der Arbeitsunféhigkeit, deren Ursache zur Invaliditat gefihrt hat,
in der Stiftung versichert waren.

Tritt die Invaliditat erst nach der Pensionierung oder nach dem
Referenzalter ein, besteht kein Anspruch auf eine Invaliden-
rente.

22.2 Der Grad der Invaliditat entspricht dem von der IV festge-
stellten Invaliditatsgrad.

22.3 Bei einem Invaliditatsgrad von mindestens 70% besteht
Anspruch auf eine ganze Rente. Bei einem Invaliditatsgrad von
40% entspricht die Rentenberechtigung 25% einer ganzen Ren-
te. Die Rentenberechtigung steigt um 2,5% fir jedes Prozent,
das den Invaliditatsgrad von 40% Ubersteigt (z.B. Rentenberech-
tigung von 27,5% bei einem Invaliditatsgrad von 41%). Bei einem
Invaliditatsgrad von 50% bis 69% entspricht die Rentenberech-
tigung dem Invaliditatsgrad (z.B. Rentenberechtigung von 52%
bei einem Invaliditatsgrad von 52%).

224 Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht nach Ablauf
der Wartefrist, frihestens jedoch mit dem Anspruch einer Rente
der IV. Der Vorsorgeplan regelt die Dauer der Wartefrist sowie
die Folgen einer Verkiirzung wegen Auflésung des Arbeitsver-
héltnisses. Die Auszahlung der Rente kann bis zum Ablauf der
Lohnfortzahlung oder bis zur Erschépfung von Kranken- oder
Unfallversicherungstaggeldern aufgeschoben werden, sofern
diese mindestens 80% des Lohns abdecken und mindestens zur
Halfte durch den Arbeitgeber finanziert werden.

22.5 Der Anspruch auf eine Invalidenrente erlischt (vorbehalten
bleibt Artikel 26a BVG), wenn der Beziiger einer Invalidenrente:
— die Erwerbsféhigkeit wiedererlangt oder
— stirbt oder
— das Rucktrittsalter erreicht.
Danach |6sen die Altersleistungen gemass Ziffer 18 und 19 die
Invalidenrente ab.

22.6 Die Hohe der Invalidenrente ist im Vorsorgeplan festge-
legt.

22.7 Bei Rentenbezigern mit Jahrgang 1967 und jinger, deren
Rentenanspruch vor dem 1. Januar 2022 entstanden ist, bleibt
der bisherige Rentenanspruch bestehen, bis der von der IV-
Stelle festgelegte Invaliditdtsgrad um mindestens 5% andert. Bei
Rentenbeziigern mit Jahrgang 1992 und jinger wird der Renten-
anspruch spéatestens per 1. Januar 2032 an die aktuelle Regelung
angepasst.

Rentenbeziiger mit Jahrgang 1966 und élter haben bis zum Er-
reichen des AHV-Rentenalters Anspruch auf Invaliditatsleistun-
gen nach dem bis 31. Dezember 2021 geltenden Recht.

22.8 Fur das Sparkapital von Personen, die eine Teilrente der

Stiftung beziehen, gilt Folgendes:

a) Per Beginn der massgebenden Arbeitsunfdhigkeit, deren
Ursache zur Invaliditdt gefihrt hat, wird die Versicherung
entsprechend der Rentenberechtigung und konkreten Leis-
tungsberechtigung gemass Ziffer 22.1 in einen passiven Teil
und einen aktiven Teil aufgeteilt.

)

Die Aufteilung erstreckt sich im nach lit. a) massgebenden
Verhaltnis sowohl auf den dem BVG-Altersguthaben entspre-
chenden Teil als auch auf den Uber das BVG-Altersguthaben
hinausgehenden Teil des individuellen Sparkapitals.

c) Der aktive Teil wird analog der Versicherung eines Voller-
werbstatigen gefuhrt, sofern der Bezliger einer Teilinvaliden-
rente weiter aktiv versichert ist. Die Grenzwerte werden ent-
sprechend angepasst. Im passiven Teil wird das individuelle
Sparkapital gemass Ziffer 11.10 beitragsfrei weitergefihrt.

23.  INVALIDEN-KINDERRENTE

23.1 Anspruch auf Invaliden-Kinderrenten haben Bezlger einer
Invalidenrente fir jedes Kind, das bei ihrem Tod eine Waisenren-
te geméss Ziffer 28 beanspruchen kénnte.

23.2 Die Invaliden-Kinderrente wird vom gleichen Zeitpunkt an
ausgerichtet wie die Invalidenrente. Sie erlischt, wenn die zu-
grundeliegende Invalidenrente endet, spatestens aber, wenn
kein Anspruch gemass Ziffer 23.1 mehr besteht.

23.3 Die Hohe der Invaliden-Kinderrente ist im Vorsorgeplan

festgelegt. Bei teilweiser Invaliditat bemisst sich der Umfang der
Invaliden-Kinderrente nach Ziffer 22.3.
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24. EHEGATTENRENTE

24.1 Der Ehegatte einer verstorbenen versicherten Person oder
eines Rentenbezligers hat Anspruch auf eine Ehegattenrente.

24.2 Der Anspruch auf die Ehegattenrente beginnt mit dem
Tod der versicherten Person, frihestens aber nach dem Tag,
an dem der Anspruch der verstorbenen Person auf Lohn, Lohn-
nachgenuss, Alters- oder Invalidenrente endet. Der Anspruch
erlischt mit dem Tod des Uberlebenden Ehegatten. Im Fall der
Wiederverheiratung vor Vollendung des 45. Altersjahres erlischt
die Rente und es besteht Anspruch auf eine Kapitalabfindung in
Hoéhe von drei Ehegatten-Jahresrenten.

24.3 Die Hohe der Ehegattenrente beim Tod einer versicher-
ten Person vor der Pensionierung ist im Vorsorgeplan festgelegt.
Beim Tod eines Bezligers einer Altersrente entspricht die Ehe-
gattenrente 60% der laufenden Altersrente. Vorbehalten bleibt
die Wahrnehmung des Optionsrechts der versicherten Personen
gemass Ziffer 18.7.

24.4  Stirbt die versicherte Person wahrend des Aufschubs der
Pensionierung Uber das Referenzalter hinaus, werden die Hinter-
lassenenrenten so bestimmt, als ob die Altersleistungen im Zeit-
punkt des Todes fallig gewesen wéren.

24.5 Wurde bei der Pensionierung ein Teil der Altersrente in
Kapitalform bezogen, wird nur auf dem verbleibenden Ren-
tenteil eine entsprechende Ehegattenrente fallig.

24.6 Beim Tod einer versicherten Person oder eines Bezligers
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente vor der Pensionierung
und kumulativ vor Erreichen des Referenzalters kann die Ehe-
gattenrente auch in Kapitalform bezogen werden, wenn der ent-
sprechende Antrag vor der ersten Rentenzahlung gestellt wird.
Der einmalige Kapitalbetrag entspricht fir Ehegatten, die beim
Tod der versicherten Person oder des Bezligers einer Invaliden-
oder Teilinvalidenrente das 45. Altersjahr vollendet haben, dem
unter Berlcksichtigung des Alters des Uberlebenden Ehegat-
ten berechneten Deckungskapital. Hat der Ehegatte das 45. Al-
tersjahr noch nicht vollendet, wird das Deckungskapital um 3%
fur jedes ganze oder angebrochene Jahr gekirzt, um das der
Ehegatte beim Tod der versicherten Person jinger als 45 Jahre
ist. Der minimale Kapitalbetrag betréagt jedoch mindestens vier
Jahresrenten. Bereits ausbezahlte Renten werden beim Kapital-
bezug angerechnet. Mit dem Kapitalbezug sind alle reglemen-
tarischen Anspriliche — mit Ausnahme des Anspruchs auf Waisen-
renten — abgegolten.

Der Vorsorgeplan kann vorsehen, dass die Leistung an den Ehe-
gatten — soweit sie auf dem Uberobligatorischen Sparkapital
beruht — als Todesfallkapital ausgerichtet wird.

24.7 st der Uberlebende Ehegatte mehr als zehn Jahre jlinger
als die versicherte Person beziehungsweise der Rentenbezlger,
wird die Ehegattenrente fir jedes die Differenz von zehn Jahren
Ubersteigende ganze oder angebrochene Jahr um je 1% ihres
Betrags gekdirzt.

Erfolgt die Eheschliessung nach dem Referenzalter, wird die
allenfalls geméass den vorstehenden Bestimmungen bereits ge-
kirzte Ehegattenrente auf folgenden Prozentsatz herabgesetzt:
— Eheschliessung wahrend des 66. Altersjahres: 80%
— Eheschliessung wahrend des 67. Altersjahres: 60%
— Eheschliessung wahrend des 68. Altersjahres: 40%
— Eheschliessung wahrend des 69. Altersjahres: 20%

Erfolgt die Eheschliessung nach Vollendung des 69. Altersjah-
res, so wird eine Ehegattenrente geméss BVG ausgerichtet.

Lebten die Ehegatten unmittelbar vor der Eheschliessung in
einer Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung, so
gilt der Beginn dieser Lebensgemeinschaft als Eheschliessung
im Sinn der vorstehenden Kirzungsregelung.

25.  HINTERLASSENE EINGETRAGENE PARTNER

25.1 Hinterlassene eingetragene Partner haben dieselbe

Rechtsstellung wie hinterlassene Ehegatten.
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F LEISTUNGEN IM TODESFALL (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

26. LEBENSPARTNERRENTE

26.1 Unter den sinngemass gleichen Voraussetzungen und
Kirzungsbestimmungen wie fur die Ehegattenrente hat der
Lebenspartner (verschiedenen oder gleichen Geschlechts) An-
spruch auf eine Lebenspartnerrente. Der Lebenspartner hat An-
spruch auf eine Lebenspartnerrente in der Hohe der versicher-
ten Ehegattenrente, sofern:
— der Partner und die versicherte Person beziehungsweise der
Rentenbeziiger nicht verheiratet sind (weder miteinander noch
mit einer Drittperson) und keine Ehehindernisse bestehen
— der Partner und die versicherte Person beziehungsweise der
Rentenbeziiger nicht in einer eingetragenen Partnerschaft
verbunden sind (weder miteinander noch mit einer Drittper-
son)
— der Partner keine Witwenrente, Witwerrente oder Lebenspart-
nerrente einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Saule bezieht
— der Partner mit der verstorbenen versicherten Person
— unmittelbar vor deren Ableben nachweisbar mindestens
funf Jahre in einer Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer
Haushaltung (massgebend ist der gemeinsame amtlich be-
statigte Wohnsitz) gelebt hat oder

— im Zeitpunkt des Todes im selben Haushalt gelebt und eine
Lebensgemeinschaft geflihrt hat sowie fir den Unterhalt
eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommt, die
gemass Reglement Anspruch auf eine Waisenrente haben

26.2 Die Lebenspartnerschaft muss vor der Pensionierung und
kumulativ vor dem Rucktrittsalter begriindet worden sein. Der
Anspruch auf Lebenspartnerrente muss innerhalb von drei Mo-
naten nach dem Todesfall bei der Stiftung schriftlich geltend
gemacht werden, andernfalls ist der Anspruch hinféllig. Die Ge-
schéaftsstelle prift im Leistungsfall, ob die Anspruchsvorausset-
zungen fir eine Lebenspartnerrente bestehen.

26.3 Die Lebenspartnerrente endet mit der Verheiratung, dem
Eintritt in eine neue Lebenspartnerschaft oder mit dem Tod des
Rentenbeziigers.

27. RENTE AN DEN GESCHIEDENEN EHEGATTEN

27.1 Der geschiedene Ehegatte ist dem Ehegatten gleichge-
stellt, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und
dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente
nach Artikel 124e Absatz 1 ZGB oder Artikel 126 Absatz 1 ZGB
zugesprochen wurde. Der Anspruch ist jedoch auf den Mini-
malanspruch geméass BVG beschrénkt. Die Leistungen der Stif-
tung werden um jenen Betrag gekirzt, um den sie zusammen
mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus
dem Scheidungsurteil Ubersteigen. Hinterlassenenrenten der
AHV werden dabei nur so weit angerechnet, als sie héher sind
als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente der IV oder eine
Altersrente der AHV.

28.  WAISENRENTE

28.1 Die Kinder einer verstorbenen versicherten Person oder
eines Rentenbeziigers haben Anspruch auf eine Waisenrente,
sofern dies der Vorsorgeplan vorsieht; Pflege- und Stiefkinder
nur, wenn die verstorbene versicherte Person fir ihren Unterhalt
aufzukommen hatte. Der Anspruch auf die Waisenrente nach
BVG ist in jedem Fall gewahrleistet.

28.2 Der Anspruch entsteht mit dem Tod der versicherten Per-
son oder des Rentenbeziigers, frihestens jedoch mit der Been-
digung der Lohnfortzahlung. Er erlischt mit dem Tod oder mit
dem im Vorsorgeplan definierten Alter der Waise.

28.3 Waisenrenten werden auch nach Vollendung des im Vor-

sorgeplan definierten Alters, langstens aber bis zur Vollendung

des 25. Altersjahres ausbezahlt an:

— Kinder, die noch in Ausbildung stehen

— Kinder, die bei Vollendung des im Vorsorgeplan definierten
Schlussalters fur die Ausrichtung der Waisenrente invalid sind,
bis zur Erlangung der Erwerbsféhigkeit, hochstens aber bis zur
Vollendung des 25. Altersjahres

28.4 Die Hohe der Waisenrente beim Tod einer versicherten
Person oder eines Bezligers einer Invaliden- oder Teilinvaliden-
rente vor der Pensionierung ist im Vorsorgeplan festgelegt.

Beim Tod eines Bezligers einer Altersrente entspricht die Wai-

senrente 20% der laufenden Altersrente beziehungsweise bei
Aufschub der Pensionierung 20% der erworbenen Altersrente.
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F LEISTUNGEN IM TODESFALL (INFOLGE KRANKHEIT ODER UNFALL)

29. TODESFALLKAPITAL

29.1 Stirbt eine versicherte Person oder der Beziiger einer In-
validen- oder Teilinvalidenrente vor der Pensionierung, besteht
Anspruch auf ein Todesfallkapital.

29.2  Anspruchsberechtigt sind im Todesfall vor der Pensio-

nierung unabhéngig vom Erbrecht folgende hinterbliebene Per-

sonen:

a) Ehegatte, bei dessen Fehlen

b) natlrliche Personen, die von der versicherten Person in er-
heblichem Mass unterstiutzt worden sind, oder die Person,
die mit der versicherten Person in den letzten funf Jahren
bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft mit
gemeinsamer Haushaltung geflhrt hat oder die im Zeit-
punkt des Todes eine Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer
Haushaltung gefihrt hat sowie fir den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder autkommen muss, die gemass
Reglement Anspruch auf eine Waisenrente haben, bei deren
Fehlen

c) die Kinder beziehungsweise Pflege- und Stiefkinder der
verstorbenen Person, bei deren Fehlen die Eltern, bei deren
Fehlen die Geschwister, bei deren Fehlen

d) die Ubrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Ge-
meinwesens

29.3 Personen nach Ziffer 29.2 lit. b) sind nur anspruchsberech-
tigt, wenn sie von der versicherten Person oder dem Bezlger
einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente der Stiftung zu Lebzei-
ten schriftlich gemeldet worden sind. Die versicherte Person und
der Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente kénnen die
Reihenfolge der begiinstigten Personen nach Ziffer 29.2 lit. ¢)
andern oder die beginstigten Personen nach lit. ¢) ganz oder
teilweise zusammenfassen. Dazu kdnnen sie vor dem Rucktritts-
alter zuhanden der Geschéftsstelle schriftlich festlegen, welche
von mehreren Personen innerhalb einer anspruchsberechtigten
Gruppe zu begtinstigen sind und mit welchen Teilbetrégen die-
se Anspruch auf das Todesfallkapital haben. Ohne eine solche
Erklarung erfolgt die Aufteilung des Todesfallkapitals zu glei-
chen Teilen.

29.4 Die Hohe des Todesfallkapitals entspricht fir anspruchs-
berechtigte Personen nach Ziffer 29.2 lit. a) bis ¢) dem vorhan-
denen Sparkapital exklusive aller Einzahlungen fir den Einkauf
in die vollen reglementarischen Leistungen, abziiglich des Bar-
werts aller durch den Tod ausgeldsten Rentenleistungen.

29.5 Fir anspruchsberechtigte Personen nach Ziffer 29.2 lit. d)
entspricht das Todesfallkapital den von der versicherten Person
einbezahlten Beitragen exklusive aller Einzahlungen fir den Ein-
kauf in die vollen reglementarischen Leistungen, abziglich der
WEF-Vorbeziige und der scheidungsrechtlichen Auszahlungen.
Es entspricht aber mindestens der Hélfte des den anderen an-
spruchsberechtigten Personen zustehenden Todesfallkapitals
gemass Ziffer 29.4.

29.6 Alle Anspruchsberechtigten erhalten zudem die Einzah-
lungen fur den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistun-
gen.

29.7 Beiden Ziffern 29.4, 29.5 und 29.6 werden neben den Ein-
kaufen bei der Stiftung auch diejenigen bei einem Vorversiche-
rer berlcksichtigt, sofern der Vorversicherer oder die versicherte
Person diese Einkaufe der Stiftung zu Lebzeiten schriftlich ange-
zeigt und dokumentiert haben. Keine Berlcksichtigung finden
Einkaufe vor einer spateren Barauszahlung der Freizigigkeits-
leistung.

29.8 Wahrend des Aufschubs der Pensionierung entspricht
das Todesfallkapital dem vorhandenen Sparkapital inklusive al-
ler Einzahlungen fur den Einkauf in die vollen reglementarischen
Leistungen, abzlglich des versicherungstechnischen Barwerts
aller durch den Tod ausgel&sten Rentenleistungen (vgl. dazu Zif-
fern 24.4 und 28.4). Es besteht kein Anspruch auf allfallige Ein-
zahlungen furr den Einkauf in die vollen reglementarischen Leis-
tungen gemass Ziffer 29.6.

29.9 Ein allféllig versichertes zuséatzliches Todesfallkapital ist im
Vorsorgeplan geregelt.
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30. FALLIGKEIT DER AUSTRITTSLEISTUNG

30.1 Versicherte Personen, welche die Vorsorgeeinrichtung
verlassen, bevor ein Vorsorgefall (Alter, Tod, Invaliditét) eintritt,
haben Anspruch auf eine Austrittsleistung. Bei versicherten
Personen, deren Rente der IV infolge Wiederaufnahme der Er-
werbstéatigkeit, Erhdhung des Beschéftigungsgrads oder nach
Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Arti-
kel 8a IVG herabgesetzt oder aufgehoben wurde, entsteht am
Ende der provisorischen Weiterversicherung nach Artikel 26a
Absatz 1 und 2 BVG ein Anspruch auf die Austrittsleistung.

30.2 Ab dem ersten Tag nach Ausscheiden aus dem Vorsor-
gewerk ist die Austrittsleistung mit dem BVG-Zinssatz zu ver-
zinsen. Uberweist die Stiftung die fallige Austrittsleistung nicht
innerhalb von 30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Uberwei-
sungsinstruktionen erhalten hat, ist ab Ende dieser Frist der Ver-
zugszins gemass FZG fallig.

30.3 Tritt die versicherte Person nach Vollendung des 58. Al-
tersjahres aus der Stiftung aus, kann sie die Austrittsleistung ver-
langen.

31.  HOHE DER AUSTRITTSLEISTUNG

31.1 Die Austrittsleistung wird geméss Artikel 15, 17 und 18
FZG berechnet. Die Austrittsleistung entspricht dem hdchsten
Betrag, der sich aus dem Vergleich der nachfolgenden Berech-
nungsarten ergibt (vorbehalten bleibt Ziffer 47.5).

31.2 Das Sparkapital geméss Artikel 15 FZG entspricht dem
am Austrittsdatum vorhandenen individuellen Sparkapital sowie
dem ausserordentlichen Sparkapital.

31.3 Der Mindestbetrag gemass Artikel 17 FZG entspricht der

Summe aus:

— den eingebrachten Eintrittsleistungen und Einkaufssummen
mit Zins. Der Zinssatz entspricht dem BVG-Zinssatz. Vorbehal-
ten bleibt Ziffer 47.5.

— den von der versicherten Person geleisteten Sparbeitrdgen
inklusive Zins, samt einem Zuschlag von 4% pro Altersjahr ab
Alter 20, hochstens aber von 100%. Fur die Beitrdge nach
Ziffer 9 wird kein Zuschlag von 4% pro Altersjahr ab dem
20. Altersjahr berechnet.

31.4 Das BVG-Altersguthaben gemass Artikel 18 FZG ent-
spricht dem am Austrittsdatum gemass BVG erworbenen Alters-
guthaben.

31.5 Ein vom Arbeitgeber Gbernommener Teil einer Einkaufs-
summe kann bei Austritt von der Austrittsleistung in Abzug ge-
bracht werden, sofern dies der Vorsorgeplan vorsieht. Der Ab-
zug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um einen Zehntel
des entsprechenden Betrags. Der nicht verbrauchte Teil fallt an
die Arbeitgeberbeitragsreserve.
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G LEISTUNGEN BEI AUSTRITT

32. VERWENDUNG DER AUSTRITTSLEISTUNG

32.1 Die Austrittsleistung wird der Vorsorgeeinrichtung des
neuen Arbeitgebers Uberwiesen.

32.2 Versicherte Personen, die nicht in eine neue Vorsorgeein-
richtung eintreten, haben der Geschéftsstelle mitzuteilen, in wel-
cher Form sie den Vorsorgeschutz erhalten mochten:

— Eréffnung eines Freizligigkeitskontos

— Errichtung einer Freiziigigkeitspolice

32.3 Bleibt die Mitteilung der versicherten Person tber die Ver-
wendung ihrer Austrittsleistung aus, wird frihestens nach sechs
Monaten und spétestens nach Ablauf von zwei Jahren, gerech-
net ab dem Freizligigkeitsfall, die Austrittsleistung samt Zinsen
der Auffangeinrichtung Uberwiesen.

324 Auf Begehren der austretenden Person wird die Austritts-

leistung bar ausbezahlt, wenn:

— sie die Schweiz endgliltig verlasst

— sie eine selbststandige Erwerbstatigkeit aufnimmt und der
obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstellt ist

— die Austrittsleistung kleiner ist als ihr Jahresbeitrag

32.5 Die Barauszahlung ist unzuldssig, wenn eine versicher-
te Person die Schweiz endglltig verlasst und in Liechtenstein
wohnt. Versicherte Personen kénnen die Barauszahlung im Um-
fang des vorhandenen BVG-Altersguthabens nicht mehr verlan-
gen, wenn sie nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
der Européischen Union oder nach den isléandischen oder nor-
wegischen Rechtsvorschriften fir die Risiken Alter, Tod und Inva-
liditat weiterhin obligatorisch versichert bleiben.

32.6 Fir verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft le-
bende Versicherte ist die Barauszahlung nur zuldssig, wenn der
Ehegatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt
hat. Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder
eine andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicher-
ten Person verlangen. Fir Versicherte, die nicht verheiratet sind
oder nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben, kann die
Geschéftsstelle einen Personenstandsausweis verlangen.

33.  EINTRITT EINES VERSICHERTEN EREIGNISSES
NACH AUSTRITT

33.1 Muss die Stiftung Hinterlassenen- oder Invalidenleistun-
gen erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung Uberwiesen
hat, ist diese so weit zurlickzuerstatten, als dies zur Auszahlung
der Hinterlassenen- und Invalidenleistungen notig ist.

33.2 Unterbleibt die Rickerstattung, kdnnen die Leistungen im
entsprechenden Umfang gekurzt werden.
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34. EHESCHEIDUNG ODER AUFLOSUNG DER
EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT

34.1 Der Vorsorgeausgleich bei Scheidung richtet sich nach
den einschlagigen Bestimmungen von ZGB, OR, BVG, FZG,
ZPO, IPRG sowie den entsprechenden Verordnungsbestim-
mungen.

34.2 Wird infolge Scheidung eines Bezligers einer Invaliden-
rente vor dem Ruicktrittsalter ein Anteil der Austrittsleistung zu-
gunsten des geschiedenen Ehegatten Ubertragen, so fuhrt dies
zu einer Reduktion der Sparkapitalien gemass Ziffer 16.1 und
entsprechend tieferen Altersleistungen. Demgegeniber blei-
ben die im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens
laufende Invalidenrente sowie allféllige (auch kiinftige) Invaliden-
Kinderrenten unverandert. Ist das bei Beginn der Invalidenrente
erworbene Sparkapital reglementarisch in die Berechnung der
Invalidenrente eingeflossen, so wird die Invalidenrente geméss
Artikel 19 Absatz 2 und 3 BVV 2 gekiirzt. Vorbehalten bleiben die
im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens bereits
laufenden Invaliden-Kinderrenten.

34.3 Wird infolge Scheidung eines Bezligers einer Invaliden-
rente mit lebenslangem Anspruch auf Invalidenleistungen ein
Anteil der Austrittsleistung zugunsten des geschiedenen Ehe-
gatten Ubertragen, so fihrt dies zu einer Reduktion der Spar-
kapitalien gemass Ziffer 16.1 und einer nach den versicherungs-
technischen Grundlagen von der Stiftung festgelegten Kirzung
der Invalidenrente. Demgegeniber bleiben die im Zeitpunkt
der Einleitung des Scheidungsverfahrens laufenden Invaliden-
Kinderrenten unverandert.

34.4 Wird infolge Scheidung eines Bezligers einer Alters- oder
Invalidenrente nach dem Rucktrittsalter ein Rentenanteil dem
berechtigten geschiedenen Ehegatten zugesprochen, reduzieren
sich die Rentenleistungen des Versicherten im entsprechenden
Umfang. Der im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsver-
fahrens laufende Anspruch auf Invaliden- oder Pensionierten-
Kinderrenten bleibt unverandert. Allféllige Anspriche auf Hin-
terlassenenleistungen berechnen sich auf den nach dem Vor-
sorgeausgleich noch effektiv ausgerichteten Rentenleistungen,
unter Vorbehalt einer Waisenrente, die eine vom Vorsorgeaus-
gleich nicht beriihrte Kinderrente ablost.

34.5 Der dem berechtigten geschiedenen Ehegatten zuge-
sprochene Rentenanteil 10st keine weiteren Leistungsanspriiche
gegeniber der Stiftung aus. Die jéhrlichen Rentenzahlungen zu-
gunsten der Vorsorge des berechtigten geschiedenen Ehegat-
ten bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres werden mit der
Halfte des Zinssatzes gemass Ziffer 15.1 verzinst. Die Stiftung
des verpflichteten geschiedenen Ehegatten und der berechtigte
geschiedene Ehegatte kdnnen anstelle der Renteniibertragung
eine Uberweisung in Kapitalform vereinbaren. Wechselt der
rentenberechtigte geschiedene Ehegatte die Vorsorge- oder
Freizligigkeitseinrichtung, so hat er die Stiftung bis spatestens
15. November des betreffenden Jahres darlber zu informieren.

34.6 Hat der rentenberechtigte geschiedene Ehegatte An-
spruch auf eine volle Invalidenrente oder hat er das Mindestalter
fur eine vorzeitige Pensionierung erreicht, so kann er die Aus-
zahlung der lebenslangen Rente verlangen. Hat er das Referenz-
alter erreicht, so wird ihm die lebenslange Rente ausgerichtet.
Er kann deren Uberweisung in seine Vorsorgeeinrichtung verlan-
gen, wenn er sich nach deren Reglement noch einkaufen kann.

34.7 Wenn die versicherte Person wéhrend des Scheidungsver-
fahrens in Pension geht oder ein Bezlger einer Invalidenrente
das Rucktrittsalter erreicht, so kirzt die Stiftung den zu Uber-
tragenden Teil der Austrittsleistung und die Rente um den ge-
mass Artikel 19g FZV maximal moglichen Betrag.

34.8 Der Versicherte kann sich im Rahmen der Ubertragenen
Awustrittsleistung bei der Stiftung wieder einkaufen. Die wieder
einbezahlten Betrdge werden im gleichen Verhéltnis wie bei der
Belastung gemass Ziffer 16.1 zugeordnet. Kein Anspruch auf
Wiedereinkauf besteht im Fall der Scheidung eines Bezlgers
einer Invalidenrente. Bei einer Teilinvaliditdt kann ein Wieder-
einkauf nur auf dem aktiven Teil der Vorsorge erfolgen (vgl. dazu
Ziffer 10.10).

34.9 Bei gerichtlicher Auflésung der eingetragenen Partner-

schaft werden die Bestimmungen von Ziffer 34.1 bis 34.8 sinn-
gemass angewendet.
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35. VORBEZUG ODER VERPFANDUNG ZUR
FINANZIERUNG VON WOHNEIGENTUM (WEF)

35.1 Eine versicherte Person kann alle funf Jahre bis drei Jahre
vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen gemass Vor-
sorgeplan einen Betrag (mindestens CHF 20 000) fur Wohnei-
gentum zum eigenen Bedarf (Erwerb und Erstellung von Wohn-
eigentum, Beteiligung an Wohneigentum oder Rickzahlung von
Hypothekardarlehen) geltend machen. Der Mindestbetrag gilt
nicht fir den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbaugenossen-
schaften und von dhnlichen Beteiligungen sowie fiir Anspriiche
gegeniber Freiziigigkeitseinrichtungen. Als Eigenbedarf gilt die
Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder
an ihrem gewdhnlichen Aufenthaltsort. Sie kann aber auch fur
denselben Zweck diesen Betrag oder ihren Anspruch auf Vor-
sorgeleistung verpfanden.

35.2 Die versicherte Person darf bis zum 50. Altersjahr einen
Betrag bis zur Hohe ihrer Austrittsleistung beziehen oder ver-
pfanden. Hat sie das 50. Altersjahr Uberschritten, darf sie hochs-
tens die Austrittsleistung in Anspruch nehmen, auf die sie im 50.
Altersjahr Anspruch gehabt hétte, oder die Halfte der Austritts-
leistung im Zeitpunkt des Bezugs.

35.3 Die versicherte Person kann schriftlich Auskunft verlangen
Uber den Betrag, der ihr fir Wohneigentum zur Verfiigung steht,
und die Leistungskiirzung, die mit einem solchen Bezug verbun-
den ist. Die Geschéaftsstelle macht die versicherte Person auf
die Moglichkeit zur Risikodeckung der entstehenden Vorsorge-
licken und auf die Steuerpflicht aufmerksam.

35.4  Macht die versicherte Person vom Vorbezug oder von der
Verpfandung Gebrauch, hat sie alle erforderlichen Unterlagen
vorzulegen, die den Erwerb oder die Erstellung von Wohneigen-
tum, die Beteiligung an Wohneigentum oder die Rickzahlung
von Hypothekardarlehen in rechtsgeniigender Weise belegen.

355 Fir verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft
lebende Versicherte ist der Vorbezug nur zuldssig, wenn der
Ehegatte oder der eingetragene Partner schriftlich zugestimmt
hat. Die Geschéftsstelle kann eine notarielle Beglaubigung oder
eine andere Kontrolle der Unterschrift auf Kosten der versicher-
ten Person verlangen. Fir Versicherte, die nicht verheiratet oder
nicht in einer eingetragenen Partnerschaft leben, kann die Ge-
schéaftsstelle einen Personenstandsausweis verlangen.

35.6 Eine versicherte Person kann bis zum Erreichen des Refe-
renzalter, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls (Invaliditat,
Tod) oder bis zur Barauszahlung der Freiziigigkeitsleistung den
vorbezogenen Betrag oder Teile davon zuriickbezahlen (Min-
destbetrag CHF 10 000).

35.7 Wird das Wohneigentum verdussert oder werden Rech-
te an diesem eingerdumt, die wirtschaftlich einer Verdusserung
gleichkommen oder wird beim Tod des Versicherten keine Vor-
sorgeleistung fallig, muss der Vorbezug von der versicherten
Person zuriickbezahlt werden. Die Rickzahlungspflicht gilt bis
zum Rucktrittsalter.

35.8 Wird die Liquiditat der Stiftung durch Vorbeziige gefahr-
det, kann die Stiftung die Erledigung der Gesuche aufschieben.
Die Stiftung legt im Rahmen der Gesetzgebung eine Prioritaten-
ordnung fur die Behandlung der Gesuche fest.

35.9 Das Vorsorgewerk kann bei Unterdeckung die Auszahlung
des Vorbezugs zeitlich und betragsmaéssig einschrénken oder
ganz verweigern, wenn der Vorbezug der Rickzahlung von Hy-
pothekardarlehen dient. Sie informiert die versicherte Person
Uber die Dauer und das Ausmass der Massnahme.

35.10 Ein Vorbezug oder eine Pfandverwertung fihren zu einer
Reduktion des Sparkapitals beziehungsweise des ausserordent-
lichen Sparkapitals gemass Ziffer 16.1 und gegebenenfalls auch
zu einer Reduktion des BVG-Altersguthabens und der Risikoleis-
tungen (zum Beispiel der Ehegattenrente). Auf Wunsch der ver-
sicherten Person vermittelt die Geschaftsstelle eine Zusatzversi-
cherung zur Deckung der entstandenen Vorsorgelticke.

35.11 Versicherte Personen, die seit mehr als zwei Jahren ge-
mass Ziffer 9 freiwillig weiterversichert sind, kdnnen die Austritts-
leistung weder fur selbstgenutztes Wohneigentum vorbeziehen
noch verpfanden.
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WEITERE BESTIMMUNGEN UBER DIE LEISTUNGEN

36.  KOORDINATION DER VORSORGELEISTUNGEN

36.1 Treffen Leistungen nach diesem Rahmenreglement mit
gleichartigen Leistungen anderer Sozialversicherungen zusam-
men, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG Anwendung.

Fur die Vorleistungspflicht gelten Artikel 70 und 71 ATSG. Bei
einer Vorleistungspflicht beschranken sich die Leistungen der
Stiftung auf diejenigen gemass BVG.

36.2 Die Leistungen gemass diesem Rahmenreglement wer-
den herabgesetzt, soweit sie zusammen mit anderen anrechen-
baren Einkiinften 90% des mutmasslich entgangenen Verdiens-
tes Ubersteigen. Nach dem Referenzalter gilt als mutmasslich
entgangener Verdienst dasjenige Einkommen, das die versicher-
te Person ohne Gesundheitsschaden unmittelbar vor Erreichen
des Referenzalters erzielt hatte.

36.3 Als anrechenbare Einkiinfte gelten alle Leistungen, die im

Zeitpunkt der Kirzungsfrage zur Auszahlung gelangen, insbe-

sondere Leistungen:

— der AHV und IV (mit Ausnahme von
Hilflosenentschadigungen)

— der Unfallversicherung

— der Militarversicherung

— in- und auslandischer Sozialversicherungen

— Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese
mindestens zur Halfte vom Arbeitgeber finanziert worden
sind

— von Vorsorgeeinrichtungen

Wird infolge Scheidung eine Invaliden- oder Altersrente geteilt,
so wird der Rentenanteil, der dem berechtigten geschiedenen
Ehegatten zugesprochen wurde, in der Uberentschidigungsbe-
rechnung der versicherten Person angerechnet.

Das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Er-
werbs- oder Ersatzeinkommen von invaliden Personen wird bis
zu einem Invaliditétsgrad von 70% angerechnet.

Invalidenleistungen, die im Rahmen der provisorischen Weiter-
versicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs
nach Artikel 26a BVG ausgerichtet werden, kénnen gekirzt wer-
den, sofern die Rentenkirzung durch ein entsprechendes Zu-
satzeinkommen ausgeglichen wird.

36.4 Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Wit-
wer oder an die Uberlebende eingetragene Partnerin oder den
Uberlebenden eingetragenen Partner und an die Waisen werden
zusammengerechnet.

36.5¢Einmalige Abfindungen beziehungsweise Kapitalzahlun-
gen werden in versicherungstechnisch gleichwertige Renten
umgewandelt.

36.6 Die Stiftung kann die Voraussetzungen und den Umfang
des Anspruchs sowie die Hohe der Zahlung (Koordination) jeder-
zeit prifen und ihre Leistungen anpassen, wenn sich die Verhélt-
nisse wesentlich andern.

36.7 Die Stiftung tritt gegenuber Dritten, die fur den Versiche-
rungsfall haften, im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Hohe
der BVG-Leistungen in die Ansprliche der versicherten Person,
ihrer Hinterlassenen und der weiteren Begtinstigten geméss die-
sem Reglement ein. Die Einzelheiten sind in Artikel 27ff. BWV 2
geregelt. Uber die Subrogation hinausgehende Anspriiche ge-
gen haftpflichtige Dritte sind der Stiftung abzutreten. Unter-
bleibt die Abtretung, so kann die Stiftung ihre Leistungen im
Umfang der entgangenen Regressanspriiche kirzen.

36.8 Die Stiftung kann ihre Leistungen im entsprechenden Um-
fang kirzen, wenn die AHV/IV eine Leistung kirzt, entzieht oder
verweigert, weil die Anspruchsberechtigten den Tod oder die In-
validitat durch schweres Verschulden herbeigefihrt haben oder
sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzen. Zudem
hat die Stiftung die Kirzung anderer Leistungen, insbesonde-
re diejenigen der Unfall- oder Militérversicherung durch eigenes
Verschulden oder bei Erreichen des ordentlichen Rucktrittsal-
ters, nicht auszugleichen.

36.9 Steht die Zustandigkeit einer Vorsorgeeinrichtung nicht
fest, ist jene Vorsorgeeinrichtung gemass Artikel 22 und Artikel
26, je Absatz 4, BVG vorleistungspflichtig, der die versicherte
Person zuletzt angehdort hat. Steht die leistungspflichtige Vorsor-
geeinrichtung spater fest, kann die vorleistungspflichtige Vor-
sorgeeinrichtung auf diese Ruckgriff nehmen. Die Vorleistungs-
pflicht beschréankt sich auf die BVG-Minimalleistungen.

36.10 Unrechtmassig bezogene Leistungen kénnen zurlickgefor-
dert werden. Der Rickforderungsanspruch erlischt drei Jahre,
nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat,
spatestens aber mit Ablauf von finf Jahren seit der Auszahlung
der Leistung. Wird der Rickforderungsanspruch aus einer straf-
baren Handlung hergeleitet, fur die das Strafrecht eine langere
Verjéhrungsfrist festsetzt, ist diese Frist massgebend.

Bei gutem Glauben und Vorliegen einer grossen Harte kann der
Stiftungsrat die Rickforderung erlassen.
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WEITERE BESTIMMUNGEN UBER DIE LEISTUNGEN

37.  ABTRETUNG, VERPFANDUNG UND VERRECHNUNG

37.1 Der Leistungsanspruch kann vor Félligkeit weder verpfan-
det noch abgetreten werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 35.

37.2 Rentenzahlungen und Nachleistungen dirfen mit Vor-
leistungen des Arbeitgebers verrechnet werden, wenn die Ver-
rechenbarkeit zwischen Arbeitgeber und versicherter Person
schriftlich festgehalten wird.

38. TEUERUNGSANPASSUNG DER LAUFENDEN RENTEN

38.1 Eine allféllige Anpassung der laufenden Renten an die
Teuerung wird vom Stiftungsrat unter Berlicksichtigung der fi-
nanziellen Mittel des jeweiligen Vorsorgewerks Renten 1 oder 2
periodisch gepruft. Fur die laufenden Renten, die innerhalb eines
Vorsorgewerks gefihrt werden, obliegt die Prifung der Vorsor-
gekommission.

38.2 Die BVG-Invaliden-und-Hinterlassenenrenten, deren Lauf-
zeit drei Jahre Uberschritten hat, werden bis zum Referenz-
alter nach Anordnung des Bundesrats der Preisentwicklung
angepasst. Die Anpassung der BVG-Leistungen Uber das Re-
ferenzalter hinaus regelt der Stiftungsrat nach Massgabe der
hierfur verfigbaren finanziellen Mittel. In jedem Fall gilt die
Teuerungsanpassung als abgegolten, wenn und solange die
Leistungen nach diesem Reglement die BVG-Leistungen Uber-
steigen.

38.3 Die Stiftung erldutert in ihrer Jahresrechnung oder in ih-
rem Jahresbericht die Beschlisse nach Ziffer 38.1.

39.  GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
39.1 Die Auszahlung der Renten erfolgt in monatlichen Raten.

39.2 Erlischt die Rentenberechtigung, wird die Rente fur den
laufenden Monat voll ausbezahlt.

39.3 Kapitalleistungen werden fallig, wenn die Stiftung Kennt-
nis von der/den anspruchsberechtigten Person/en sowie der
Zahladresse hat. Uberweist die Stiftung die féllige Kapitalleis-
tung nicht innert 30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Anga-
ben und Unterlagen hat, ist ab Ende dieser Frist ein Verzugszins
zu zahlen.

39.4 Der Verzugszins auf den Renten- und Kapitalleistungen
(vorbehalten bleibt Ziffer 30.2) entspricht dem BVG-Mindestzins-
satz.

39.5 Eine Rente wird durch eine gleichwertige Kapitalabfin-
dung (Kapitalisierung der Rente) abgeldst, wenn die Alters- oder
Invalidenrente weniger als 10%, die Ehegatten- beziehungswei-
se Lebenspartnerrente weniger als 6% und die Kinderrente we-
niger als 2% der minimalen AHV-Altersrente entspricht.

39.6 Die Anspriiche auf das Rentenstammrecht verjahren nicht.
Forderungen auf periodische Beitrdge und Leistungen verjahren
nach funf, andere nach zehn Jahren. Artikel 129 bis 142 OR sind
anwendbar.

39.7 Die Stiftung erfillt ihre Verpflichtungen (Zahlung von
Vorsorgeleistungen) durch die Uberweisung auf das Konto ei-
ner Bank in der Schweiz oder im Ausland. Erfullungsort ist der
schweizerische Wohnsitz der anspruchsberechtigten Person.
Mangels eines solchen ist der Erfullungsort der Sitz der Stiftung.
Anderslautende staatsvertragliche Regelungen bleiben vorbe-
halten.

40. LUCKEN IM REGLEMENT, STREITIGKEITEN
40.1 Massgebend ist der deutsche Text des Reglements.

40.2 Der Stiftungsrat trifft in all jenen Einzelfallen eine dem Stif-
tungszweck und dem Gesetz entsprechende Regelung, wo die-
ses Reglement dazu keine Bestimmungen enthalt.

40.3 Differenzen Uber die Auslegung oder die Anwendung die-
ses Reglements werden durch das zustédndige Gericht entschie-
den. Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz der Stiftung oder
Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebs, bei dem der
Versicherte angestellt wurde.

41.  VORRANG DES BVG, GARANTIE

41.1 Die BVG-Vorschriften gehen den Bestimmungen dieses
Reglements vor. Konnte jedoch die Stiftung guten Glaubens da-
von ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmun-
gen im Einklang mit dem Gesetz stehe, ist das Gesetz nicht riick-
wirkend anwendbar.
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WEITERE BESTIMMUNGEN UBER DIE LEISTUNGEN

42, LIQUIDATION, AUFLOSUNG EINER
ANSCHLUSSVEREINBARUNG

42.1 Stellt ein angeschlossener Arbeitgeber seine Geschéftsta-
tigkeit ganz oder teilweise ein, hat dies der Arbeitgeber oder die
Vorsorgekommission der Stiftung unverziglich mitzuteilen.

42.2 Die Voraussetzungen und die Durchfiihrungsmodalitaten
der dadurch ausgeldsten Teilliquidation sind in einem separaten
Teilliquidationsreglement geregelt.

42.3 Sofern anschlussvertraglich nichts anderes geregelt ist,
sind von der Auflésung des Anschlussvertrags alle aktiven und
rentenberechtigten (einschliesslich der arbeitsunfahigen) Perso-
nen betroffen.

42.4 Wird die Anschlussvereinbarung aufgelést, entscheidet
die Stiftung, wann das gesamte Vorsorgevermdgen oder Teile
davon als Liquiditat auf einem Kontokorrent zur Verfigung ge-
stellt wird. Das Vorsorgevermdgen des Vorsorgewerks entspricht
der Liquiditét auf dem Kontokorrent. Eine gegeniiber einer neu-
en Vorsorgeeinrichtung geschuldete Verzinsung muss aus dem
gesamten Vorsorgevermogen des Vorsorgewerks finanziert wer-
den.

42.5 Die Auflésung der Anschlussvereinbarung ist nicht mog-
lich, wenn die BVG-Altersguthaben nicht gedeckt sind (vorbe-
halten bleibt Artikel 53f BVG).

GEMINI Sammelstiftung — Rahmenreglement

26





J ORGANISATION, VERWALTUNG UND KONTROLLE

43. ORGANE DER STIFTUNG

43.1 Oberstes Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat, der nach
dem gultigen Wahlreglement bestimmt wird.

43.2 Jedes Vorsorgewerk wird von einer eigenen Vorsorgekom-
mission betreut, deren Mitgjisgler sich je zur Halfte aus Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertfetern des entsprechenden Unter-
nehmens zusammensetzen.

43.3 Der Stiftungsrat wahlt einen Anlageausschuss fur die Be-
treuung und das Controlling der Vermdgensverwaltung.

43.4 Der Stiftungsrat beauftragt eine Revisionsstelle mit der
jéhrlichen Prifung der Geschéaftsfihrung, des Rechnungswesens
und der Vermdgensanlage. Diese berichtet schriftlich Gber das
Ergebnis ihrer Prifung.

43.5 Der Stiftungsrat lasst die Stiftung jahrlich durch einen an-
erkannten Experten fur berufliche Vorsorge tberprifen.

43.6 Der Stiftungsrat erlasst ein Organisationsreglement, in
dem die Tatigkeiten und Kompetenzen der mit der Beratung
und Verwaltung der Stiftung verantwortlichen Personen und Or-
gane umschrieben sind.

44,  GESCHAFTSFUHRER, GESCHAFTSSTELLE,
GESCHAFTSJAHR

44.1 Die laufenden Geschéfte werden unter Aufsicht des Stif-
tungsrats durch den Geschéftsfihrer besorgt. Die Geschafts-
stelle erledigt die technische Verwaltung, die Stiftungsbuch-
haltung und unterstitzt den Geschéaftsfihrer bei seinen Aufga-
ben.

44.2 Die Jahresrechnung wird jeweils auf den 31. Dezember
abgeschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

45.  INFORMATIONS- UND AUSKUNFTSPFLICHT

45.1 Die anspruchsberechtigten Personen haben der Ge-
schéaftsstelle wahrheitsgetreu, unaufgefordert und unverziglich
Uber ihre fur die Versicherung und die Bemessung der Leistun-
gen massgebenden Verhéltnisse sowie lber allfallige Anderun-
gen Auskunft zu erteilen und auf eigene Kosten die einverlang-
ten Unterlagen einzureichen.

45.2 Die Stiftung orientiert die versicherten Personen jahrlich
Uber die Leistungsanspriiche, den versicherten Jahreslohn, die
Beitrdge, den Stand des Sparkapitals und des ausserordentli-
chen Sparkapitals, die Organisation und die Finanzierung der
Stiftung sowie Uber die Zusammensetzung des Stiftungsrats.

45.3 Den versicherten Personen sind auf Anfrage hin die Jah-
resrechnung und der Jahresbericht auszuhéndigen sowie Infor-
mationen Uber den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen
Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalbe-
rechnung, die Reservebildung und den Deckungsgrad abzu-
geben. Den versicherten Personen steht jederzeit das Recht
zu, dem Stiftungsrat mindlich oder schriftlich Anregungen,
Vorschldge und Antrdge zu unterbreiten, welche die Stiftung
betreffen.

46.  SCHWEIGEPFLICHT

46.1 Die Mitglieder des Stiftungsrats, der Vorsorgekommission
sowie die mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten Personen
sind zu strengstem Stillschweigen tber die ihnen in Austibung
ihrer Tatigkeit fir die Stiftung zur Kenntnis gelangenden Infor-
mationen verpflichtet. Insbesondere erstreckt sich diese Pflicht
auf die personlichen, arbeitsvertraglichen und finanziellen Ver-
héltnisse der versicherten Personen, ihrer Angehdrigen sowie
des Arbeitgebers.

46.2 Die Schweigepflicht besteht auch nach dem Ausscheiden

aus dem Amt beziehungsweise nach Abschluss der Tatigkeit wei-
ter.
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J ORGANISATION, VERWALTUNG UND KONTROLLE

47.  FINANZIELLES GLEICHGEWICHT,
SANIERUNGSMASSNAHMEN

47.1 Ergibt die versicherungstechnische Uberpriifung einen
Fehlbetrag und ist keine unmittelbare Besserung dieser Situa-
tion zu erwarten, ist das finanzielle Gleichgewicht der Stiftung
und der Vorsorgewerke durch geeignete Massnahmen (Leis-
tungskiirzungen oder Beitragserhdhungen) wiederherzustellen.

47.2  Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung ist zuldssig, wenn
die Stiftung beziehungsweise das Vorsorgewerk Massnahmen
ergreift, um die Unterdeckung in einer angemessenen Frist zu
beheben.

47.3 Bei einer Unterdeckung der Stiftung muss der Stiftungsrat
die Aufsichtsbehorde, die versicherten Personen, die Rentenbe-
zliger und die Arbeitgeber informieren und tber die ergriffenen
Massnahmen Auskunft erteilen.

474 Bei einer Unterdeckung eines Vorsorgewerks informiert
die Vorsorgekommission in Zusammenarbeit mit dem Stiftungs-
rat die Versicherten, die Rentenbezlger (sofern diese dem Vor-
sorgewerk angegliedert sind) und den Arbeitgeber tber die Un-
terdeckung und die ergriffenen Massnahmen.

Bei einer Unterdeckung des Vorsorgewerks Renten 1 oder 2 wird
die Informationspflicht vom Stiftungsrat wahrgenommen.

47.5 Die Stiftung beziehungsweise die Vorsorgewerke mussen
die Unterdeckung selbst beheben, wobei die Massnahmen dem
Grad der Unterdeckung und dem Risikoprofil der Stiftung und
des Vorsorgewerks Rechnung tragen missen. Folgende Mass-
nahmen stehen grundsatzlich im gesetzlich zuldssigen Rahmen
zur Verfligung, insbesondere:

— Sanierungsbeitrdge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der
Beitrag des Arbeitgebers muss dabei mindestens gleich hoch
sein wie die Gesamtbeitrdge der Arbeitnehmer.

— Sanierungsbeitrdge der Rentenbezlger

— Minder- oder Nullverzinsung der Sparkonten nach dem An-
rechnungsprinzip oder die Unterschreitung des Mindestzins-
satzes gemass Artikel 65d Absatz 4 BVG

— Sanierungseinlagen des Arbeitgebers oder die Bildung einer
Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht

— Kirzung kinftiger Leistungen (Anwartschaften)

Die Sanierungsbeitrage des Arbeitnehmers werden bei der Be-
rechnung des Mindestbetrags gemass Artikel 17 FZG nicht be-
ricksichtigt. Wahrend der Dauer einer Unterdeckung kann der
Zinssatz zur Berechnung der Austrittsleistung gemass Ziffer 31.3
(Mindestbetrag) auf den Zinssatz reduziert werden, mit dem die
Sparkapitalien verzinst werden.

47.6 BeiVorsorgewerken mit weniger als zehn versicherten Per-

sonen gelten zuséatzliche Sanierungsmassnahmen, wenn sich

eine bestehende Unterdeckung infolge eines Schadenereignis-
ses (Pensionierung oder Todesfall) vergrossert. In einem solchen

Fall werden die folgenden Sanierungsmassnahmen zusatzlich zu

den oben erwdhnten Bestimmungen durchgefihrt:

a) Der Sanierungsbetrag entspricht der Differenz zwischen 100%
und dem Deckungsgrad des betroffenen Vorsorgewerks (per
31. Dezember, der dem Schadenereignis vorangeht), multipli-
ziert mit dem Kapitalwert der félligen Todesfall- oder Alters-
leistungen.

)

Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber beteiligen sich an der
Sanierung, wobei der Anteil der Arbeitgeber am Sanierungs-
betrag mindestens die Halfte ausmacht.

Wahrend der freiwilligen Weiterversicherung gemass Ziffer 9

(g)
-

erbringt die versicherte Person die Sanierungsbeitrdge des
Arbeitnehmers.

&

Der Sanierungsbetrag des Arbeitnehmers wird durch eine
entsprechende Kirzung der Todesfall- oder Altersleistungen
abgegolten. Die Kiirzung betragt 50% des Betrags gemass a).
Die BVG-Leistungen werden nicht gekdrzt.

Der Arbeitgeber finanziert im Zeitpunkt der Leistungsfallig-

L

keit 50% des Sanierungsbetrags geméass a) sowie allféllige
nicht kiirzbare BVG-Leistungen geméss c).

47.7 Verbleiben Rentenbezlger nach Auflésung der Anschluss-
vereinbarung nach Austritt aller aktiven Versicherten bei der
Stiftung, so bleibt fir diese Rentenbezlger die Anschlussver-
einbarung (einschliesslich séamtlicher Reglemente sowie kinf-
tiger Anderungen) mit samtlichen Rechten und Pflichten des
Arbeitgebers bestehen. Insbesondere hat der Arbeitgeber im
Fall einer Unterdeckung der Stiftung allféllige vom Stiftungs-
rat beschlossene Beitrdge zur Behebung der Unterdeckung zu
leisten.
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K UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

48.  DATENSCHUTZ

48.1 Die Stiftung gibt die versicherungsbezogenen Daten ih-
rer versicherten Personen und Rentenbeziiger — soweit dies zur
Zweckerfullung in deQJeruﬂichen Vorsorge erforderlich ist — an
andere Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen weiter. Die
Stiftung kann die Bearbeitung der Daten durch Vereinbarung
Dritten im In- und Ausland Ubertragen, sofern gesetzliche Da-
tenschutzregeln einen angemessenen Schutz der Daten gewahr-
leisten und die Drittbearbeitenden der gesetzlichen Schweige-
pflicht unterstehen oder sich zu deren Einhaltung verpflichten.

48.2 Die Stiftung ist berechtigt, aggregierte Daten lber die De-
stinatére an den Arbeitgeber herauszugeben. Aus diesen aggre-
gierten Daten sind keinerlei Rickschlisse auf einzelne Versicher-
te oder Rentenbeziiger moglich.

48.3 Es gelten insbesondere die Bestimmungen des BVG be-
treffend die Bearbeitung von Personendaten, die Akteneinsicht,
die Schweigepflicht, die Datenbekanntgabe sowie die Amts-
und Verwaltungshilfe. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (DSG).

49, INKRAFTTRETEN, ANDERUNGEN

49.1 Das vorliegende Rahmenreglement tritt auf den 1. Januar
2025 in Kraft. Es ersetzt alle bisherigen Reglemente samt allfalli-
gen Nachtrégen.

49.2 Das Rahmenreglement kann jederzeit im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften und des Stiftungszwecks vom Stiftungs-
rat gedndert werden. Die wohlerworbenen Anspriiche der versi-
cherten Personen und der Rentenbeziiger werden in jedem Fall
gewahrt. Der Stiftungsrat legt das Rahmenreglement mit den
Anderungen der zustindigen Aufsichtsbehérde zur Kenntnis-
nahme vor.

49.3 Die Vorsorgekommission kann den Vorsorgeplan im Rah-
men des Rahmenreglements unter Vorbehalt der Zustimmung
des Stiftungsrats, der Bestimmungen der Stiftungsurkunde
und des Gesetzes jederzeit — unter Wahrung der wohlerworbe-
nen Rechte — &ndern, erganzen oder aufheben. Beschlisse der
Vorsorgekommission fiir Anderungen des Vorsorgeplans per
1. Januar des Folgejahres mussen bis 15. November bei der Ge-
schéftsstelle eingegangen sein.

49.4 Anderungen des Vorsorgeplans aufgrund neuer Bestim-
mungen des Rahmenreglements miissen von der zustandigen
Vorsorgekommission genehmigt werden.

50. UBERGANGSBESTIMMUNGEN

50.1 Leistungsanspriiche, die vor dem Inkrafttreten dieses Rah-
menreglements eingetreten sind, werden unter Vorbehalt der
Leistungskoordination sowie von Ziffer 50.3 unverandert weiter
ausbezahlt.

Fir die Hinterlassenenleistungen eines Bezligers einer Alters-,
Invaliden- oder Teilinvalidenrente sind die im Zeitpunkt des To-
des gliltigen Bestimmungen des Reglements und des Vorsorge-
plans massgebend. Bei der Pensionierung sind ebenfalls die im
Zeitpunkt der Pensionierung glltigen Bestimmungen massge-
bend.

Fir die Berechnung von Invaliden- und Teilinvalidenrenten sind
das Reglement und der Vorsorgeplan massgebend, die bei Be-
ginn der Arbeitsunfahigkeit, die zur Invaliditat geflhrt hat, glltig
waren.

Die Priifung des Vorliegens einer Uberentschadigung (Leis-
tungskoordination) wird auch dann nach dem aktuellen Regle-
ment vorgenommen, wenn der Leistungsanspruch vor dessen
Inkrafttreten entstanden ist. Fir Anspriche, die nach dem
Inkrafttreten dieses Reglements eingetreten sind, sind das vor-
liegende Rahmenreglement und der Vorsorgeplan anwendbar.

50.2 Bei Leistungserhdhungen, die sich gegenliber dem bis-
herigen Rahmenreglement ergeben, gelten die Bestimmungen
Uber eine mogliche Gesundheitsprifung und einen Leistungs-
vorbehalt bei Aufnahme in die Stiftung sinngemass.

50.3 Enden die Invaliditatsleistungen infolge Erreichens des
Referenzalters, das bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit im Vorsor-
geplan definiert war, setzen die Altersleistungen ein. Bei Frauen,
fur die bei Eintritt der Arbeitsunfahigkeit im Vorsorgeplan das
Referenzalter 64 definiert war, gilt die folgende Ubergangsbe-
stimmung fir das Ende der Invaliditatsleistungen infolge Errei-
chens des Referenzalters: Fir Frauen mit Jahrgang 1960 und &l-
ter wird das Referenzalter mit dem Ersten des Monats nach dem
64. Geburtstag erreicht. Fir Frauen mit den Jahrgéngen 1961 bis
1963 wird das Referenzalter schrittweise um drei Monate ange-
hoben. Fur Frauen mit Jahrgang 1964 und jiinger wird das Refe-
renzalter mit dem Ersten des Monats nach dem 65. Geburtstag
erreicht.
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L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

BEZEICHNUNGEN

Altersguthaben gemass BVG
Entspricht dem gesetzlichen Mindestguthaben gemass Artikel
15 BVG und ist Teil des Sparkapitals

Alterskapital
Uber die Jahre gedufnetes (oder angespartes) Sparkapital zum
Zeitpunkt der Pensionierung

Altersvorsorge

Im Rahmen der aufgeschobenen Vorsorge sind die versicherten
Leistungen auf Leistungen im Alter beschrénkt, Leistungen ana-
log Bezliger einer Altersrente.

Arbeitgeber (Arbeitgeberin)
Angeschlossenes Unternehmen

Arbeitnehmer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Arbeitgebers

Ausserobligatorische Vorsorge
Uber- oder unterobligatorische Leistungen ausserhalb der ge-
setzlichen Mindestleistungen

Austrittsleistung

Freizligigkeitsleistung gemass FZG. Anspruch eines Versicher-
ten, der die Stiftung verl3sst, bevor ein Leistungsfall eingetreten
ist.

Besché&ftigungsgrad
Angabe des Verhéltnisses der tatsachlichen zur méglichen Be-
schaftigung in Prozenten

Beziiger einer Altersrente

Personen, die gemass Reglement und Vorsorgeplan Anspruch
auf eine Altersrente der Stiftung haben, ungeachtet davon, ob
die Leistung gekiirzt oder die Zahlung aufgeschoben ist.

Bezliger einer Invaliden- oder Teilinvalidenrente

Personen, die gemass Reglement und Vorsorgeplan Anspruch
auf eine Invalidenrente der Stiftung haben, ungeachtet davon,
ob die Leistung gekdirzt oder die Zahlung aufgeschoben ist. Be-
ginn des Leistungsfalls Invaliditat ist der Beginn des Anspruchs
auf eine Rente der IV.

Destinatéarkreis
Personen mit Anspruch auf Leistungen der Stiftung (versicherte
Personen und Rentenbeziger)

Gesamtbeitrag
Vom Arbeitgeber geschuldet. Sdmtliche Spar- und Zusatzbei-
trége seitens des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers

Geschéftsstelle
Vom Stiftungsrat beauftragte Stelle fir die Durchfihrung der
beruflichen Vorsorge

v
Eidgendssische Invalidenversicherung

Leistungsfall
In der beruflichen Vorsorge gibt es drei Leistungsfalle: Alter, Tod
und Invaliditat.

Obligatorische Vorsorge
Mindestleistungen nach dem Bundesgesetz Uber die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)

Pensionierung
Alterspensionierung, Bezug einer Altersleistung

Referenzalter
Ordentliches (gesetzliches) Referenzalter geméss BVG

Rentenberechtigung
Rentenstaffelung gemass Artikel 28 Absatz 2 IVG und Artikel 24
Absatz 1 BVG

Rentenbeziiger

Als Rentenbezliger gelten Personen ab Anspruch auf eine Rente
gemass dem Reglement der Stiftung sowie dem massgebenden
Vorsorgeplan, ungeachtet davon, ob die Leistung gekirzt oder
die Zahlung aufgeschoben ist.

Riicktrittsalter

Beim Erreichen des ordentlichen Ricktrittsalters haben die Ver-
sicherten Anspruch auf Altersleistungen. Als ordentliches Rick-
trittsalter gilt das gesetzliche Referenzalter gemass BVG. Der
Vorsorgeplan des angeschlossenen Arbeitgebers kann ein ab-
weichendes ordentliches Riicktrittsalter vorsehen.

Sparbeitrag
Der Sparbeitrag dient zur Bildung des Sparkapitals.

Sparkapital/Sparkapitalien

Summe aller Sparbeitrage, aus friheren Vorsorgeverhéltnissen
eingebrachte Austritts-/Freizligigkeitsleistungen sowie Einzah-
lungen fir den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistun-
gen

Stiftung
GEMINI Sammelstiftung mit Sitz in Schwyz

Stiftungsrat
Oberstes Organ der Stiftung
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L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

Versicherter Jahreslohn
Grundlage fir die Berechnung der Leistungen und Beitrége (ge-
mass Vorsorgeplan)

Versicherter Personenkreis
Alle Arbeitnehmer eines der Stiftung angeschlossenen Arbeit-
gebers

Versicherte Personen
Die zum versicherten Personenkreis gehdrenden Arbeitnehmer

Versicherung
Versicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge, die die
Risiken Alter, Tod und Invaliditat abdeckt

Vorsorgefall
Eintritt eines versicherten Risikos: Invaliditat, Tod oder Alter
(= Pensionierung)

Vorsorgekommission
Paritatisch zusammengesetztes Gremium eines Vorsorgewerks
(analog dem Stiftungsrat)

Vorsorgeplan

Ergédnzende und/oder vom Rahmenreglement abweichende
Bestimmungen, spezifisch auf ein Vorsorgewerk bezogen.
Die Hohe der Beitrdge und der Leistungen, Lohndefinitionen,
Rucktrittsalter, Einkaufsmaglichkeiten usw. sind im Vorsorgeplan
definiert.

Vorsorgewerk
Vorsorge- und Rechnungseinheit, die innerhalb der Stiftung fir
jeden angeschlossenen Arbeitgeber errichtet wird

Uberobligatorische Vorsorge

Leistungen, welche die obligatorische Vorsorge Ubersteigen,
inklusive obligatorischer Vorsorge («weitergehende» oder «um-
hillende» Vorsorge)

Umwandlungssatz

Zu unterscheiden sind folgende Begriffe:

1) Der versicherungstechnische Umwandlungssatz ist ein Faktor,
mit dem das Sparkapital in eine Rente umgewandelt wird.
Der Faktor ist abhangig von Alter und Geschlecht, von den
verwendeten technischen Grundlagen (insbesondere von der
Lebenserwartung und vom prozentualen Anteil der Verheira-
teten) sowie vom Tarifzins.

2) Der Umwandlungssatz nach BVG richtet sich jedoch nicht nach
versicherungstechnischen Prinzipien, sondern wird politisch
festgelegt. Formell handelt es sich um einen Parlamentsbe-
schluss, der dem fakultativen Referendum untersteht.

Zusatzbeitrag

Die Zusatzbeitrdge werden verwendet zur Finanzierung des
Sterbe-, Invaliditats- und Langleberisikos, der Beitrdge an den
Sicherheitsfonds, der Verwaltungskosten und der Ubrigen
Kosten sowie fir geméss Vorsorgeplan zusétzlich definierte Leis-
tungen.
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L BEZEICHNUNGEN UND ABKURZUNGEN

ABKURZUNGEN

AHVG
Bundesgesetz liber die Alters- und Hinterlassenenversicherung

ATSG
Bundesgesetz liber den allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts

BVG
Bundesgesetz Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

BVV 2
Verordnung Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984

FINMA
Eidgendssische Finanzmarktaufsicht

FMA
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

FZG
Bundesgesetz Uber die Freizligigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

IPRG
Bundesgesetz liber das Internationale Privatrecht

IVG
Bundesgesetz lber die Invalidenversicherung

MVG
Bundesgesetz lber die Militarversicherung

OR
Schweizerisches Obligationenrecht

PartG
Bundesgesetz Uber die eingetragene Partnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare

UVG
Bundesgesetz lUber die Unfallversicherung

WEF
Wohneigentumsférderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

ZGB
Schweizerisches Zivilgesetzbuch

ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung
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ANHANG 1

UMWANDLUNGSSATZE GEMASS ZIFFER 18.6

Massgebende Umwandlungssatze zur Berechnung der Altersrente gemass
Ziffer 18.6 (anwartschaftliche Ehegattenrente 60%).

Umwandlungssatz Manner in % (fiir die Jahre 2024-2026)

Alter 2024
58 4,14
59 4,32
60 4,50
61 4,68
62 4,86
63 5,04
64 5,22
65 5,40
66 5,58
67 576
68 5,94
69 6,12
70 6,30

Umwandlungssatz Frauen in % (fiir die Jahre 2024-2026)

Alter bis Jg. 1960 Jg. 1961 Jg. 1962 Jg.1963  ab Jg. 1964
58 4,32 4,28 4,23 4,19 4,14
59 4,50 4,46 4,41 4,37 4,32
60 4,68 4,64 4,59 4,55 4,50
61 4,86 4,82 4,77 4,73 4,68
62 5,04 5,00 4,95 4,91 4,86
63 5,22 5,18 5,13 5,09 5,04
64 5,40 5,36 5,31 5,27 5,22
64% 5,45 5,40 5,36 5,31 5,27
64 5,49 5,45 5,40 5,36 5,31
64% 5,54 5,49 5,45 5,40 5,36
65 5,58 5,54 5,49 5,45 5,40
66 5,76 5,72 5,67 5,63 5,58
67 5,94 5,90 5,85 5,81 5,76
68 612 6,08 6,03 5,99 5,94
69 6,30 6,26 6,21 6,17 6,12
70 6,48 6,44 6,39 6,35 6,30

Der gemass BVG obligatorische Umwandlungssatz im Referenzalter 65
(Ménner) und 64 (Frauen) betrégt generell 6,8% fir das BVG-Altersguthaben.
Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung gelten die

obigen Umwandlungssétze fur das BVG-Altersguthaben.
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ANHANG 2

UMWANDLUNGSSATZE GEMASS ZIFFER 18.8

Massgebende Umwandlungssatze zur Berechnung der Altersrente gemass
Ziffer 18.8 (anwartschaftliche Ehegattenrente 100%).

Umwandlungssatz Manner in % (fiir die Jahre 2024-2026)

Alter 2024
58 3,14
59 3,32
60 3,50
61 3,68
62 3,86
63 4,04
64 4,22
65 4,40
66 4,58
67 4,76
68 4,94
69 5,12
70 5,30

Umwandlungssatz Frauen in % (fiir die Jahre 2024-2026)

Alter bis Jg. 1960 Jg. 1961 Jg. 1962 Jg.1963  ab Jg. 1964
58 3,32 3,28 3,23 3,19 3,14
59 3,50 3,46 3,41 3,37 3,32
60 3,68 3,64 3,59 3,55 3,50
61 3,86 3,82 3,77 3,73 3,68
62 4,04 4,00 3,95 3,91 3,86
63 4,22 4,18 4,13 4,09 4,04
64 4,40 4,36 4,31 4,27 4,22
64% 4,45 4,40 4,36 4,31 4,27
64% 4,49 4,45 4,40 4,36 4,31
64% 4,54 4,49 4,45 4,40 4,36
65 4,58 4,54 4,49 4,45 4,40
66 4,76 4,72 4,67 4,63 4,58
67 4,94 4,90 4,85 4,81 4,76
68 5112 5,08 5,03 4,99 4,94
69 5,30 5,26 5,21 5,17 5,12
70 5,48 5,44 5,39 5,35 5,30

Der gemass BVG obligatorische Umwandlungssatz im Referenzalter 65
(Ménner) und 64 (Frauen) betrégt generell 6,8% fir das BVG-Altersguthaben.
Bei einer vorzeitigen oder aufgeschobenen Pensionierung gelten die
obigen Umwandlungssatze fur das BVG-Altersguthaben.
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ANHANG 3

AUSKAUF DER AHV-UBERBRUCKUNGSRENTE
Die maximal mégliche Einlage auf das Konto «Auskauf der AHV-  len AHV-Altersrente gemass Tabelle, hochstens aber dem ver-
Uberbriickungsrente» entspricht bei gewahltem Alter fiir die  bleibenden Auskaufspotenzial, reduziert um das bereits vorhan-

vorzeitige Pensionierung dem Betrag in Prozenten der maxima-  dene Sparkapital auf dem entsprechenden Konto.

Maximal mégliches Konto «Auskauf der AHV-Uberbriickungsrente»

Maximal mégliches Sparkapital in % der maximalen AHV-Altersrente

Alter bei Auskauf Gewabhltes Alter fur die vorzeitige Pensionierung

64 63 62 61 60 59 58
25 67,8 136,4 205,6 275,4 346,0 417,3 489,3
26 68,5 137,7 207,6 278,2 349,5 421,5 494,2
27 69,2 139,1 209,7 281,0 353,0 425,7 499,2
28 69,9 140,5 211,8 283,8 356,5 430,0 504,2
29 70,6 141,9 213,9 286,6 360,1 434,3 509,2
30 71,3 143,3 216,0 289,5 363,7 438,6 514,3
Sl 72,0 144,7 218,2 2924 367,3 443,0 519,4
32 72,7 146,2 220,4 295,3 371,0 4474 524,6
88 73,5 1477 222,6 298,3 374,7 451,9 529,9
34 74,2 149,1 2248 301,3 378,5 456,4 535,2
85 74,9 150,6 2271 304,3 382,2 461,0 540,5
36 75,7 152,1 229,3 307,3 386,1 465,6 545,9
37 76,4 153,6 231,6 310,4 389,9 470,3 551,4
38 77,2 155,2 233,9 313,5 393,8 475,0 556,9
39 78,0 156,7 236,3 316,6 397,8 4797 562,5
40 78,8 158,3 238,6 319,8 401,7 484,5 568,1
41 79,5 159,9 241,0 323,0 405,8 4894 573,8
42 80,3 161,5 243,4 326,2 409,8 494,3 579,5
43 81,1 163,1 245,9 329,5 413,9 499,2 585,3
44 82,0 164,7 248,3 332,8 418,1 504,2 591,2
45 82,8 166,4 250,8 336,1 422,2 509,2 5971
46 83,6 168,0 253,3 339,5 426,5 514,3 603,1
47 84,4 169,7 255,9 3429 430,7 519,5 609,1
48 85,3 171,4 258,4 346,3 435,0 524,7 615,2
49 86,1 173,1 261,0 349,7 4394 529,9 621,3
50 87,0 174,9 263,6 353,2 443,8 535,2 627,6
51 87,9 176,6 266,2 356,8 448,2 540,6 633,8
52 88,7 178,4 268,9 360,3 452,7 546,0 640,2
58 89,6 180,2 271,6 363,9 457,2 551,4 646,6
54 90,5 182,0 274,3 367,6 461,8 556,9 653,0
55 91,4 183,8 2771 371,3 466,4 562,5 659,6
56 92,3 185,6 279.8 375,0 4711 568,1 666,2
57 93,3 187,5 282,6 378,7 475,8 573,8 672,8
58 94,2 189,4 285,4 382,5 480,5 579,5 6795
59 95,1 191,2 288,3 386,3 485,3 585,3
60 96,1 193,2 291,2 390,2 490,2
61 97,1 1951 294,1 3941
62 98,0 197,0 297,0
63 99,0 199.0
64 100,0
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